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Einleitung

1. Fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme (advanced driver assistance systems, ADAS) wurden entwickelt, um 
den Fahrzeugführer zu unterstützen und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, indem sie dem 
Fahrzeugführer Informationen, einschließlich Warnungen in sicherheitskritischen Situationen, liefern und 
ihm dabei helfen, das Fahrzeug während des normalen Fahrens sowie in kritischen Situationen zur 
Vermeidung eines Zusammenstoßes und/oder zur Minderung der Unfallschwere vorübergehend oder 
dauerhaft seitlich und/oder in Längsrichtung zu steuern. ADAS sollen den Fahrzeugführer unterstützen, der 
stets für die Fahrzeugsteuerung verantwortlich bleibt und die Umgebung und die Leistung 
des Fahrzeugs/Systems ständig überwachen muss.

2. Die vorliegende UN-Regelung betrifft Fahrerassistenzsysteme (driver control assistance systems, DCAS), die 
eine Untergruppe von ADAS darstellen. DCAS sind vom Fahrzeugführer betriebene Fahrzeugsysteme, die 
einem menschlichen Fahrzeugführer bei der dynamischen Fahrzeugsteuerung helfen, indem sie ihn 
dauerhaft bei der Quer- und Längsbewegungssteuerung unterstützen. Im aktivierten Zustand unterstützen 
DCAS die Fahraufgaben, erhöhen den Komfort und reduzieren die Arbeitsbelastung des Fahrzeugführers, 
indem sie das Fahrzeug aktiv stabilisieren oder manövrieren. Wenn DCAS innerhalb der Systemgrenzen 
betrieben werden, unterstützen sie den Fahrzeugführer, übernehmen aber nicht vollständig die Fahraufgabe, 
sodass die Verantwortung beim Fahrzeugführer verbleibt. Die Unterstützung durch das DCAS darf die 
Straßenverkehrssicherheit und die Kontrolle des Fahrzeugführers über das Fahrzeugverhalten nicht 
beeinträchtigen.

3. Angesichts der Ausweitung verschiedener erweiterter DCAS auf dem Markt sollen mit dieser UN-Regelung 
technologieneutrale einheitliche und allgemeine Vorschriften für die Genehmigung von Fahrzeugen 
festgelegt werden, die mit DCAS ausgerüstet sind, die über die in der Änderungsserie 03 zur UN-Regelung 
Nr. 79 festgelegten Beschränkungen hinaus betrieben werden können; außerdem soll die Genehmigung 
einer Vielzahl von Merkmalen von Fahrerassistenzsystemen ermöglicht werden, um so die bestehende 
Regelungslücke zu schließen. Diese UN-Regelung enthält Mindestsicherheitsanforderungen für alle DCAS.

4. Nach der Norm SAE J3016 (Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems 
for On-Road Motor Vehicles) werden DCAS als „SAE-Stufe 2 gemäß SAE J3016“ (Teilautomatisierung) 
behandelt, d. h. als Systeme, die nur Teile der dynamischen Steuerung des Fahrzeugs übernehmen können 
und somit einen Fahrzeugführer erfordern, der den Rest der dynamischen Steuerung übernimmt sowie den 
Systembetrieb und die Fahrzeugumgebung überwacht (1). Somit unterstützen DCAS den Fahrzeugführer bei 
der dynamischen Steuerung, ersetzen ihn aber nicht. Verfügt das DCAS vorübergehend entweder nur über 
eine Längs- oder nur über eine Quersteuerungsfunktion, so wird die Automatisierungsstufe des DCAS von 
2 auf 1 (Fahrerassistenz) herabgesetzt.

5. Zwar bieten sowohl DCAS als auch automatisierte Fahrsysteme (automated driving systems, ADS) der 
höheren Automatisierungsstufen 3 bis 5 nach der Norm SAE J3016 dauerhafte Unterstützung bei der 
Quer- und Längssteuerung, doch können nur ADS dem Fahrzeugführer die Möglichkeit bieten, die 
Fahraufgabe auf das ADS zu übertragen, da nur ADS der Definition nach in der Lage sind, alle 
Fahrsituationen, die in ihrem bauartbedingten Einsatzbereich (operational design domain, ODD) vernünfti
gerweise zu erwarten sind, ohne weitere Eingaben des Fahrzeugführers zu bewältigen. DCAS hingegen 
bieten dem Fahrzeugführer lediglich Unterstützung, ersetzen ihn aber zu keinem Zeitpunkt. Folglich geht 
die Verantwortung des Fahrzeugführers für die Steuerung des Fahrzeugs nicht auf das DCAS über.

6. Die Verfügbarkeit von DCAS und ihre Fähigkeit, Unterstützung zu leisten, werden durch die festgelegten 
Systembetriebsgrenzen eingeschränkt. Auch wenn das DCAS gängige Szenarien im Rahmen des 
Anwendungsfalls (DCAS-Merkmal) erkennen und darauf reagieren kann, ist das System möglicherweise 
nicht in der Lage, bestimmte Umgebungsbedingungen zu erkennen, da DCAS nicht dafür ausgelegt sind, 
sämtliche Situationen zu bewältigen, und davon ausgegangen wird, dass der Fahrzeugführer stets die 
Kontrolle über das Fahrzeug hat.

7. Diese Auswirkungen der Systemgrenzen auf die Fähigkeit des Systems, bestimmte Anforderungen zu 
erfüllen, und die Art und Weise, wie Anforderungen bewertet werden können, spiegelt sich in der in dieser 
UN-Regelung verwendeten Sprache wider.
a) Bei einigen Anforderungen wird davon ausgegangen, dass sie stets erfüllt sind, auch in allen 

einschlägigen Prüfungen. Diese Vorschriften sind wie folgt gefasst: „Das System muss …“.
b) Bei einigen Anforderungen wird zwar erwartet, dass das System diese im Allgemeinen erfüllt, aber unter 

den gegebenen Umständen ist dies möglicherweise nicht immer angemessen oder erreichbar; auch 
können äußere Störungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Diese Vorschriften sind wie folgt 
gefasst: „Das System muss darauf ausgerichtet sein, dass …“; und
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c) Einige Anforderungen lassen sich nur schwer durch eine direkte Bewertung der Systemleistung 
überprüfen. Sie lassen sich besser durch eine Bewertung des Systementwurfs überprüfen, z. B. im Wege 
einer Analyse der Steuerstrategien des Systems. Diese Vorschriften sind wie folgt gefasst: „Das System 
muss so ausgelegt sein, dass …“.

8. Je nach Anwendungsfall können einige DCAS Fahrmanöver initiieren. Werden Manöver durch das System 
initiiert, so muss das System so ausgelegt sein, dass die nationalen Verkehrsregeln eingehalten werden. 
Werden Manöver jedoch vom Fahrzeugführer initiiert, so unterstützt das DCAS den Fahrzeugführer 
lediglich beim Betrieb des Fahrzeugs, ohne dass die Einhaltung der nationalen Verkehrsregeln gewährleistet 
wird. In beiden Fällen verbleibt die Verantwortung beim Fahrzeugführer.

9. Es wird anerkannt, dass ein Betrieb unter Einhaltung der Verkehrsregeln bei vom Fahrzeugführer bestätigten 
oder durch das System initiierten Manövern aufgrund der Komplexität und der Vielfalt der Regeln in den 
verschiedenen Betriebsländern möglicherweise nicht vollständig möglich ist. Durch die fortwährende 
Beteiligung des Fahrzeugführers an der Fahraufgabe soll dies ausgeglichen werden.

10. Ein übermäßiges Vertrauen des Fahrzeugführers in das System könnte ein potenzielles Sicherheitsrisiko 
darstellen. Je besser das System ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Fahrzeugführer darauf vertraut, 
dass das System stets korrekt funktioniert, und dass die Überwachung durch den Fahrzeugführer mit der 
Zeit abnimmt (bis hin zur Verwechslung des Systems mit dem vollautomatischen Fahren). Daher muss das 
DCAS darauf ausgerichtet sein, dass vernünftigerweise vorhersehbare Risiken der missbräuchlichen 
Verwendung durch den Fahrzeugführer verhindert werden. Das DCAS muss ausreichende Informationen 
liefern, damit es dem Fahrzeugführer möglich ist, die geleistete Unterstützung zu überwachen.

11. Das DCAS muss so ausgelegt sein, dass der Fahrzeugführer keine anderen Tätigkeiten als das Führen des 
Fahrzeugs ausübt, die über die vor Inkrafttreten dieser UN-Regelung für das manuelle Führen des Fahrzeugs 
zulässigen Tätigkeiten hinausgehen, da das DCAS erfordert, dass der Fahrzeugführer in die Fahraufgabe 
eingebunden bleibt. Daher muss das DCAS über Mittel verfügen, um die kontinuierliche Beteiligung des 
Fahrzeugführers am Fahrzeugbetrieb und an dessen Überwachung zu bewerten. Das DCAS überwacht die 
Beteiligung des Fahrzeugführers (durch Sicherstellung, dass dieser die Hände am Lenkrad hat oder seine 
Augen auf die Straße gerichtet sind oder beides), bewertet die Beteiligung des Fahrzeugführers und reagiert 
entsprechend auf eine mangelnde Beteiligung, indem es spezielle Warnungen ausgibt. Außerdem wird das 
Fahrzeug durch das DCAS vollständig zum Stillstand gebracht, wenn der Fahrzeugführer nicht auf die 
Warnungen des Systems reagiert und die erforderlichen Kontrollmaßnahmen ergreift. Das DCAS ist mit 
einem Fahrzeugführerüberwachungssystem ausgestattet, das Anzeichen einer nachlassenden Beteiligung 
des Fahrzeugführers erkennt. Dieses System erkennt zwar körperliche Anzeichen einer nachlassenden 
Beteiligung, verfügt derzeit aber nicht über die Fähigkeit zur direkten Bewertung einer nachlassenden 
kognitiven Beteiligung.

12. Diese UN-Regelung enthält allgemeine funktionelle Anforderungen im Hinblick auf die Systemsicherheit im 
Normalbetrieb und die Ausfallsicherheit bei einer Systemstörung oder bei Unfähigkeit des Fahrzeugführers, 
die Beteiligung an der Fahrzeugsteuerung zu bestätigen. Die Vorschriften umfassen die Interaktion des 
DCAS mit anderen Assistenzsystemen des Fahrzeugs, die Beschreibung der Randbedingungen des Systems 
und des Systemverhaltens, wenn festgestellt wird, dass die Systemgrenzen erreicht sind, die Steuerbarkeit 
sowie die Unterstützung bei der dynamischen Steuerung durch das System für verschiedene 
Anwendungsfälle des DCAS (Merkmale). Die Interaktion zwischen dem DCAS und dem Fahrzeugführer, 
einschließlich der Mensch-Maschine-Schnittstelle (human-machine interface, HMI), wird im Hinblick auf 
zwei Punkte geregelt: den Betrieb des Systems durch den Fahrzeugführer und die Sicherstellung der 
Beteiligung des Fahrzeugführers durch das System. Diese UN-Regelung enthält Anforderungen an die 
spezifischen DCAS-Merkmale.

13. In dieser UN-Regelung sind allgemeinere Methoden zur Konformitätsbewertung festgelegt als in der 
Änderungsserie 03 zur UN-Regelung Nr. 79 (die für jeden Anwendungsfall besondere Anforderungen 
enthält). Der Hersteller ist verpflichtet, die Grundzüge des Systementwurfs zu erklären, damit die 
Typgenehmigungsbehörde über die erforderlichen Bewertungs- und Überprüfungsaktivitäten informiert 
werden kann. Durch Techniken der Mehrsäulen-Bewertung werden Unsicherheiten im Zusammenhang mit 
DCAS-Betriebsfällen, die nicht direkt bewertet werden, ausgeglichen; die Mehrsäulen-Bewertung umfasst 
somit die Bewertung mehrerer DCAS-Betriebsfälle. Im Rahmen der Validierung des DCAS muss 
sichergestellt werden, dass der Hersteller während des Entwurfs- und Entwicklungsprozesses eine 
gründliche Bewertung der Funktions- und Betriebssicherheit der DCAS-Merkmale und des gesamten in ein 
Fahrzeug eingebauten DCAS vorgenommen hat. Zu den Bewertungssäulen gehören die Validierung von 
Sicherheitsaspekten des DCAS durch ein erweitertes Audit der Herstellerdokumentation, physische 
Prüfungen auf der Prüfstrecke und auf öffentlichen Straßen sowie die Überwachung des Funktionierens des 
DCAS während des Betriebs durch den Hersteller.
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14. Die sichere Verwendung von DCAS setzt ein angemessenes Verständnis der Leistungsfähigkeit des im 
Fahrzeug verfügbaren DCAS durch den Fahrzeugführer voraus. Die Bereitstellung geeigneter Informationen 
für den Fahrzeugführer ist notwendig, um mögliche Fehlinterpretationen oder Überschätzungen durch den 
Fahrzeugführer oder Schwierigkeiten mit dem DCAS/der Fahrzeugsteuerung zu vermeiden. Bei der 
Ausarbeitung dieser UN-Regelung wurde deutlich, dass sichergestellt werden muss, dass der Fahrzeugführer 
über spezifische oder ausreichende Kenntnisse über die ordnungsgemäße Verwendung des DCAS verfügt. 
Diese Frage betrifft das breitere Thema der Ausbildung von Fahrzeugführern, das in zwei Richtungen 
unterteilt werden kann: a) die Verbesserung der Ausbildung und Neubewertung von Fahrzeugführern im 
Hinblick auf den sicheren Betrieb von mit DCAS ausgestatteten Fahrzeugen und b) die Entwicklung einer 
einheitlichen Norm (z. B. ISO), in der — zusätzlich zu dieser UN-Regelung — die gemeinsame HMI, 
Kommunikationstechniken, Betriebsarten, Übersteuerungsmöglichkeiten, Systemmeldungen und -signale 
usw. für DCAS festgelegt werden. Dadurch wird eine einheitliche HMI für verschiedene DCAS von 
verschiedenen Herstellern gewährleistet, sodass jeder Fahrzeugführer darauf vorbereitet ist, die 
verschiedenen Funktionen des DCAS auf sichere Weise zu nutzen.

15. Mit dieser UN-Regelung sollen keine Anforderungen für Fahrzeugführer festgelegt werden. Vielmehr enthält 
sie die Anforderungen an die Schulungsmaterialien, Meldungen und Signale, die die DCAS-Hersteller dem 
Fahrzeugführer (z. B. zur Prüfung) vorlegen müssen. Allerdings kann weder durch diese UN-Regelung noch 
von der Typgenehmigungsbehörde durch Vorschriften garantiert werden, dass diese Materialien vom 
Fahrzeugführer angemessen geprüft und verstanden werden.

16. Der Einsatz von DCAS lenkt die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer ausgewogenen 
Marketingpolitik, um zu verhindern, dass der Fahrzeugführer die Fähigkeiten des DCAS überschätzt und 
glaubt, dass die Leistung des Systems besser ist als die eines Assistenzsystems. Die Verwendung 
irreführender Begriffe in den vom Hersteller bereitgestellten Informationsmaterialien kann beim 
Fahrzeugführer zu Verwirrung oder zu übermäßigem Vertrauen führen. Um dies zu vermeiden, sollten 
Begriffe, die von den nationalen Behörden als irreführend eingestuft wurden, in der kommerziellen 
Werbung für DCAS nicht verwendet werden.

1. Anwendungsbereich

1.1. Diese UN-Regelung gilt für die Typgenehmigung von Fahrzeugen der Klassen M und N (2) hinsichtlich ihrer 
Fahrerassistenzsysteme (driver control assistance system, DCAS).

1.2. Diese UN-Regelung gilt nicht für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich ihrer automatischen 
Lenkfunktionen (automatically commanded steering functions, ACSF) oder ihrer Risikominderungsfunktion 
(RMF), die nach der UN-Regelung Nr. 79 genehmigt wurden, auch wenn ein System gleichzeitig die 
Längssteuerung ausübt. Erklärt der Hersteller jedoch, dass die ACSF oder die RMF Teil des DCAS ist/sind, 
gilt diese UN-Regelung unabhängig davon, ob sie auch nach der UN-Regelung Nr. 79 genehmigt wurde.

2. Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke der vorliegenden UN-Regelung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

2.1. „Fahrerassistenzsystem (driver control assistance system, DCAS)“ bezeichnet die Gesamtheit der Hardware 
und Software, die einen Fahrzeugführer bei der Längs- und Querbewegungssteuerung des Fahrzeugs 
dauerhaft unterstützt.

Für die Zwecke dieser UN-Regelung wird das DCAS auch als „das System“ bezeichnet.

2.2. „Fahrzeugtyp im Hinblick auf das DCAS“ bezeichnet eine Gruppe von Fahrzeugen, die sich in wesentlichen 
Aspekten wie den Folgenden nicht unterscheiden:

a) Systemmerkmale und Bauart des DCAS;

b) Fahrzeugmerkmale, die die Leistung des DCAS erheblich beeinflussen.

Wenn das DCAS im Rahmen der vom Hersteller angegebenen Bezeichnung des Fahrzeugtyps aus mehreren 
Merkmalen besteht, von denen einige bei bestimmten Fahrzeugen möglicherweise nicht eingebaut sind, wird 
das DCAS mit weniger Merkmalen in Bezug auf das DCAS als zum selben Fahrzeugtyp gehörend betrachtet.
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2.3. „(DCAS-)Merkmal“ bezeichnet eine bestimmte DCAS-Funktion, die dem Fahrzeugführer in bestimmten 
Verkehrsszenarien, unter bestimmten Umständen und innerhalb bestimmter Systemgrenzen Unterstützung 
bietet.

2.4. „Dynamische Steuerung“ bezeichnet die Ausführung operativer und taktischer Funktionen, die für die 
Bewegung des Fahrzeugs erforderlich sind, in Echtzeit. Dazu gehören die Steuerung des Fahrzeugs in Quer- 
und Längsrichtung, die Überwachung der Straßenumgebung, die Reaktion auf Ereignisse im Straßenverkehr 
sowie die Planung und Signalgebung für Manöver.

Für die Zwecke dieser UN-Regelung ist allein der Fahrzeugführer für die dynamische Steuerung des 
Fahrzeugs verantwortlich; das DCAS bietet lediglich Unterstützung bei der Ausführung operativer und 
taktischer Funktionen, ohne die Möglichkeit des Fahrzeugführers einzuschränken, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt einzugreifen.

2.5. „Systemgrenzen“ bezeichnet die von einem Hersteller festgelegten überprüfbaren oder messbaren 
Grenzwerte oder Bedingungen, bis zu denen oder innerhalb deren das DCAS oder ein Merkmal des DCAS 
so ausgelegt ist, dass es dem Fahrzeugführer Unterstützung bietet, sowie die Bedingungen, die die Fähigkeit 
des Systems, wie vorgesehen zu funktionieren, beeinflussen.

2.6. „Nachlassende Beteiligung des Fahrzeugführers“ bezeichnet eine Situation, in der das System erkennt, dass 
der Fahrzeugführer derzeit nicht in der Lage ist, Wahrnehmungs-, Planungs- oder Entscheidungsaufgaben 
sicher auszuführen und in den Betrieb des DCAS einzugreifen.

2.7. „Operative Funktionen“ bezeichnet die grundlegenden Steueraktionen des Fahrzeugführers, die erforderlich 
sind und ausgeführt werden, um das Fahrzeug zu bewegen und seine Systeme zu betreiben, einschließlich 
der Steuerung des Fahrzeugs in Quer- und Längsrichtung. Die Ausübung operativer Funktionen setzt den 
physischen Betrieb des Fahrzeugs durch den Fahrzeugführer voraus.

2.8. „Taktische Funktionen“ bezeichnet die Planung und Festlegung von Fahrmanövern in Echtzeit durch den 
Fahrzeugführer. Taktische Funktionen setzen voraus, dass der Fahrzeugführer in der Lage ist, das Fahrzeug 
in einem sich ständig wandelnden Umfeld zu betreiben.

2.9. „Echtzeit“ bezeichnet die tatsächliche Zeit, in der ein Prozess oder ein Ereignis abläuft.

2.10. „Manöver“ bezeichnet eine Änderung der Fahrspur des Fahrzeugs, die dazu führt, dass das Fahrzeug seine 
ursprüngliche Fahrspur oder Fahrtrichtung zumindest teilweise verlässt, was zu einer Interaktion mit 
anderen Verkehrsteilnehmern führen kann.

Eine Reihe von Manövern kann als ein einzelnes Manöver betrachtet werden, wenn die Manöver 
nacheinander und ohne nennenswerten Abstand erfolgen und mit der Erreichung eines taktischen Ziels 
verbunden sind (z. B. Fahrspurwechsel in Kombination mit dem Überfahren einer Kreuzung). Einzelne 
Manöver im Zusammenhang mit der Verfolgung einer Navigationsroute mit großem Abstand werden nicht 
als einzelnes Manöver betrachtet.

2.11. „Zielspur“ bezeichnet die Fahrspur, auf die das System das Fahrzeug durch ein Manöver zu lenken 
beabsichtigt.

2.12. „Spurwechselvorgang“ bezeichnet die Abfolge von Vorgängen, die auf die Durchführung eines 
Fahrspurwechsels des Fahrzeugs abzielen. Die Abfolge umfasst folgende Vorgänge:

a) Aktivierung der Fahrtrichtungsanzeiger;

b) seitliche Bewegung des Fahrzeugs in Richtung des Spurrands;

c) Spurwechselmanöver;

d) Wiederaufnahme der stabilen Position des Fahrzeugs auf der Fahrspur;

e) Deaktivierung der Fahrtrichtungsanzeiger.

2.13. „Spurwechselmanöver“ bezeichnet einen Teil des Spurwechselvorgangs, der

a) beginnt, sobald die Außenkante der Lauffläche des den Fahrspurmarkierungen am nächsten liegenden 
Vorderrads des Fahrzeugs die Außenkante der Spurmarkierung überquert, in deren Richtung das 
Fahrzeug gesteuert wird, und

b) endet, wenn die Hinterräder des Fahrzeugs die Spurmarkierung vollständig überquert haben.
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2.17. „Aus-Zustand“ bezeichnet einen Betriebszustand des DCAS, in dem das System den Fahrzeugführer nicht bei 
der dynamischen Steuerung des Fahrzeugs unterstützen kann.

2.18. „Ein-Zustand“ bezeichnet einen Betriebszustand des DCAS, in dem der Fahrzeugführer über das System oder 
ein DCAS-Merkmal Unterstützung bei der dynamischen Steuerung des Fahrzeugs erhält. Hierbei befindet ist 
das System entweder im „Standby-Modus“ oder im „Aktiv-Zustand“.

2.18.1. „Aktiv-Zustand“ bezeichnet einen Betriebszustand des DCAS, in dem sich das System oder ein 
DCAS-Merkmal innerhalb der Systemgrenzen befindet und den Fahrzeugführer bei der dynamischen 
Steuerung des Fahrzeugs unterstützt.

2.18.2. „Standby-Modus“ bezeichnet einen Betriebszustand des DCAS, in dem sich das System oder ein 
DCAS-Merkmal im „Ein-Zustand“ befindet, aber keine Steuerausgabe erzeugt. Hierbei kann sich das System 
entweder im „Passiv-Zustand“ oder im „Inaktiv-Zustand“ befinden.

2.18.2.1. „Passiv-Zustand“ bezeichnet einen Betriebszustand des DCAS, in dem sich das System oder das 
DCAS-Merkmal im „Standby-Modus“ sowie innerhalb der Systemgrenzen befindet, ohne dass die 
Vorbedingungen den Wechsel in den „Aktiv-Zustand“ verhindern.

2.18.2.2. „Inaktiv-Zustand“ bezeichnet einen Betriebszustand des DCAS, in dem sich das System oder das 
DCAS-Merkmal im „Standby-Modus“ sowie außerhalb der Systemgrenzen befindet oder eine Vorbedingung 
so beschaffen ist, dass ein Wechsel in den „Aktiv-Zustand“ verhindert wird.

2.19. „Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Zusammenstoßes“ bezeichnet eine Situation oder ein Ereignis, die 
bzw. das zum Zusammenstoß des Fahrzeugs mit einem anderen Verkehrsteilnehmer oder einem Hindernis 
führt und durch eine Bremsanforderung von weniger als 5 m/s2 nicht verhindert werden kann.

2.20. „Erfassungsbereich“ bezeichnet die Entfernung, innerhalb der das System unter Berücksichtigung der zeit- 
und nutzungsbedingten Verschlechterung der Bauteile des Sensorsystems während der Lebensdauer des 
Fahrzeugs ein Objekt zuverlässig erkennen und ein Steuersignal erzeugen kann.

2.21. „Für das System/Merkmal ausgelegter Geschwindigkeitsbereich“ bezeichnet den adaptiven Geschwindig
keitsbereich, innerhalb dessen das System oder ein Systemmerkmal auf der Grundlage des Systementwurfs 
und der Systemfähigkeit unter Berücksichtigung der Verkehrs- und Umgebungsbedingungen in den 
„Aktiv-Zustand“ wechseln kann.

2.22. „Vom Fahrzeugführer eingestellte Höchstgeschwindigkeit“ bezeichnet die vom Fahrzeugführer eingestellte 
maximale DCAS-Betriebsgeschwindigkeit.

2.23. „Derzeitige Höchstgeschwindigkeit“ bezeichnet die Höchstgeschwindigkeit, bis zu der das System das 
Fahrzeug steuert.

2.24. „Rx-Software-Identifikationsnummer (RXSWIN)“ bezeichnet eine vom Fahrzeughersteller festgelegte 
spezielle Kennung zur Darstellung der typgenehmigungsrelevanten Software des elektronischen 
Steuersystems, die zu den typgenehmigungsrelevanten Merkmalen des Fahrzeugs nach Maßgabe der 
UN-Regelung Nr. 171 gehört.

2.25. „Elektronisches Steuersystem“ bezeichnet eine Kombination von Baueinheiten, die bei der genannten 
Fahrzeugsteuerfunktion mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung zusammenwirken sollen. Diese 
Systeme, die oft durch Software gesteuert sind, bestehen aus diskreten Funktionsbauteilen wie Sensoren, 
elektronischen Steuergeräten und Stellgliedern und sind durch Übertragungsverbindungen miteinander 
verbunden. Sie können mechanische, elektropneumatische oder elektrohydraulische Bauelemente umfassen.

2.26. „Ereignis“ bezeichnet im Zusammenhang mit den Vorschriften des Absatzes 7 eine sicherheitsbezogene 
Maßnahme oder ein Ereignis oder Vorkommnis, an der bzw. dem ein mit einem DCAS ausgerüstetes 
Fahrzeug beteiligt ist.

2.27. „Sicherheitskritisches Vorkommnis“ bezeichnet ein Ereignis, bei dem sich das DCAS oder das jeweilige 
DCAS-Merkmal zum Zeitpunkt eines Kollisionsereignisses, das zu Folgendem geführt hat, im „Ein-Zustand“ 
befindet:

a) zur Verletzung von mindestens einer Person, die medizinische Hilfe benötigt, oder

b) zur Auslösung der Airbags, der nicht reversiblen Insassen-Rückhaltesysteme und/oder dem sekundären 
Sicherheitssystem für ungeschützte Verkehrsteilnehmer des mit einem DCAS ausgestatteten Fahrzeugs.

DE ABl. L vom 4.11.2024 

6/80 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2689/oj



2.28. „Steuerbarkeit“ bezeichnet ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass Schäden bei Eintritt eines gefährlichen 
Zustands vermieden werden können. Diese Bedingung kann auf Handlungen des Fahrzeugführers, des 
Systems oder auf externe Maßnahmen zurückzuführen sein.

2.29. „Übersteuerung durch den Fahrzeugführer“ bezeichnet jede Handlung des Fahrzeugführers, mit der er 
vorübergehend in die von DCAS geleistete Unterstützung eingreift, indem er die Bremsen, die Kupplung, 
das Gaspedal oder die Lenkung betätigt.

2.30. „Autobahn“ bezeichnet eine Art von Straße, deren Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer verboten ist 
und die so konzipiert ist, dass die Fahrbahnen für die entgegengesetzten Richtungen baulich voneinander 
getrennt sind.

2.31. „Nicht-Autobahn“ bezeichnet eine Art von Straße, die keine Autobahn gemäß der Definition in Absatz 2.30 
ist.

2.32. „Automatisiertes Fahrsystem (automated driving system, ADS)“ bezeichnet die Fahrzeug-Hardware und 
-Software, die in ihrer Kombination in der Lage sind, die gesamte dynamische Fahraufgabe (dynamic driving 
task, DDT) dauerhaft durchzuführen.

2.33. „Dynamische Fahraufgabe (dynamic driving task, DDT)“ bezeichnet die operativen Funktionen und 
taktischen Funktionen in Echtzeit, die für den Betrieb des Fahrzeugs im Straßenverkehr erforderlich sind.

3. Antrag auf Genehmigung

3.1. Der Antrag auf Genehmigung eines Fahrzeugtyps hinsichtlich des DCAS ist vom Fahrzeughersteller oder 
seinem Bevollmächtigten bei der Typgenehmigungsbehörde der Vertragspartei gemäß den Bestimmungen 
des Verzeichnisses 3 des Übereinkommens von 1958 einzureichen.

3.2. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

3.2.1. eine Beschreibung des Fahrzeugtyps im Hinblick auf die in Absatz 2.2 genannten Punkte sowie eine 
Dokumentation nach Anhang 1, die Angaben über die Grundkonzeption des DCAS und die Mittel zur 
Verbindung mit anderen Fahrzeugsystemen oder zur direkten Steuerung von Ausgangsgrößen enthält.

3.3. Der Typgenehmigungsbehörde oder ihrem benannten technischen Dienst, der die Prüfungen für die 
Genehmigung durchführt, ist ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, das dem zu genehmigenden 
Fahrzeugtyp entspricht.

4. Genehmigung

4.1. Entspricht der zur Genehmigung nach dieser UN-Regelung vorgeführte Fahrzeugtyp den Anforderungen der 
Absätze 5 bis 10, ist die Genehmigung für diesen Fahrzeugtyp zu erteilen.

4.2. Jedem genehmigten Typ ist eine Genehmigungsnummer zuzuteilen. Ihre ersten beiden Ziffern (derzeit 00 für 
die UN-Regelung in ihrer ursprünglichen Fassung) bezeichnen die Änderungsserie mit den technischen 
Änderungen, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in die UN-Regelung aufgenommen sind. 
Dieselbe Vertragspartei darf diese Nummer keinem anderen Fahrzeugtyp zuteilen.

4.3. Über die Erteilung oder Erweiterung oder die Versagung oder Rücknahme einer Genehmigung oder die 
endgültige Einstellung der Produktion für einen Fahrzeugtyp nach dieser UN-Regelung sind die 
Vertragsparteien des Übereinkommens, die diese UN-Regelung anwenden, mit einem Mitteilungsblatt zu 
unterrichten, das dem Muster in Anhang 1 dieser UN-Regelung entspricht. Diesem Mitteilungsblatt sind 
Unterlagen in einem Format von höchstens A4 (210 mm × 297 mm) und in einem geeigneten Maßstab 
oder in elektronischer Form beizufügen, die vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen sind.
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4.4. An jedem Fahrzeug, das einem nach dieser UN-Regelung genehmigten Fahrzeugtyp entspricht, ist sichtbar 
und an gut zugänglicher Stelle, die im Mitteilungsblatt anzugeben ist, ein internationales 
Genehmigungszeichen nach dem Muster in Anhang 2 anzubringen, bestehend aus:

4.4.1. einem Kreis, in dem sich der Buchstabe „E“ befindet, gefolgt von

a) der Kennzahl des Landes, das die Genehmigung erteilt hat, und

b) der Nummer dieser Regelung mit dem nachgestellten Buchstaben „R“, einem Bindestrich und der 
Genehmigungsnummer rechts neben dem Kreis gemäß diesem Absatz.

4.5. Das Genehmigungszeichen muss deutlich lesbar und unauslöschlich sein.

4.6. Die Typgenehmigungsbehörde muss vor Erteilung der Typgenehmigung prüfen, ob ausreichende 
Maßnahmen für eine wirksame Kontrolle der Übereinstimmung der Produktion getroffen wurden.

5. Allgemeine Spezifikationen

Der Hersteller hat die Erfüllung der Vorschriften dieses Absatzes gegenüber der Typgenehmigungsbehörde 
bei der Prüfung des Sicherheitsansatzes im Rahmen der Bewertung nach Anhang 3 und in den 
einschlägigen Prüfungen nach Anhang 4 nachzuweisen.

5.1. Allgemeine Anforderungen

5.1.1. Das System muss so ausgelegt sein, dass in Übereinstimmung mit Absatz 5.5.4.2 die Beteiligung des 
Fahrzeugführers an der Fahraufgabe gewährleistet ist.

5.1.2. Der Hersteller muss Strategien anwenden, um sicherzustellen, dass sich der Fahrzeugführer des jeweiligen 
Modus bewusst ist, und zu verhindern, dass er sich zu sehr darauf verlässt. Dies wird durch die Einhaltung 
der Vorschriften in Absatz 5.5.4 belegt.

5.1.3. Der Hersteller hat wirksame Maßnahmen gegen eine vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung 
durch den Fahrzeugführer und eine unbefugte Änderung der Software- und Hardwarekomponenten des 
Systems zu ergreifen.

5.1.4. Das System muss dem Fahrzeugführer die Möglichkeit bieten, das System gemäß Absatz 5.5.3.4 jederzeit 
sicher zu übersteuern oder zu deaktivieren.

5.1.5. Das mit einem DCAS ausgestattete Fahrzeug muss mindestens mit einem Notbremsassistenzsystem 
(advanced emergency braking system, AEBS) ausgerüstet sein. Darüber hinaus muss es entweder mit einem 
Spurhalteassistenzsystem oder einem Spurhaltewarnsystem ausgestattet sein. Diese Systeme müssen den 
technischen Anforderungen und Übergangsvorschriften der UN-Regelungen Nr. 131, Nr. 152, Nr. 79 
(korrigierende Lenkfunktion) bzw. Nr. 130 entsprechen, je nachdem, welche dieser Regelungen für die 
jeweilige Klasse des mit einem DCAS ausgerüsteten Fahrzeugs zutrifft.

5.2. Interaktion des DCAS mit anderen Assistenzsystemen des Fahrzeugs

5.2.1. Während sich das System im „Aktiv-Zustand“ befindet, darf sein Betrieb die Längsfunktionalität von 
aktivierten Nothilfesystemen (d. h. AEBS) nicht deaktivieren oder unterdrücken. Bei der Querfunktionalität 
kann das System Nothilfesysteme im Einklang mit den für diese Funktionalität geltenden Regelungen 
deaktivieren oder unterdrücken.

5.2.2. Die Übergänge zwischen dem DCAS und anderen Assistenz- oder Automatisierungssystemen, die 
Priorisierung des einen Systems gegenüber dem anderen sowie die Unterdrückung oder Deaktivierung 
anderer Assistenzsysteme, die den sicheren und nominalen Betrieb des Fahrzeugs gewährleisten sollen, 
müssen in den der Typgenehmigungsbehörde vorgelegten Dokumentation ausführlich beschrieben werden.

5.3. Funktionale Anforderungen
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5.3.1. Der Hersteller muss in der Dokumentation die für die einzelnen Merkmale relevanten Erkennungsmög
lichkeiten des Systems ausführlich darlegen, insbesondere für die in Anhang 3 Anlage 3 aufgeführten 
Systemgrenzen.

5.3.2. Das System muss in der Lage sein, innerhalb der Systemgrenzen und soweit möglich bei Betrieb über die 
Systemgrenzen hinaus seine Umgebung so zu beurteilen und auf sie zu reagieren, wie es für die Umsetzung 
der beabsichtigten Funktionalität des Systems erforderlich ist.

5.3.2.1. Das System muss darauf ausgerichtet sein, Störungen des Verkehrsflusses zu vermeiden, indem es sein 
Verhalten auf angemessene, sicherheitsorientierte Weise an den umgebenden Verkehr anpasst.

5.3.2.2. Das System muss darauf ausgerichtet sein, bei Erkennung eines Kollisionsrisikos eine Kollision zu vermeiden 
oder die Schwere einer Kollision zu mindern.

5.3.2.3. Unbeschadet anderer Anforderungen in dieser UN-Regelung muss das System die Längs- und 
Querbewegung des Fahrzeugs so steuern, dass ein angemessener Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern 
eingehalten wird.

5.3.3. Das System kann relevante Fahrzeugsysteme (z. B. Fahrtrichtungsanzeiger, Scheibenwischer bei Regen, 
Heizung usw.) aktivieren, wenn dies notwendig und gemäß dem Betriebsdesign des Systems anwendbar ist.

5.3.4. Die Steuerstrategie des Systems muss so ausgelegt sein, dass das Kollisionsrisiko gemindert wird und 
gleichzeitig beherrschbar bleibt, wobei die Reaktionszeit des Fahrzeugführers gemäß Absatz 5.3.6 zu 
berücksichtigen ist.

5.3.5. Reaktion auf Systemgrenzen

5.3.5.1. Das System muss darauf ausgerichtet sein, die anwendbaren Systemgrenzen zu erkennen, wenn sich das 
DCAS oder ein DCAS-Merkmal im „Ein-Zustand“ befindet. Wird vom System erkannt, dass die Grenze für 
das System oder Merkmal überschritten wurde, muss es in den „Standby-Modus“ wechseln und den 
Fahrzeugführer gemäß den vom Hersteller beschriebenen Strategien (siehe Absatz 5.3.5.2) und den 
geltenden HMI-Anforderungen (siehe Absatz 5.5.4.1) unverzüglich benachrichtigen.

Die Unterstützung des Fahrzeugführers durch das betroffene Merkmal oder das System muss auf 
kontrollierbare Weise beendet werden. Die Strategie zur Beendigung der Unterstützung ist vom 
Fahrzeughersteller zu beschreiben und nach Anhang 3 zu bewerten.

5.3.5.1.1. Der Hersteller muss Strategien anwenden, um schnelle Übergänge des Systems zwischen „Standby-Modus“ 
und „Aktiv-Zustand“ zu vermeiden.

5.3.5.2. Der Hersteller muss im Rahmen der nach Abschnitt 9 geforderten Dokumentation die Randbedingungen für 
das System und seine Merkmale sowie die Strategien zur Benachrichtigung des Fahrzeugführers bei 
Erkennung des Überschreitens oder (baldigen) Erreichens einer Randbedingung ausführlich beschreiben 
(siehe Absatz 5.3.5.5).

5.3.5.2.1. In der Beschreibung sind mindestens die in Anhang 3 Anlage 3 aufgeführten potenziell relevanten 
Randbedingungen zu berücksichtigen.

5.3.5.2.2. Der Hersteller muss das Systemverhalten, die Auswirkungen auf die Systemleistung und die Art und Weise, 
wie die Sicherheit gewährleistet wird, falls das System oder seine Merkmale über diese Grenzen hinaus im 
„Aktiv-Zustand“ verbleiben, beschreiben und gegebenenfalls nachweisen.

5.3.5.3. Der Hersteller muss die Systemgrenzen angeben, die das System erkennen kann, und die Mittel beschreiben, 
mit denen das System in der Lage ist, Systemgrenzen zu erkennen.

5.3.5.4. Alle angegebenen Systemgrenzen, die das System nicht erkennen kann, sind zu dokumentieren, und es muss 
zur Zufriedenheit der Typgenehmigungsbehörde nachgewiesen werden, dass die Unfähigkeit des Systems, 
diese Systemgrenzen zu erkennen, keinen Einfluss auf die Betriebssicherheit des Systems oder seiner 
Merkmale hat.
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5.3.5.5. Wenn vom System erkannt wird, dass sich das Fahrzeug einer Systemgrenze eines Merkmals im 
„Aktiv-Zustand“ nähert, muss es den Fahrzeugführer mit angemessener Vorlaufzeit darüber informieren.

5.3.6. Steuerbarkeit

5.3.6.1. Das System muss so ausgelegt sein, dass die Steuerungsmaßnahmen des Systems, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf solche, die auf Systemausfälle, das Erreichen der Systemgrenzen oder das Umschalten des 
Systems in den „Aus-Zustand“ zurückzuführen sind, für den Fahrzeugführer beherrschbar bleiben. Dabei ist 
die potenzielle Reaktionszeit des Fahrzeugführers je nach Situation zu berücksichtigen, damit der Eingriff 
des Fahrzeugführers jederzeit sicher durchgeführt werden kann (z. B. während eines bestimmten Manövers).

5.3.6.2. Um die Steuerbarkeit zu gewährleisten, muss das System innerhalb der festgelegten Systemgrenzen 
Strategien umsetzen, die seinen Fähigkeiten entsprechen.

Die Strategien zur Gewährleistung der Steuerbarkeit können u. a. Folgendes umfassen:

a) Begrenzung der Steuerausgabe des Systems,

b) Anpassung der Position des Fahrzeugs auf der Fahrspur,

c) Bestimmung der Art und Eigenschaften der Straße,

d) Bestimmung des Verhaltens anderer Verkehrsteilnehmer,

e) Überwachung des Fahrzeugführers.

Der Entwurf des Herstellers für die Steuerbarkeit ist der Typgenehmigungsbehörde gegenüber im Detail zu 
beschreiben und gemäß Anhang 3 zu bewerten.

5.3.6.3. Verzögerung und Beschleunigung

5.3.6.3.1. Bei Steuerung durch das System müssen die Verzögerung und die Beschleunigung des Fahrzeugs für den 
Fahrzeugführer und den umgebenden Verkehr beherrschbar bleiben, es sei denn, eine stärkere Verzögerung 
ist erforderlich, um die Sicherheit des Fahrzeugs oder der umliegenden Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

5.3.6.3.2. (Vorbehalten)

5.3.7. Dynamische Steuerung durch das System

5.3.7.1. Positionierung des Fahrzeugs auf der Fahrspur

5.3.7.1.1. Das DCAS-Merkmal muss im „Aktiv-Zustand“ dabei helfen, das Fahrzeug auf seiner Fahrspur in einer 
stabilen Position zu halten.

Im „Aktiv-Zustand“ muss das System sicherstellen, dass das Fahrzeug bei den vom Hersteller angegebenen 
Werten für die Querbeschleunigung seine Fahrspur nicht verlässt.

5.3.7.1.1.1. Dazu muss das System in der Lage sein, die Fahrzeuggeschwindigkeit entsprechend der Fahrbahnkrümmung 
anzupassen.

5.3.7.1.2. Das aktivierte Merkmal muss jederzeit innerhalb der Randbedingungen sicherstellen, dass das Fahrzeug bei 
vom Hersteller anzugebenden Werten für die Querbeschleunigung, die 3 m/s2 für Fahrzeuge der Klassen M1 

und N1 und 2,5 m/s2 für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 nicht überschreiten dürfen, die 
Spurmarkierungen nicht überquert.

Es wird anerkannt, dass die vom Fahrzeughersteller angegebenen maximalen Werte für die 
Querbeschleunigung möglicherweise nicht unter allen Bedingungen erreichbar sind (z. B. schlechte 
Witterungsbedingungen, andere Reifen am Fahrzeug, seitlich abfallende Straßen). Das Merkmal darf die 
Steuerstrategie unter diesen anderen Bedingungen nicht deaktivieren oder in unangemessener Weise ändern.
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5.3.7.1.2.1. Der gleitende Durchschnitt des vom System verursachten Seitenrucks über eine halbe Sekunde darf nicht 
größer als 5 m/s3 sein.

5.3.7.1.3. Die Strategie, mit der das System die angemessene Geschwindigkeit und die daraus resultierende 
Querbeschleunigung bestimmt, muss dokumentiert und von der Typgenehmigungsbehörde bewertet 
werden.

5.3.7.1.4. Wenn das System seine Randbedingungen nach Absatz 9.1.3 erreicht und der Fahrzeugführer die 
Betätigungseinrichtung nicht steuert und gleichzeitig ein Vorderreifen des Fahrzeugs beginnt, die 
Spurmarkierung unbeabsichtigt zu überqueren, muss das System einen plötzlichen Verlust der Lenkhilfe 
vermeiden, indem es weiterhin so weit wie möglich Unterstützung leistet, wie im Sicherheitskonzept des 
Fahrzeugherstellers dargelegt. Das System muss den Fahrzeugführer über ein optisches Warnsignal und 
zusätzlich über ein akustisches oder haptisches Warnsignal eindeutig über diesen Systemstatus informieren.

Für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 gilt diese Vorschrift hinsichtlich der Warnung als erfüllt, wenn 
das Fahrzeug mit einem Spurhaltewarnsystem ausgestattet ist, das den technischen Anforderungen der 
UN-Regelung Nr. 130 entspricht.

5.3.7.2. Manöver

5.3.7.2.1. Allgemeine Anforderungen

5.3.7.2.1.1. Ein Manöver darf nur initiiert werden, wenn keine nachlassende Beteiligung des Fahrzeugführers festgestellt 
wird und

a) das System von Fahrzeugführer angewiesen wurde, das vom Fahrzeugführer initiierte Manöver 
durchzuführen, oder

b) der Fahrzeugführer die Absicht des Systems für ein vom Fahrzeugführer bestätigtes Manöver zur 
Kenntnis genommen hat, oder

c) der Fahrzeugführer ausreichend Zeit hat, um auf ein durch das System initiierte Manöver reagieren zu 
können.

5.3.7.2.1.2. Das System darf ein Manöver nur dann durchführen, wenn das Fahrzeug mit einer Erkennungsfunktion 
ausgestattet ist, die in Bezug auf das Manöver eine ausreichende Reichweite nach vorne, zur Seite und nach 
hinten hat.

5.3.7.2.1.3. Ein Manöver darf nicht initiiert werden, wenn eine Warnmeldung wegen nachlassender Beteiligung des 
Fahrzeugführers ausgegeben wird.

5.3.7.2.1.4. Ein Manöver darf nicht initiiert werden, wenn auf dem vorgesehenen Weg des mit einem DCAS 
ausgestatteten Fahrzeugs während des Manövers die Gefahr einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug 
oder einem Verkehrsteilnehmer erkannt wird.

5.3.7.2.1.5. Das Manöver muss für andere Verkehrsteilnehmer vorhersehbar und kontrollierbar sein.

5.3.7.2.1.6. Das Manöver sollte in einer einzigen kontinuierlichen Bewegung ausgeführt werden.

5.3.7.2.1.7. Ein Manöver ist ohne unnötige Verzögerung auszuführen.

5.3.7.2.1.8. Sobald das Manöver abgeschlossen ist, muss das System wieder mit der Unterstützung bei der 
Aufrechterhaltung einer stabilen Position auf der Fahrspur beginnen.

5.3.7.2.1.9. Wenn das Fahrzeug während eines geplanten Manövers unerwartet zum Stehen kommt, muss das System 
mindestens ein optisches Warnsignal an den Fahrzeugführer ausgeben und kann ihn auffordern, wieder die 
Steuerung zu übernehmen.

5.3.7.2.1.10. Das System muss durch das System unterstützte Manöver (z. B. Spurwechsel oder Abbiegen) — 
entsprechend der vorgeschriebenen Konvention bzw. wie in dieser Regelung ausdrücklich festgelegt — 
anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber anzeigen. Dies schließt die Verwendung des Fahrtrichtungs
anzeigers ein, um Verkehrsteilnehmer auf ein bevorstehendes seitliches Manöver hinzuweisen.
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5.3.7.2.1.11. Das System muss sicherstellen, dass das Manöver für den Fahrzeugführer nach Absatz 5.3.6 beherrschbar 
bleibt, indem die Längsgeschwindigkeit vor und während des Manövers erforderlichenfalls angepasst wird.

5.3.7.2.1.12. Das Manöver muss darauf abzielen, eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug oder Verkehrsteilnehmer zu 
vermeiden, das bzw. der während des Manövers auf dem vorgesehenen Weg des Fahrzeugs erkannt wird.

5.3.7.2.2. Allgemeine Anforderungen für vom Fahrzeugführer initiierte Manöver

Die Anforderungen dieses Absatzes und seiner Unterabsätze gelten für Systeme, die in der Lage sind, vom 
Fahrzeugführer initiierte Manöver durchzuführen.

5.3.7.2.2.1. Das System darf das Manöver nur auf ausdrücklichen Befehl des Fahrzeugführers und ohne vorherige 
Aufforderung durch das System durchführen, und auch nur, wenn das Manöver sicher durchgeführt werden 
kann.

5.3.7.2.2.2. Das System darf das Manöver nicht initiieren, wenn eine Warnmeldung über die nachlassende Beteiligung 
des Fahrzeugführers ausgegeben wird.

5.3.7.2.3. Allgemeine Anforderungen für vom Fahrzeugführer bestätigte Manöver

Die Anforderungen dieses Absatzes und seiner Unterabsätze gelten für Systeme, die in der Lage sind, vom 
Fahrzeugführer bestätigte Manöver durchzuführen.

5.3.7.2.3.1. Es gelten die Anforderungen des Absatzes 5.5.4.1.8 und seiner Unterabsätze. Darüber hinaus muss das 
System so ausgelegt sein, dass der Fahrzeugführer ausreichend Zeit hat, um zu bestätigen, dass das System 
mit dem Manöver fortfahren darf.

5.3.7.2.3.2. Die Aufforderung des Fahrzeugführers, ein Manöver zu bestätigen, muss mindestens durch ein spezielles 
optisches Signal angezeigt werden.

5.3.7.2.3.3. Bestätigt der Fahrzeugführer eine Aufforderung des Systems nicht oder wird eine Warnmeldung über die 
nachlassende Beteiligung des Fahrzeugführers ausgegeben, darf das System das Manöver nicht initiieren.

5.3.7.2.3.4. Ein Manöver darf nur dann vorgeschlagen werden, wenn es einen triftigen Grund für das Manöver gibt.

5.3.7.2.3.5. Das System darf das vorgeschlagene Manöver nicht initiieren, auch wenn es vom Fahrzeugführer bereits 
bestätigt wurde, wenn die folgenden Bedingungen nicht gegeben sind:

a) Der Zielbereich, die Zielspur oder der vorgesehene Weg für das Manöver ist nicht versperrt.

b) Der Grund für das Manöver besteht nach wie vor.

c) Der Zielbereich oder die Zielspur ermöglicht es dem System, nach Beendigung des Manövers wieder 
eine stabile Steuerung zu übernehmen.

d) Das Manöver wird voraussichtlich abgeschlossen sein, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kommt, es sei 
denn, dies ist für eine sichere Navigation oder die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer erforderlich.

e) Der Zielbereich oder die Zielspur wird als nicht außerhalb der Systemgrenzen liegend bewertet.

5.3.7.2.3.6. Das System darf kein Manöver vorschlagen, wenn andere Verkehrsteilnehmer wissentlich dazu veranlasst 
werden könnten, unangemessen zu verzögern oder dem Fahrzeug infolge des Manövers auszuweichen.

5.3.7.2.3.7. Das System muss darauf ausgerichtet sein, dass keine Manöver vorgeschlagen werden, die gegen geltende 
Anweisungen durch entsprechende Beschilderung oder gegen andere Verkehrsregeln gemäß Absatz 6 
verstoßen.

5.3.7.2.3.8. Das System darf keine Manöver vorschlagen, bei denen das Fahrzeug Spurmarkierungen überquert, die nicht 
überquert werden dürfen.
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5.3.7.2.4. Allgemeine Anforderungen für durch das System initiierte Manöver

Die Anforderungen dieses Absatzes und seiner Unterabsätze gelten für Systeme, die in der Lage sind, durch 
das System initiierte Manöver durchzuführen.

5.3.7.2.4.1. (Vorbehalten)

5.3.7.3. Reaktion auf die Nichtverfügbarkeit des Fahrzeugführers

5.3.7.3.1. Das System muss den technischen Anforderungen und Übergangsvorschriften der Änderungsserie 04 oder 
späterer Änderungsserien zur UN-Regelung Nr. 79 in Bezug auf die Risikominderungsfunktion (RMF) 
entsprechen. Wenn der Fahrzeugführer nach der Eskalationsfolge für eine Warnung über die nachlassende 
Beteiligung des Fahrzeugführers gemäß Absatz 5.5.4.2.6. als nicht verfügbar bewertet wird, muss das 
System entsprechend die RMF aktivieren, um das Fahrzeug auf sichere Weise zum Stillstand zu bringen.

5.3.7.3.2. Kann das System vom Fahrzeugführer bestätigte oder durch das System initiierte Spurwechsel vornehmen, 
so muss es möglich sein, über die RMF während des Eingreifens auf einer Autobahn einen Spurwechsel 
durchzuführen. Das System muss so ausgelegt sein, dass es — soweit möglich und sicher — Spurwechsel 
auf eine Fahrspur mit langsamerem Verkehr oder den Standstreifen durchführen kann, wobei für einen 
sicheren Halt der umgebende Verkehr und die Straßeninfrastruktur zu berücksichtigen sind.

5.3.7.4. Unterstützung bei der Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen

5.3.7.4.1. Das System muss darauf ausgelegt sein, die Höchstgeschwindigkeit für die aktuelle Fahrspur zu ermitteln.

5.3.7.4.2. Das System muss dem Fahrzeugführer kontinuierlich die vom System ermittelte Höchstgeschwindigkeit 
anzeigen.

5.3.7.4.3. Das System und alle seine Merkmale dürfen nur innerhalb des vorgesehenen Geschwindigkeitsbereichs 
Unterstützung leisten.

5.3.7.4.4. Die Höchstgeschwindigkeit, bis zu der das System und seine Merkmale Unterstützung bieten, darf die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit in dem Land, in dem das Fahrzeug derzeit betrieben wird, nicht 
überschreiten.

5.3.7.4.5. Die aktuelle Höchstgeschwindigkeit, bis zu der das System Unterstützung leisten kann, richtet sich nach

a) der vom Fahrzeugführer eingestellten Höchstgeschwindigkeit oder

b) der vom System ermittelten Höchstgeschwindigkeit.

5.3.7.4.6. Das System muss die Geschwindigkeit des Fahrzeugs automatisch so steuern, dass die aktuelle 
Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wird.

5.3.7.4.7. Das System muss es dem Fahrzeugführer ermöglichen, eine vom Fahrzeugführer festgelegte 
Höchstgeschwindigkeit innerhalb des vorgesehenen Geschwindigkeitsbereichs des Systems einzustellen.

5.3.7.4.7.1. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit die vom System ermittelte Höchstgeschwindigkeit überschreitet, muss 
das System für eine angemessene Dauer mindestens ein optisches Signal für den Fahrzeugführer ausgegeben.

5.3.7.4.7.2. Das System kann über ein Merkmal verfügen, das es dem Fahrzeugführer ermöglicht, jede Änderung der 
aktuellen Höchstgeschwindigkeit zu bestätigen oder abzulehnen, bevor sie vom System übernommen wird.

5.3.7.4.7.3. Im Falle einer Änderung der vom System ermittelten Höchstgeschwindigkeit gilt Folgendes:

5.3.7.4.7.3.1. Dem Fahrzeugführer muss mindestens ein akustisches oder haptisches Signal gegeben werden, das vom 
Fahrzeugführer dauerhaft unterdrückt werden kann.
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5.3.7.4.7.3.2. Wenn es sich bei der aktuellen Höchstgeschwindigkeit vor der Änderung um eine vom Fahrzeugführer 
festgelegte Höchstgeschwindigkeit handelt, dann darf die aktuelle Höchstgeschwindigkeit nicht automatisch 
auf die neue vom System ermittelte Höchstgeschwindigkeit geändert werden, wenn die vom Fahrzeugführer 
festgelegte Höchstgeschwindigkeit sowohl unter der vorherigen als auch unter der neuen vom System 
ermittelten Höchstgeschwindigkeit liegt.

5.3.7.4.7.3.3. Liegt die neue vom System ermittelte Höchstgeschwindigkeit unter der aktuellen Höchstgeschwindigkeit, so 
muss die aktuelle Höchstgeschwindigkeit automatisch auf die neue vom System ermittelte 
Höchstgeschwindigkeit geändert werden.

5.3.7.4.7.3.4. In den Fällen, die in den obigen Vorschriften nicht ausdrücklich behandelt werden, muss der Hersteller das 
Verhalten des Systems bei einer Änderung der vom System ermittelten Höchstgeschwindigkeit 
dokumentieren und dies gegenüber der Typgenehmigungsbehörde nachweisen.

5.3.7.4.8. Jede vom System veranlasste Änderung der Fahrzeuggeschwindigkeit aufgrund einer geänderten, vom 
System ermittelten Höchstgeschwindigkeit muss für den Fahrzeugführer beherrschbar sein.

5.3.7.4.9. Das System darf es dem Fahrzeugführer nicht ermöglichen, eine Standardabweichung einzustellen, um die 
die aktuelle Höchstgeschwindigkeit die vom System ermittelte Höchstgeschwindigkeit überschreiten soll.

5.3.7.4.10. Technisch vertretbare Toleranzen (z. B. in Bezug auf die Ungenauigkeit des Geschwindigkeitsmessers) 
können auf die Warnschwellen und Betriebsgrenzwerte angewandt werden und sind der Typgenehmi
gungsbehörde vom Hersteller mitzuteilen.

5.3.7.4.11. Die Vorschriften des Absatzes 5.3.7.4 lassen nationale oder regionale Rechtsvorschriften zur Regelung des 
Systems zur Überwachung von Geschwindigkeitsbegrenzungen unberührt.

5.3.7.5. Unterstützung bei der Einhaltung des Sicherheitsabstands zwischen Fahrzeugen

5.3.7.5.1. Das System muss den Fahrzeugführer bei der Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheits
abstands zwischen Fahrzeugen gemäß den nationalen Verkehrsregeln unterstützen.

5.3.7.5.1.1. Für Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, damit die 
Anforderung in Absatz 5.3.7.5.1 als eingehalten gilt:

5.3.7.5.1.1.1. Im „Aktiv-Zustand“ muss das System dem Fahrzeugführer permanent die aktuelle Einstellung für den 
Sicherheitsabstand anzeigen.

5.3.7.5.1.1.2. Bei der ersten Aktivierung des Systems während eines Laufzyklus muss das System den Fahrzeugführer 
darüber in Kenntnis setzen, dass die Konfiguration für den Sicherheitsabstand auf einen Wert von weniger 
als 2 Sekunden eingestellt ist, wenn dies der Fall ist.

5.4. Systemsicherheitsrelevante Reaktion auf festgestellte Störungen

5.4.1. Das aktivierte System muss in der Lage sein, Störungen elektrischer und nicht elektrischer Art (z. B. 
Blockierung der Sensoren, Fehleinstellung), die den sicheren Betrieb des Systems oder seiner Merkmale 
beeinträchtigen, zu erkennen und darauf zu reagieren.

5.4.2. Bei Erkennen einer Störung, die den sicheren Betrieb bestimmter Merkmale oder des gesamten Systems 
beeinträchtigt, muss die Steuerungsunterstützung des betroffenen Merkmals oder des gesamten Systems in 
Übereinstimmung mit dem Sicherheitskonzept des Herstellers auf sichere Weise beendet werden.

Das System muss die Steuerungsunterstützung, die über die betroffenen Merkmale oder das System 
bereitgestellt wird, schrittweise verringern, sofern eine solche Verringerung sicher vonstattengehen kann, 
und den Fahrzeugführer nach Absatz 5.5.4.1 informieren.

5.4.2.1. Wenn eine Störung das gesamte System betrifft, muss das System bei Beendigung der Unterstützung in den 
„Aus-Zustand“ wechseln und für eine angemessene Dauer mindestens ein optisches Störungswarnsignal für 
den Fahrzeugführer ausgeben.
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5.4.2.2. Eine Störung, die das System beeinträchtigt, ist dem Fahrzeugführer mindestens durch ein optisches Signal 
anzuzeigen, es sei denn, das System befindet sich im „Aus-Zustand“.

5.4.3. Der Hersteller muss geeignete Maßnahmen (nach Absatz 5.3.6.) ergreifen, um sicherzustellen, dass 
Störungen des Systems für den Fahrzeugführer beherrschbar bleiben.

5.4.4. Wenn nur gewisse Merkmale von einer Störung betroffen sind, kann der Betrieb des Systems fortgesetzt 
werden, sofern für die übrigen Merkmale im Einklang mit dieser Regelung funktionieren können.

5.4.4.1. Die verbleibenden verfügbaren Merkmale oder das Fehlen dieser Merkmale infolge der Störung müssen dem 
Fahrzeugführer in leicht verständlicher Weise optisch angezeigt werden.

5.4.4.2. Wenn das System in der Lage ist, im Falle einer Störung, durch die ein bestimmtes Merkmal deaktiviert wird, 
weiterhin Unterstützung zu leisten, muss der Hersteller beschreiben, welche Merkmale unabhängig 
voneinander funktionieren können. Dies ist nach Anhang 3 zu bewerten.

5.4.5. Wenn der Fahrzeugführer versucht, das System oder ein Merkmal, das aufgrund einer Störung nicht 
verfügbar ist, in den „Ein-Zustand“ zu versetzen, muss das System den Fahrzeugführer über die Störung und 
die Nichtverfügbarkeit des Systems bzw. des betreffenden Merkmals informieren.

5.5. Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)

5.5.1. Betriebsarten

Diagramm der DCAS-Betriebsarten gemäß dieser Regelung:

5.5.2. Allgemeine Anforderungen

5.5.2.1. Wenn das System in den „Ein-Zustand“ versetzt wird, müssen sich bestimmte Systemmerkmale entweder im 
„Aktiv-Zustand“ (Erzeugung von Steuerausgaben) oder im „Standby-Modus“ (derzeit keine Erzeugung von 
Steuerausgaben) befinden, während einige andere Systemmerkmale im „Aus-Zustand“ verbleiben und auf 
andere Weise gesteuert werden können.

5.5.2.2. Wird das System vom Fahrzeugführer in den „Aus-Zustand“ versetzt, darf kein automatischer Übergang zu 
einem System erfolgen, das eine kontinuierliche Längs- und/oder Querbewegung des Fahrzeugs ermöglicht.
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5.5.2.3. Befindet sich das System im „Aktiv-Zustand“, darf keine kontinuierliche Unterstützung der Längs- und 
Quersteuerung durch ein anderes System als das DCAS erfolgen, es sei denn, ein Eingreifen durch ein 
Notsicherheitssystem wird gemäß Absatz 5.2 für notwendig erachtet.

5.5.2.4. Die HMI muss so ausgelegt sein, dass sie keine Verwechslung mit anderen Systemen im Fahrzeug verursacht.

5.5.2.4.1. Unbeschadet der Vorschriften der UN-Regelung Nr. 121 müssen die für das DCAS relevanten Betätigungs
einrichtungen des Fahrzeugs klar gekennzeichnet und unterscheidbar sein (z. B. durch Größe, Form, Farbe, 
Art, Wirkung, Abstand und/oder Form der Betätigungseinrichtung), um nur die entsprechenden 
Interaktionen zu ermöglichen. Diese Bestimmung zielt darauf ab, die korrekte Verwendung zu fördern, und 
ist nicht als Verbot von multifunktionalen Betätigungseinrichtungen gedacht.

5.5.3. Aktivierung, Deaktivierung und Übersteuerung durch den Fahrzeugführer

5.5.3.1. Das System muss sich bei jedem neuen Motorstart (bzw. Laufzyklus) im „Aus-Zustand“ befinden, 
unabhängig davon, welchen Modus der Fahrzeugführer zuvor gewählt hat.

Diese Anforderung gilt nicht, wenn der neue Motorstart (bzw. Laufzyklus) automatisch erfolgt, z. B. beim 
Betrieb eines Stopp-/Start-Systems.

5.5.3.2. Aktivierung

5.5.3.2.1. Das System darf nur durch eine bewusste Handlung des Fahrzeugführers vom „Aus-Zustand“ in den 
„Ein-Zustand“ wechseln.

5.5.3.2.2. Das System oder seine Merkmale dürfen nur dann in den „Aktiv-Zustand“ übergehen, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:

a) Der Fahrzeugführer befindet sich auf dem Fahrersitz und der Sicherheitsgurt des Fahrzeugführers ist 
angelegt.

b) Das System ist in der Lage, eine potenzielle nachlassende Beteiligung des Fahrzeugführers an der 
Fahraufgabe zu überwachen.

c) Es wurde keine Störung festgestellt, die den sicheren Betrieb des Systems beeinträchtigt.

d) Es wurde nicht festgestellt, dass sich das System oder das Merkmal außerhalb der Systemgrenzen 
befindet.

e) Andere Sicherheitssysteme nach Absatz 5.2 sind funktionsfähig.

Der Hersteller muss in der Dokumentation gegebenenfalls weitere Arten von Vorbedingungen angeben, die 
es dem System oder seinen Merkmalen ermöglichen, in den „Aktiv-Zustand“ zu wechseln.

5.5.3.3. Deaktivierung

5.5.3.3.1. Der Fahrzeugführer muss jederzeit die Möglichkeit haben, das System in den „Aus-Zustand“ zu versetzen.

5.5.3.3.2. Wenn der Fahrzeugführer das System oder ein Systemmerkmal ausschaltet, muss das System bzw. das 
Merkmal in den „Aus-Zustand“ übergehen.

5.5.3.3.3. Wenn vom System oder einem Systemmerkmal festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für den Verbleib 
im „Aktiv-Zustand“ nicht mehr gegeben sind, muss das System oder das Merkmal die Steuerausgabe sicher 
und rechtzeitig beenden, indem entweder in den „Standby-Modus“ oder den „Aus-Zustand“ gewechselt 
wird, sofern in dieser Regelung nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt ist.

5.5.3.3.4. Das System darf die Längssteuerung nicht ohne Eingaben des Fahrzeugführers wieder aufnehmen, wenn das 
Fahrzeug nach dem Eingreifen durch ein Notfallsicherheitssystem (z. B. AEBS) zum Stillstand kommt.

5.5.3.4. Übersteuerung durch den Fahrzeugführer

5.5.3.4.1. Das System kann aktiviert bleiben, sofern die Eingaben des Fahrzeugführers während des Übersteuerungs
zeitraums Priorität haben.
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5.5.3.4.1.1. Durch die Eingabe des Fahrzeugführers in die Bremsbetätigungseinrichtung, die eine stärkere Verzögerung 
bewirkt als die vom System erzeugte Verzögerung, muss jedes Merkmal im Zusammenhang mit der durch 
das System durchgeführten Längssteuerung außer Kraft gesetzt werden, und nach einer solchen 
Übersteuerung darf die Unterstützung nicht wieder aufgenommen werden, ohne dass der Fahrzeugführer 
eine gesonderte Handlung vorgenommen hat.

5.5.3.4.1.2. Durch die Eingabe des Fahrzeugführers in die Bremsbetätigungseinrichtung eines Bremssystems (z. B. 
Feststellbremse), um das Fahrzeug im Stillstand zu halten, muss jedes Merkmal im Zusammenhang mit der 
durch das System durchgeführten Längssteuerung außer Kraft gesetzt werden.

5.5.3.4.1.3. Durch die Eingabe des Fahrzeugführers in die Betätigungseinrichtung der Beschleunigungseinrichtung, die 
eine stärkere Beschleunigung bewirkt als die vom System erzeugte Beschleunigung, muss die vom System 
bereitgestellte Unterstützung bei der Längssteuerung außer Kraft gesetzt werden. Das System muss die 
Unterstützung bei der Längssteuerung auf der Grundlage der aktuellen Höchstgeschwindigkeit wieder 
aufnehmen.

5.5.3.4.1.4. Durch die Lenkwinkeleingabe des Fahrzeugführers muss jedes Merkmal im Zusammenhang mit der vom 
System bereitgestellten Unterstützung bei der Längssteuerung außer Kraft gesetzt werden. Die zur 
Übersteuerung erforderliche Betätigungskraft darf nicht mehr als 50 N betragen. Das System kann es dem 
Fahrzeugführer ermöglichen, geringfügige seitliche Korrekturen vorzunehmen (z. B. um ein Schlagloch zu 
umfahren).

5.5.3.4.1.5. Wenn das System gemäß Absatz 5.3.7.4.4 infolge der Übersteuerung durch den Fahrzeugführer keine Längs- 
oder Querunterstützung mehr leisten darf, muss der Hersteller Strategien anwenden, um die 
Beherrschbarkeit dieser Betriebsphasen zu gewährleisten (z. B. keine Beendigung der Quersteuerung, wenn 
eine nachlassende motorische Beteiligung des Fahrzeugführers festgestellt wird).

5.5.4. Informationen für den Fahrzeugführer, nachlassende Beteiligung des Fahrzeugführers und Warnstrategien

5.5.4.1. Informationen für den Fahrzeugführer

5.5.4.1.1. Das System muss den Fahrzeugführer über Folgendes informieren bzw. warnen:

a) den Status des Systems oder Merkmals: „Standby-Modus“ (falls zutreffend), „Aktiv-Zustand“;

b) ein laufendes Manöver;

c) die Notwendigkeit, dass der Fahrzeugführer eine bestimmte Handlung vornimmt (z. B. Bedienung der 
Betätigungseinrichtung, Überprüfung der Einrichtungen für indirekte Sicht);

d) die Feststellung, dass das System im „Aktiv-Zustand“, eine aktuell relevante Systemgrenze erreicht hat, 
sofern nicht bereits unter Buchstabe a angegeben;

e) die Feststellung, dass eine Systemgrenze bald erreicht ist;

f) festgestellte Störungen, die das System oder seine Merkmale beeinträchtigen, es sei denn, das System 
befindet sich im „Aus-Zustand“;

g) vorgesehene vom Fahrzeugführer bestätigte oder durch das System initiierte Manöver.

5.5.4.1.2. Die Systemmeldungen und -signale müssen eindeutig und zeitnah sein und dürfen nicht zu Verwechslungen 
führen.

5.5.4.1.3. Für die Systemmeldungen und -signale müssen individuelle optische, akustische und/oder haptische 
Rückmeldungen oder eine den Umständen angemessene Kombination davon verwendet werden.

5.5.4.1.4. Parallele Meldungen oder Signale sind nach Dringlichkeit zu priorisieren. Sicherheitsrelevanten Meldungen 
und Signalen ist höchste Dringlichkeit einzuräumen. Der Hersteller muss alle Systemmeldungen und 
-signale in der Dokumentation aufführen und erläutern.

5.5.4.1.5. Die Systemmeldungen und -signale müssen so ausgelegt sein, dass sie das Verständnis des Fahrzeugführers 
für den Zustand und die Fähigkeiten des Systems sowie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des 
Fahrzeugführers aktiv fördern.

5.5.4.1.6. Die Systemmeldungen und -signale müssen das Verständnis des Fahrzeugführers für die beabsichtigten 
Steuerausgaben des Systems fördern.
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5.5.4.1.7. Die allgemeine Zustandsanzeige für das System muss eindeutig von der Zustandsanzeige für andere 
automatisierte Fahrsysteme im Fahrzeug unterschieden werden können.

5.5.4.1.8. Systemmeldungen und -signale für vom Fahrzeugführer bestätigte Manöver

5.5.4.1.8.1. Das System muss den Fahrzeugführer optisch über ein vorgeschlagenes Manöver informieren. Wenn 
mehrere aufeinanderfolgende Manöver vorgeschlagen werden, muss es sich um eine für den Fahrzeugführer 
verständliche Kombination aus einer zusammenhängenden Reihe handeln. Der Hersteller muss gegenüber 
der Typgenehmigungsbehörde darlegen, zu welchem Zeitpunkt diese Informationen bereitgestellt werden, 
um eine angemessene Reaktion des Fahrzeugführers zu gewährleisten.

5.5.4.1.8.2. Die Systemsignale und -meldungen müssen so ausgelegt sein, dass sich der Fahrzeugführer nicht übermäßig 
auf sie verlässt oder sie missbraucht.

5.5.4.1.9. Systemmeldungen und -signale für durch das System initiierte Manöver

5.5.4.1.9.1. Es gelten gleichermaßen die Vorschriften des Absatzes 5.5.4.1.8 Nach Möglichkeit sind die Informationen 
mindestens 3 Sekunden vor einem beabsichtigten Manöver bereitzustellen.

5.5.4.1.9.2. (Vorbehalten)

5.5.4.2. Überwachung des Zustands des Fahrzeugführers und entsprechende Warnstrategien

Das System zur Überwachung des Zustands des Fahrzeugführers und die entsprechende Warnstrategie sind 
zu dokumentieren und gegenüber der Typgenehmigungsbehörde bei der Prüfung des Sicherheitskonzepts 
im Rahmen der Bewertung nach Anhang 3 und in den einschlägigen Prüfungen nach Anhang 4 
nachzuweisen.

5.5.4.2.1. Überwachung der nachlassenden Beteiligung des Fahrzeugführers

Das System muss mit Einrichtungen ausgestattet sein, mit denen eine nachlassende Beteiligung des 
Fahrzeugführers gemäß den folgenden Absätzen angemessen erkannt werden kann.

5.5.4.2.1.1. Das System muss überwachen, ob die motorische Beteiligung (d. h. Hände am Lenkrad) bzw. visuelle 
Beteiligung (z. B. Blickrichtung und/oder Kopfhaltung) des Fahrzeugführers nachlässt.

5.5.4.2.1.2. Wenn eine nachlassende visuelle Beteiligung vorübergehend nicht erkannt werden kann, darf das System das 
Fahrzeug nicht dazu veranlassen, seine derzeitige Fahrspur zu verlassen.

5.5.4.2.2. Allgemeine Anforderungen für Warnungen bezüglich einer nachlassenden Beteiligung des Fahrzeugführers

5.5.4.2.2.1. Die Warnung muss den Fahrzeugführer über die zu ergreifenden Maßnahmen informieren, um ihn dabei zu 
unterstützen, die Fahraufgabe korrekt auszuführen.

5.5.4.2.2.3. Die Warn- und Eskalationsstrategie des Systems muss die Warnstrategien für gleichzeitig aktivierte 
Notfallhilfesysteme (z. B. AEBS) berücksichtigen und ihnen Priorität einräumen.

5.5.4.2.3. Arten von Warnungen

5.5.4.2.3.1. Hände ans Lenkrad
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5.5.4.2.3.1.1. Die Warnung „Hände ans Lenkrad“ (hands-on request, HOR) muss mindestens eine dauerhafte 
(kontinuierliche oder intermittierende) visuelle Information enthalten (siehe nachstehendes Beispiel).

5.5.4.2.3.1.2. Die HOR-Warnung gilt mindestens dann als bestätigt, wenn der Fahrzeugführer die Hände an die 
Betätigungseinrichtung der Lenkanlage gelegt hat.

5.5.4.2.3.2. Augen nach vorn

5.5.4.2.3.2.1. Die Warnung „Augen nach vorn“ (eyes-on request, EOR) muss eine kontinuierliche visuelle Information in 
Kombination mit mindestens einer anderen Modalität sein, die klar und leicht wahrnehmbar ist, es sei denn, 
es kann sichergestellt werden, dass der Fahrzeugführer die visuelle Information wahrgenommen hat.

5.5.4.2.3.2.2. Die EOR-Warnung gilt mindestens dann als bestätigt, wenn keine nachlassende visuelle Beteiligung des 
Fahrzeugführers nach Absatz 5.5.4.2.5 mehr gegeben ist.

5.5.4.2.3.3. Warnung zur unverzüglichen Übernahme der Steuerung

5.5.4.2.3.3.1. Durch die Warnung zur unverzüglichen Übernahme der Steuerung (direct control alert, DCA) muss der 
Fahrzeugführer klar und deutlich sichtbar angewiesen wiesen, die ununterstützte Quersteuerung bzw. Quer- 
und Längssteuerung des Fahrzeugs unverzüglich zu übernehmen. Die DCA-Warnung besteht aus einem 
optischen Warnhinweis in Kombination mit mindestens einer anderen Modalität, die klar und leicht 
wahrnehmbar ist.

5.5.4.2.3.3.2. Eine DCA-Warnung gilt mindestens dann als bestätigt, wenn der Fahrzeugführer die ununterstützte 
Quersteuerung bzw. Quer- und Längssteuerung des Fahrzeugs wie vom DCA gefordert übernommen hat.

5.5.4.2.4. Bewertung der nachlassenden motorischen Beteiligung

5.5.4.2.4.1. Eine nachlassende motorische Beteiligung des Fahrzeugführers liegt vor, wenn der Fahrzeugführer seine 
Hände von der Betätigungseinrichtung der Lenkanlage nimmt.

5.5.4.2.5. Bewertung der nachlassenden visuellen Beteiligung

5.5.4.2.5.1. Das System zur Überwachung des Zustands des Fahrzeugführers muss mindestens die nachlassende visuelle 
Beteiligung des Fahrzeugführers anhand der Blickrichtung des Fahrzeugführers erkennen. Es kann auch die 
Kopfhaltung herangezogen werden, wenn die Blickrichtung des Fahrzeugführers nicht ermittelt werden 
kann oder wenn die Kopfhaltung ein schnelleres Erkennen einer nachlassenden visuellen Beteiligung 
ermöglicht.

5.5.4.2.5.2. Eine nachlassende visuelle Beteiligung des Fahrzeugführers liegt vor, wenn sein Blick und/oder seine 
Kopfhaltung von einem Bereich abgewandt ist/sind, der für die aktuelle Fahraufgabe relevant ist.

Die Dokumentation, die der Hersteller der Typgenehmigungsbehörde vorlegt, muss einen Überblick über die 
für die Fahraufgabe relevanten Bereiche sowie darüber enthalten, wann sie relevant sind. Für die Zwecke der 
Bewertung der nachlassenden visuellen Beteiligung gelten das Armaturenbrett und die Instrumententafel 
nicht als für die Fahraufgabe relevante Bereiche.

5.5.4.2.5.2.1. Die visuelle Beteiligung des Fahrzeugführers ist dann wieder gegeben, wenn der Fahrzeugführer seinen Blick 
bzw. seinen Kopf nach einer Abwendung für eine je nach Situation ausreichende Zeit wieder auf einen für 
die Fahraufgabe relevanten Bereich richtet. Als ausreichende Zeit gilt eine Dauer von mindestens 200 
Millisekunden.
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5.5.4.2.5.3. Der Hersteller muss Strategien zur Erkennung von mehreren aufeinanderfolgenden kurzen Abwendungen 
des Blicks oder des Kopfes des Fahrzeugführers bzw. zur Reaktion darauf umsetzen (z. B. längere Zeit, ab 
der die Beteiligung als wieder gegeben gilt, und/oder sofortige Ausgabe einer EOR-Warnung).

5.5.4.2.6. Eskalationsfolge für Warnungen

Je nach Sicherheitskonzept des Systems kann die unten beschriebene Eskalationsfolge für Warnungen direkt 
bei einer der Warnstufen beginnen, Warnstufen können übersprungen werden, es können gleichzeitige 
Warnungen ausgegeben werden oder es können einzelne Warnungen unterdrückt oder verzögert werden, 
wenn bereits eine andere Warnung aktiv ist.

5.5.4.2.6.1. HOR-Warnungen

5.5.4.2.6.1.1. Bei Geschwindigkeiten von mehr als 10 km/h muss spätestens dann eine HOR-Warnung ausgegeben 
werden, wenn eine nachlassende motorische Beteiligung des Fahrzeugführers über mehr als 5 Sekunden 
erkannt wurde. Die HOR-Warnung kann jedoch um bis zu 5 Sekunden verzögert werden, solange das 
System bestätigen kann, dass keine nachlassende visuelle Beteiligung des Fahrzeugführers gegeben ist.

5.5.4.2.6.1.2. Dauert die nachlassende motorische Beteiligung weiter an, muss spätestens 10 Sekunden nach der ersten 
HOR-Warnung eine weitere HOR-Warnung erfolgen. Diese muss zusätzliche akustische und/oder haptische 
Informationen enthalten.

5.5.4.2.6.1.3. (Vorbehalten für HOR-Warnungen)

5.5.4.2.6.2. EOR-Warnungen

5.5.4.2.6.2.1. Bei Geschwindigkeiten von mehr als 10 km/h muss spätestens dann eine EOR-Warnung ausgegeben werden, 
wenn eine nachlassende visuelle Beteiligung des Fahrzeugführers über 5 Sekunden erkannt wurde.

5.5.4.2.6.2.2. Dauert die nachlassende visuelle Beteiligung weiter an, muss spätestens 3 Sekunden nach der ersten 
EOR-Warnung gemäß der Warnstrategie eine weitere EOR-Warnung mit erhöhter Intensität erfolgen. Diese 
muss stets akustische und/oder haptische Informationen enthalten.

5.5.4.2.6.3. Warnung zur unverzüglichen Übernahme der Steuerung

5.5.4.2.6.3.1. Spätestens 5 Sekunden nach einer Eskalation der EOR-Warnung muss eine DCA-Warnung an den 
Fahrzeugführer ausgegeben werden.

5.5.4.2.6.4. Übergang zur Reaktion auf die Nichtverfügbarkeit des Fahrzeugführers

5.5.4.2.6.4.1. Wenn das System feststellt, dass die nachlassende Beteiligung des Fahrzeugführers nach einer Eskalation der 
Warnung weiter andauert, muss das System spätestens 10 Sekunden nach der ersten eskalierten Warnung 
eine Reaktion auf die Nichtverfügbarkeit des Fahrzeugführers auslösen.

5.5.4.2.6.5. (Vorbehalten für HOR-Warnungen)

5.5.4.2.7. Zusätzliche Strategien für die Erkennung nachlassender Beteiligung und Wiederaufnahme der Unterstützung

Das System zur Überwachung des Zustands des Fahrzeugführers muss Strategien zur Bewertung umfassen, 
ob eine nachlassende Beteiligung des Fahrzeugführers vorliegt, wenn über einen längeren Zeitraum keine 
Eingaben des Fahrzeugführers festgestellt wurden (z. B. negative Feststellung der Müdigkeit des 
Fahrzeugführers), und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen.

5.5.4.2.8. Wiederholte oder längere nachlassende Beteiligung des Fahrzeugführers

5.5.4.2.8.1. Der Hersteller muss Strategien umsetzen, um das System für die Dauer des Start-/Laufzyklus zu deaktivieren, 
wenn über einen längeren Zeitraum eine nachlassende Beteiligung des Fahrzeugführers erkannt wird, 
zumindest wenn dies zu mehr als einer Auslösung der Reaktion auf die Nichtverfügbarkeit des 
Fahrzeugführers führt.
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5.6. Informationsmaterial für den Fahrzeugführer

Zusätzlich zum Benutzerhandbuch muss der Hersteller kostenlos klare und leicht zugängliche 
Informationen (z. B. Dokumentation, Videos, Website-Materialien) über den Betrieb des Systems für den 
jeweiligen Fahrzeugtyp zur Verfügung stellen. Die Informationen, die in einer für ein Publikum ohne 
spezielle Fachkenntnisse verständlichen Weise abgefasst sein müssen, müssen mindestens die folgenden 
Aspekte abdecken:

a) Hinweis auf die Verantwortlichkeiten des Fahrzeugführers und die ordnungsgemäße Nutzung des 
Systems;

b) Erläuterung, wie und in welchem Umfang das System und seine Merkmale den Fahrzeugführer 
unterstützen;

c) Systemfähigkeiten und -beschränkungen;

d) Systemgrenzen;

e) Betriebsarten und Übergang zwischen diesen;

f) Übergang zu anderen Assistenz- oder Automatisierungssystemen, falls zutreffend;

g) Erkennung einer nachlassenden Beteiligung des Fahrzeugführers;

h) Datenschutzmanagement bei Nutzung des Systems;

i) Erläuterung, wie das System oder seine Merkmale übersteuert werden können;

j) Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI);

i) Aktivierung und Deaktivierung;

ii) Zustandsanzeige;

iii) Meldungen und Signale an den Fahrzeugführer und deren Auslegung;

iv) Fahrzeugverhalten bei Erreichen der Systemgrenzen;

v) Fahrzeugverhalten bei Überschreiten der Systemgrenzen;

vi) Informationen über Systemausfälle;

vii) Informationen über den Übergang zu anderen Assistenz- oder Automatisierungssystemen, falls 
zutreffend.

In der Dokumentation des Herstellers, einschließlich der an Verbraucher gerichteten Schulungsmaterialien 
(z. B. Dokumentation, Videos, Website-Materialien), darf der Hersteller das System nicht in einer Weise 
beschreiben, die den Kunden bezüglich der Fähigkeiten und Beschränkungen des Systems oder seines 
Automatisierungsgrads irreführen könnte.

6. Zusätzliche Spezifikationen für DCAS-Merkmale

Der Hersteller hat die Erfüllung der Vorschriften dieses Absatzes gegenüber der Typgenehmigungsbehörde 
bei der Prüfung des Sicherheitsansatzes im Rahmen der Bewertung nach Anhang 3 und in den 
einschlägigen Prüfungen nach Anhang 4 nachzuweisen.

Das System muss die Anforderungen des Absatzes 6 erfüllen, sofern diese auf den Systementwurf 
anwendbar und für das Sicherheitskonzept relevant sind, wenn das System innerhalb seiner 
Randbedingungen gemäß Absatz 5.3.5.2 betrieben wird.

6.1. Besondere Anforderungen für die Positionierung auf der Fahrspur

6.1.1. Erhöhung der Querdynamik

6.1.1.1. Unbeschadet der Anforderungen des Absatzes 5.3.7.1.2 kann es bei Fahrzeugen der Klassen M1 und N1 

zulässig sein, dass das Merkmal höhere Querbeschleunigungswerte als 3 m/s2 erzeugt (z. B. um den 
Verkehrsfluss nicht zu stören), sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Das System liefert dem Fahrzeugführer visuelle Informationen über die bevorstehende oder laufende 
Fahrsituation, die möglicherweise zu einer höheren Querbeschleunigung als 3 m/s2 führen kann, und

b) der Fahrzeugführer erhält keine Warnung bezüglich einer nachlassenden Beteiligung und
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c) der Betrieb des Systems bleibt gemäß Absatz 5.3.6 vorhersehbar und beherrschbar und

d) das Fahrzeug fährt mit der vom System festgelegten Höchstgeschwindigkeit oder einer niedrigeren 
Geschwindigkeit.

Wenn eine der Bedingungen nicht mehr erfüllt ist, muss das System Strategien zur Gewährleistung der 
Steuerbarkeit anwenden.

6.1.1.2. Der Hersteller muss gegenüber der Typgenehmigungsbehörde nachweisen, wie die Vorschriften des 
Absatzes 6.1.1.1 im Systementwurf umgesetzt werden.

6.1.2. Zufahrtsstraßen und Autobahnauffahrten

6.1.2.1. Das System muss darauf ausgerichtet sein, Situationen zu erkennen, in denen die aktuelle Fahrspur in eine 
andere Fahrspur (einschließlich Autobahnauffahrten) einmündet, und es muss so ausgelegt sein, dass es in 
diesen Situationen eine sichere Steuerung unter Berücksichtigung der Verkehrsteilnehmer auf der 
benachbarten Fahrspur gewährleistet. Ist das System so ausgelegt, dass es eine solche Situation durch ein 
Manöver bewältigen kann, so muss dies in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Regelung erfolgen.

6.1.3. Verlassen der Fahrspur zur Bildung einer Rettungsgasse

6.1.3.1. Ist das System auf die Bildung einer Rettungsgasse ausgerichtet, darf es das Fahrzeug nur dazu veranlassen, 
seine aktuelle Fahrspur zu verlassen, um (präventiv) eine Rettungsgasse zu bilden, wenn dies nach den 
nationalen Verkehrsregeln erforderlich und erlaubt ist.

6.1.3.2. Bei der Bildung einer Rettungsgasse muss das System einen ausreichenden Seiten- und Längsabstand zu 
Straßenbegrenzungen, Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmern gewährleisten.

6.1.3.3. Das Fahrzeug muss vollständig auf seine ursprüngliche Fahrspur zurückkehren, sobald die Situation, die die 
Bildung einer Rettungsgasse erforderlich gemacht hat, vorüber ist.

6.1.4. Positionierung auf der Fahrspur auf Straßen ohne Fahrspurmarkierung

6.1.4.1. Wenn das System für die Positionierung auf der Fahrspur auf Straßen ohne Fahrspurmarkierung ausgelegt 
ist, muss es andere Informationsquellen nutzen, um die richtige Fahrspur mit Rücksicht auf andere 
Verkehrsteilnehmer zuverlässig zu bestimmen und zu verfolgen.

6.2. Besondere Anforderungen für Spurwechsel

6.2.1. Ein Spurwechsel ist nur dann durchzuführen, wenn das System über ausreichende Informationen über seine 
Umgebung vorn, seitlich und hinten verfügt, um die Kritikalität dieses Spurwechsels beurteilen zu können.

6.2.2. Ein Spurwechsel darf nicht auf eine Fahrspur erfolgen, auf der Gegenverkehr herrscht.

6.2.3. Das System muss so ausgelegt sein, dass während des Spurwechselmanövers die Querbeschleunigung 
gemeinsam mit der von der Spurkrümmung verursachten Querbeschleunigung in der Summe nicht mehr 
als 1,5 m/s2 beträgt und die Gesamtquerbeschleunigung 3,5 m/s2 nicht überschreitet.

Der gleitende Durchschnitt des vom System verursachten Seitenrucks über eine halbe Sekunde darf nicht 
größer als 5 m/s3 sein.

6.2.4. Ein Spurwechselmanöver darf nur dann eingeleitet werden, wenn ein Fahrzeug auf der Zielspur aufgrund 
des Spurwechsels des Fahrzeugs nicht zu einer unkontrollierbaren Verzögerung gezwungen wird.
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6.2.4.1. Sich näherndes Fahrzeug

Das System muss so ausgelegt sein, dass sich ein sich näherndes Fahrzeug nicht A Sekunden nach Einleitung 
des Spurwechselmanövers durch das System um mehr als 3 m/s2 verzögern müsste, um zu gewährleisten, 
dass der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen niemals geringer ist als die Strecke, die das mit einem 
DCAS ausgestatteten Fahrzeug innerhalb 1 Sekunde zurücklegt.

Dabei gilt:

a) A =

i) 0,4 Sekunden nach Beginn des Spurwechselmanövers, vorausgesetzt, dass die volle Breite des 
sich nähernden Fahrzeugs von dem mit einem DCAS ausgestatteten Fahrzeug während seiner 
seitlichen Bewegung für mindestens 1,0 Sekunden vor Beginn des Spurwechselmanövers erfasst 
wurde, oder

ii) 1,4 Sekunden nach Beginn des Spurwechselmanövers.

6.2.4.2. Kein sich näherndes Fahrzeug

Wird vom System auf der Zielspur kein sich näherndes Fahrzeug erkannt, so ist die Bewertung nach 
Absatz 6.2.4.1 vorzunehmen, wobei von Folgendem ausgegangen wird:

a) Das sich nähernde Fahrzeug auf der Zielspur befindet sich in einem Abstand zu dem mit einem DCAS 
ausgestatteten Fahrzeug, der dem tatsächlichen Erfassungsbereich nach hinten entspricht,

b) das sich nähernde Fahrzeug auf der Zielspur fährt mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder 
130 km/h, je nachdem, was niedriger ist, und

c) die gesamte Breite des sich nähernden Fahrzeugs wird vom System während der seitlichen Bewegung 
für mindestens 1 Sekunde erfasst.

Wenn die Zielspur gerade erst begonnen hat, gilt diese Anforderung als erfüllt, wenn auf der Länge der 
Zielspur nach hinten kein Fahrzeug erkannt wird.

6.2.4.3. Falls das System eine Verzögerung des Fahrzeugs während des Spurwechsels vorsieht, muss diese 
Verzögerung bei der Abschätzung des Abstands zu einem sich von hinten nähernden Fahrzeug 
berücksichtigt werden, und die Verzögerung darf nicht mehr als 2 m/s2 betragen, es sei denn, es geht 
darum, das Risiko einer drohenden Kollision zu vermeiden oder zu mindern.

6.2.4.4. Wenn am Ende des Spurwechselvorgangs kein ausreichender Sicherheitsabstand zum nachfolgenden 
Fahrzeug besteht, darf das System die Verzögerungsrate für mindestens 2 Sekunden nach Abschluss des 
Spurwechselvorgangs nicht erhöhen, es sei denn, dies ist für den nominalen Betrieb des Systems 
erforderlich (z. B. wenn auf die Straßeninfrastruktur oder andere Verkehrsteilnehmer reagiert wird) oder um 
das Risiko einer drohenden Kollision zu vermeiden oder zu mindern.

6.2.5. Der Hersteller muss gegenüber der Typgenehmigungsbehörde nachweisen, wie die Vorschriften des 
Absatzes 6.2.4 im Systementwurf umgesetzt werden.

6.2.6. Das System muss ein Signal zur Aktivierung und Deaktivierung des Fahrtrichtungsanzeigers erzeugen. Der 
Fahrtrichtungsanzeiger muss während der gesamten Dauer des Spurwechselvorgangs aktiv bleiben und 
vom System rechtzeitig deaktiviert werden, sobald die Positionierung auf der Fahrspur wiederhergestellt ist, 
es sei denn, die Betätigungseinrichtung des Fahrtrichtungsanzeigers bleibt vollständig eingerastet (verriegelt).

6.2.7. Ein Spurwechselvorgang muss den anderen Verkehrsteilnehmern mindestens 3 Sekunden vor Beginn des 
Spurwechselmanövers angezeigt werden. Eine kürzere Anzeigezeit ist zulässig, sofern dies nicht gegen die 
nationalen Verkehrsregeln des Betriebslandes verstößt und andere Verkehrsteilnehmer dennoch in 
ausreichendem Maße auf das Manöver hingewiesen werden.

6.2.8. Wird der Spurwechselvorgang durch das System unterdrückt, so muss das System den Fahrzeugführer über 
ein optisches Signal in Kombination mit einem akustischen oder haptischen Signal eindeutig informieren.

6.2.9. Zusätzliche Anforderungen für Spurwechsel
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6.2.9.1. Zusätzliche Anforderungen für vom Fahrzeugführer bestätigte Spurwechsel

6.2.9.1.1. Zusätzlich zu den Anforderungen des Absatzes 6.2.4.1 muss das System darauf ausgerichtet sein, dass ein 
sich näherndes Fahrzeug auf der Zielspur nicht zur Verzögerung gezwungen wird, es sei denn, dies ist 
aufgrund der Verkehrssituation erforderlich.

6.2.9.1.2. Ungeachtet der Anforderungen nach Absatz 6.2.4.2 Buchstabe b wird angenommen, dass das sich nähernde 
Fahrzeug auf der Zielspur mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit + 10 % oder 130 km/h fährt, je 
nachdem, welcher Wert niedriger ist.

6.2.9.2. Zusätzliche Anforderungen für vom System initiierte Spurwechsel

6.2.9.2.1. (Vorbehalten)

6.2.9.3. Unterstützung beim Spurwechsel auf Straßen, auf denen es keine physische Trennung des Gegenverkehrs 
gibt

Wenn das System für die Unterstützung beim Spurwechsel auf Straßen ausgelegt ist, auf denen es keine 
physische Trennung des Gegenverkehrs gibt, muss das System Strategien zur Sicherstellung umfassen, dass 
der Spurwechselvorgang nur auf eine oder über eine Fahrspur erfolgt, auf der die Zielspur nicht für den 
Gegenverkehr ausgewiesen ist.

Diese Strategien sind gegenüber dem technischen Dienst gemäß den entsprechenden Prüfungen in Anhang 4 
während der Typgenehmigung nachzuweisen und von ihm zu bewerten.

6.2.9.4. Unterstützung beim Spurwechsel auf Straßen, auf denen Fußgänger und/oder Fahrräder nicht verboten sind

Das System darf auf Straßen mit Fußgängern und Radfahrern nur dann einen Spurwechsel vornehmen, 
wenn es in der Lage ist, das Risiko einer Kollision mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern (wie Fußgängern 
und Radfahrern) zu vermeiden.

6.2.9.5. Unterstützung beim Spurwechsel in Situationen, in denen das Spurwechselmanöver nicht innerhalb von 7 
Sekunden nach Einleitung des Spurwechselvorgangs begonnen werden kann

Die Zeit zwischen der Einleitung des Spurwechselvorgangs und dem Beginn des Spurwechselmanövers darf 
nur dann über 7 Sekunden hinaus verlängert werden, wenn dies nicht gegen die nationalen Verkehrsregeln 
verstößt.

6.3. Besondere Anforderungen für andere Manöver als Spurwechsel

6.3.1. Die Vorschriften dieses Absatzes gelten für Manöver, bei denen das Fahrzeug dazu veranlasst wird,

a) auf eine Spur zu fahren, bei der das Manöver nicht der aktuellen Fahrspur folgt oder kein Spurwechsel 
ist, oder

b) einen Kreisverkehr zu navigieren, d. h. Einfahren in den Kreisverkehr, Durchfahren des Kreisverkehrs 
und Verlassen des Kreisverkehrs, oder

c) ein Hindernis auf der Fahrspur zu umfahren oder

d) abzubiegen (z. B. an einer Kreuzung) oder

e) eine Parkposition zu verlassen oder zu erreichen.

6.3.2. Das System muss so ausgelegt sein, dass es auf Fahrzeuge, Verkehrsteilnehmer, Infrastrukturen oder eine 
blockierte Fahrbahn reagieren kann, die sich bereits auf dem vorgesehenen Fahrweg oder in der 
entsprechenden Fahrumgebung befinden oder in diese einzutreten drohen, um die Betriebssicherheit zu 
gewährleisten.

6.3.3. Das System muss so ausgelegt sein, dass es auf Ampeln, Stoppschilder, Vorfahrtsinfrastrukturen (wie 
Zebrastreifen oder Bushaltestellen) und Fahrbahnbeschränkungen reagieren kann, die der aktuellen 
Fahrspur oder der Fahrspur entsprechen, auf der sich das System nach dem Manöver befindet, wenn dies für 
das jeweilige Manöver und den jeweiligen Betriebsbereich (z. B. Autobahn oder Nicht-Autobahn) als relevant 
erachtet wird.

6.3.4. Das System muss so ausgelegt sein, dass Hügelkuppen sicher und vorsichtig überfahren werden können, 
wenn dies für die Steuerbarkeit eines bestimmten Manövers als relevant erachtet wird.
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6.3.5. Wenn das Manöver dazu führen könnte, dass das System das Fahrzeug dazu veranlasst, den Weg von 
ungeschützten Verkehrsteilnehmern zu kreuzen, die die Fahrspur überqueren (z. B. Radweg, 
Fußgängerüberweg), muss das System so ausgelegt sein, dass es angemessen auf die Verkehrsteilnehmer und 
die Infrastruktur reagiert.

6.3.6. Wenn das Manöver dazu führen könnte, dass das System das Fahrzeug dazu veranlasst, den Gegenverkehr zu 
kreuzen (z. B. beim Abbiegen) oder sich in den Gegenverkehr einzufügen, muss das System so ausgelegt sein, 
dass es auf die jeweiligen Verkehrsteilnehmer angemessen reagiert (z. B. durch Gewährung der Vorfahrt).

6.3.7. Sofern für das Manöver relevant, muss das System so ausgelegt sein, dass es eingeschränkte Fahrspuren (z. B. 
Bus-, Fahrrad- oder Taxispuren) erkennt, und es muss darauf ausgerichtet sein, dass das Fahrzeug nicht auf 
solchen Spuren fährt. Wenn das System feststellt, dass das Fahrzeug in eine eingeschränkte Fahrspur 
eingefahren ist, muss es je nach Systementwurf einen Fahrspurwechselvorgang auf eine geeignete Fahrspur 
vorschlagen oder durchführen bzw. den Fahrzeugführer auffordern, die manuelle Steuerung wieder 
aufzunehmen.

6.3.8. Das System muss darauf ausgerichtet sein, dass die entsprechenden Vorfahrtsregeln beachtet werden.

6.3.9. Zusätzliche Anforderungen für das Umfahren eines Hindernisses auf der Fahrspur

6.3.9.1. Das Umfahren eines Hindernisses auf der Fahrspur kann in folgenden Situationen erforderlich sein:

a) Auf der Fahrspur befindet sich ein stationäres Hindernis (z. B. geparktes Fahrzeug, Abfall usw.).

b) Auf oder neben der Fahrbahn ist ein sehr langsames Fahrzeug oder ein sehr langsamer 
Verkehrsteilnehmer (z. B. Radfahrer auf einem Radweg) unterwegs, das mit ausreichendem seitlichem 
Abstand überholt werden kann.

c) Das Manöver wird durch legitime externe Quellen erforderlich (z. B. statische und dynamische 
Verkehrszeichen, Straßenbauarbeiten, Notfall- oder Durchsetzungsanweisungen usw.), sofern dies für 
den Systementwurf relevant ist.

Andere Gründe für das Überqueren einer anderen Fahrspur können akzeptiert werden, wenn der Hersteller 
der Typgenehmigungsbehörde ausreichende Informationen vorlegt und festgestellt wird, dass das Manöver 
angemessen ist und durch das System sicher durchgeführt werden kann.

6.3.9.2. Das Umfahren eines Objekts, das die Fahrspur behindert, ist nur dann zulässig, wenn das System in der Lage 
ist, die Position und die Bewegung anderer Verkehrsteilnehmer nach vorne, zur Seite und nach hinten zu 
bestimmen, sofern dies für das jeweilige Manöver relevant ist, und wenn ein ausreichender Abstand zu 
ihnen besteht, um das Manöver durchzuführen.

6.3.9.3. Wenn das Manöver dazu führen würde, dass das Fahrzeug teilweise oder vollständig in eine andere Fahrspur 
einfährt, darf das System das Manöver nur dann durchführen, wenn bestätigt werden kann, dass genügend 
Platz und Zeit dafür besteht. Es dürfen keine entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer vorhanden sein, die 
das System daran hindern, das Manöver durch Rückkehr auf die entsprechende Fahrspur zu beenden. Das 
Fahrzeug darf nicht in eine andere Fahrspur mit Gegenverkehr einbiegen, um Fahrzeuge, die mit 
angemessener Geschwindigkeit fahren, zu überholen.

6.3.9.4. Das System darf dem Fahrzeugführer kein Manöver vorschlagen, bei dem das Fahrzeug eine durchgezogene 
Fahrspurmarkierung überqueren müsste, die nicht überquert werden darf, es sei denn, dies ist aufgrund der 
in Absatz 6.3.9.1 Buchstabe c beschriebenen Situation zulässig.

7. Überwachung des DCAS-Betriebs

7.1. Überwachung des DCAS-Betriebs

7.1.1. Der Hersteller muss Verfahren zur Überwachung sicherheitskritischer Vorkommnisse im Zusammenhang 
mit dem Betrieb des Systems aufrechterhalten.

7.1.2. Um diese Bestimmung zu erfüllen, muss der Hersteller ein Überwachungsprogramm einrichten, das darauf 
abzielt, Daten zu sammeln und zu analysieren, um, soweit dies möglich ist, Nachweise für die Sicherheits
leistung des DCAS während des Betriebs und bestätigende Nachweise für die Auditergebnisse der in 
Anhang 3 dieser Regelung festgelegten Anforderungen in Bezug auf das Sicherheitsmanagementsystem zu 
liefern.
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7.2. Berichterstattung über den DCAS-Betrieb

7.2.1. Erstmeldung sicherheitskritischer Vorkommnisse

7.2.1.1. Der Hersteller muss die Typgenehmigungsbehörde so schnell wie möglich über alle ihm bekannten 
sicherheitskritischen Vorkommnisse unterrichten, bei dem das System oder seine Merkmale sich im 
„Ein-Zustand“ befand bzw. befanden oder innerhalb der letzten 5 Sekunden vor dem sicherheitskritischen 
Ereignis in den „Ein-Zustand“ versetzt wurde bzw. wurden.

7.2.1.2. Die Erstmeldung kann auf hochrangige Daten (z. B. Ort, Zeit, Art des Ereignisses) beschränkt sein.

7.2.2. Kurzfristige Meldung sicherheitskritischer Vorkommnisse

7.2.2.1. Nach der Erstmeldung muss der Hersteller untersuchen, ob das Vorkommnis mit dem DCAS-Betrieb in 
Zusammenhang steht, und die Typgenehmigungsbehörde so bald wie möglich über die Ergebnisse dieser 
Untersuchung unterrichten. War der Betrieb des Systems wahrscheinlich eine der Ursachen für das 
Vorkommnis, so muss der Hersteller die Typgenehmigungsbehörde gegebenenfalls auch über geplante 
Abhilfemaßnahmen in Bezug auf den DCAS-Entwurf informieren.

7.2.2.2. Sind Abhilfemaßnahmen erforderlich, so muss die Typgenehmigungsbehörde alle Typgenehmigungs
behörden entsprechend informieren.

7.2.2.3. Wird die Typgenehmigungsbehörde durch andere Quellen als den Fahrzeughersteller über ein sicherheits
kritisches Vorkommnis bei einem mit einem DCAS ausgestatteten Fahrzeug informiert, z. B. durch andere 
Typgenehmigungsbehörden, kann die Typgenehmigungsbehörde den Hersteller auffordern, die verfügbaren 
Informationen über das Vorkommnis in umfassender und zugänglicher Form gemäß den Absätzen 7.2.1 
und 7.2.2 zur Verfügung zu stellen.

7.2.3. Regelmäßige Meldung

7.2.3.1. Der Hersteller muss der Typgenehmigungsbehörde mindestens einmal jährlich Informationen melden, die 
als geeigneter Nachweis für den bestimmungsgemäßen Betrieb und die Sicherheit des Systems im Einsatz 
angesehen werden. Der Hersteller muss mindestens die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten 
Informationen melden. Zusätzliche Informationen unterliegen der Vereinbarung zwischen der Typgenehmi
gungsbehörde und dem Hersteller.

Falls das System im Berichtszeitraum erheblichen Änderungen unterzogen wurde, die für die gemeldeten 
Informationen relevant sind, müssen die entsprechenden Änderungen im Bericht differenziert dargestellt 
werden.

Tabelle 1

Regelmäßig zu meldende Informationen

Häufigkeit des Auftretens
(Gesamtbetriebsstunden oder zurückgelegte Strecke, sofern nicht anders angegeben)

1. Sicherheitskritische Vorkommnisse, die dem Hersteller bekannt sind

2. Anzahl der mit dem System ausgestatteten Fahrzeuge und Gesamtstrecke, die mit dem System im 
„Passiv-Zustand“ und im „Aktiv-Zustand“ zurückgelegt wurde

3. Anzahl der Vorkommnisse, die zu einer Reaktion auf die Nichtverfügbarkeit des Fahrzeugführers 
geführt haben

4. Anzahl der durch das System initiierten Deaktivierungen des Systems oder seiner Merkmale aufgrund 
von Folgendem:

4.a Feststellung von Systemausfällen

4.b Überschreiten der Systemgrenzen

4.c Sonstiges (falls zutreffend)

5. Prozentualer Anteil der Gesamtstrecke, die mit einer vom Fahrzeugführer eingestellten 
Höchstgeschwindigkeit über der vom System festgelegten Höchstgeschwindigkeit und mit dem System 
im „Aktiv-Zustand“ zurückgelegt wurde
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8. Systemvalidierung

8.1. Bei der Validierung des Systems muss sichergestellt werden, dass der Hersteller die Funktions- und Betriebssi
cherheit der in das System integrierten Merkmale und des gesamten in ein Fahrzeug eingebauten Systems in 
hinreichend gründlicher Weise berücksichtigt hat und dass dies gemäß Anhang 3 bewertet wurde.

8.2. Bei der Validierung des Systems ist nachzuweisen, dass die Systemmerkmale und das gesamte System die in 
den Absätzen 5 und 6 dieser Regelung genannten Leistungsanforderungen erfüllen.

Die Systemvalidierung muss Folgendes umfassen:

a) Validierung der Systemsicherheitsaspekte gemäß den Anforderungen des Anhangs 3;

b) physische Prüfungen auf der Prüfstrecke und auf öffentlichen Straßen gemäß den Anforderungen des 
Anhangs 4;

c) Überwachung des Systems oder seiner Merkmale gemäß den Anforderungen des Absatzes 7.

8.2.1. Die Systemvalidierung kann die Durchführung virtueller Prüfungen und die Berichterstattung über die im 
Rahmen virtueller Prüfungen erzeugten Parameter, z. B. Erfassungsmessungen und Sicherheitsparameter, 
beinhalten. Wird eine virtuelle Prüfung durchgeführt, so ist der Typgenehmigungsbehörde eine 
Glaubwürdigkeitsbewertung gemäß Anhang 5 vorzulegen.

9. Systeminformationsdaten

9.1. Der Hersteller muss der Typgenehmigungsbehörde zum Zeitpunkt der Typgenehmigung folgende Daten 
gemeinsam mit der nach Anhang 3 dieser UN-Regelung vorgeschriebenen Dokumentation vorlegen:

9.1.1. Besondere Systemmerkmale gemäß der Klassifizierung nach Absatz 6.

Der Hersteller muss mit „x“ oder „Nicht zutreffend“ den Betriebsbereich des Merkmals angeben und die 
Tabelle erforderlichenfalls vervollständigen:

Merkmal Mindestgeschwindig-
keit des Systems

Höchstgeschwindigkeit 
des Systems

Sonstige relevante 
Voraussetzungen für die 

Aktivierung (z. B. Breite der 
Fahrspur, Straßenart, 

Tageszeit, 
Witterungsbedingungen)

Positionierung auf der 
Fahrspur

Vom Fahrzeugführer 
initiierter Spurwechsel (bitte 
ggf. Varianten angeben)

Vom Fahrzeugführer 
bestätigter Spurwechsel (bitte 
ggf. Varianten angeben)

Sonstige Manöver (bitte ggf. 
Varianten angeben)

Durch das System initiierte 
Spurwechsel

(Vom Hersteller auszufüllen)
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9.1.2. Bereiche (Autobahn oder Nicht-Autobahn), für die das System bestimmte Arten von Unterstützung gemäß 
Absatz 9.1.1 bietet.

Der Hersteller muss mit „x“ oder „Nicht zutreffend“ den Betriebsbereich des Merkmals angeben und die 
Tabelle erforderlichenfalls vervollständigen:

Merkmal Nicht-Autobahn Autobahn

Positionierung auf der 
Fahrspur

Vom Fahrzeugführer initiierte 
Spurwechsel (bitte ggf. 
Varianten angeben)

Vom Fahrzeugführer 
bestätigter Spurwechsel (bitte 
ggf. Varianten angeben)

Sonstige Manöver (bitte ggf. 
Varianten angeben)

Durch das System initiierte 
Spurwechsel

(Vom Hersteller auszufüllen)

9.1.3. Bedingungen, unter denen das System aktiviert werden kann, und Grenzen für den Betrieb 
(Randbedingungen);

9.1.4. Interaktion des DCAS mit anderen Fahrzeugsystemen;

9.1.5. Vorrichtungen zur Aktivierung, Deaktivierung und Übersteuerung des Systems;

9.1.6. Überwachte Kriterien und Mittel zur Überwachung der nachlassenden Beteiligung des Fahrzeugführers;

9.1.7. Unterstützung bei der dynamischen Steuerung durch die einzelnen Merkmale des Systems;

9.1.8. Andere Informationen als Fahrspurmarkierungen, die das System verwendet, um den Verlauf der Fahrspur 
zuverlässig zu bestimmen und weiterhin Unterstützung bei der Quersteuerung zu bieten, wenn keine 
vollständig markierte Fahrspur vorhanden ist.

Sachverhalt
Wird das System in diesen Situationen 

weiterhin Unterstützung bei der 
Quersteuerung leisten? (ja/nein)

Anforderung an den Betriebsbereich

Fahrspurmarkierung(en) 
gemäß UN-Regelung Nr. 130

Autobahn

Fahrspur mit nur einer 
Markierung

Nicht-Autobahn

Straßenränder Nicht-Autobahn

Fahrspur durch etwas anderes 
als eine Fahrspurmarkierung 
gekennzeichnet (geparkte 
Autos, Bordstein, bauliche 
Infrastruktur)

Nicht-Autobahn

(Vom Hersteller auszufüllen)
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10. Anforderungen an die Softwareidentifikation

10.1. Um sicherzustellen, dass die Software des Systems identifizierbar ist, hat der Fahrzeughersteller eine 
Software-Identifikationsnummer (R171SWIN) zu verwenden. Die R171SWIN kann am Fahrzeug angebracht 
werden. Wenn die R171SWIN nicht am Fahrzeug angebracht ist, muss der Hersteller der Typgenehmi
gungsbehörde die Softwareversion(en) des Fahrzeugs oder einzelner Steuergeräte in Verbindung mit den 
entsprechenden Typgenehmigungen mitteilen.

10.2. Der Fahrzeughersteller muss die Einhaltung der UN-Regelung Nr. 156 (Softwareaktualisierung und 
Softwareaktualisierungsmanagementsystem) nachweisen, indem er die Anforderungen und Übergangsvor
schriften der ursprünglichen Fassung der UN-Regelung Nr. 156 oder späterer Änderungsserien erfüllt.

10.3. Der Fahrzeughersteller hat im Mitteilungsblatt dieser UN-Regelung folgende Angaben zu machen:

a) die R171SWIN,

b) Anweisungen zum Ablesen der R171SWIN bzw. der Softwareversion(en), falls die R171SWIN nicht im 
Fahrzeug hinterlegt ist.

10.4. Der Fahrzeughersteller kann im Mitteilungsblatt der entsprechenden Regelung eine Liste der einschlägigen 
Parameter angeben, anhand deren die Fahrzeuge bestimmt werden können, die mit der durch die R171SWIN 
bezeichneten Software aktualisiert werden können. Die bereitgestellten Angaben sind vom 
Fahrzeughersteller darzulegen und werden möglicherweise nicht von einer Typgenehmigungsbehörde 
überprüft.

10.5. Der Fahrzeughersteller kann eine neue Fahrzeugzulassung erhalten, um die Softwareversionen, die in bereits 
auf dem Markt zugelassenen Fahrzeugen verwendet werden sollen, von den in neuen Fahrzeugen 
eingesetzten Softwareversionen zu unterscheiden. Dies kann auch die Fälle einschließen, in denen 
Regelungen zur Typgenehmigung aktualisiert oder in seriengefertigten Fahrzeugen Veränderungen an der 
Hardware vorgenommen werden. In Absprache mit der Prüfstelle sind Doppelprüfungen nach Möglichkeit 
zu vermeiden.

11. Änderungen des Fahrzeugtyps und Erweiterung der Genehmigung

11.1. Jede Änderung eines Fahrzeugtyps im Sinne von Absatz 2.2 dieser Regelung ist der Typgenehmi
gungsbehörde mitzuteilen, die die Genehmigung für den Fahrzeugtyp erteilt hat. Die Typgenehmi
gungsbehörde muss dann

a) entweder zu dem Schluss gelangen, dass die vorgenommenen Änderungen keine nachteiligen 
Auswirkungen haben und der Fahrzeugtyp weiterhin die Voraussetzungen für die Genehmigung erfüllt, 
und die Genehmigung erweitern,

b) zu dem Schluss gelangen, dass der Fahrzeugtyp die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht mehr 
erfüllt und vor der Erweiterung der Genehmigung weitere Prüfungen erforderlich sind,

c) im Benehmen mit dem Hersteller entscheiden, dass eine neue Typgenehmigung zu erteilen ist, oder

d) das Verfahren nach Absatz 11.1.1 (Überarbeitung) und gegebenenfalls das Verfahren nach 
Absatz 11.1.2 (Erweiterung) anwenden.

11.1.1. Überarbeitung

Wenn sich in den Beschreibungsbögen aufgezeichnete Einzelheiten ändern und die Typgenehmi
gungsbehörde die Auffassung vertritt, dass die vorgenommenen Änderungen wahrscheinlich keine 
nennenswerten nachteiligen Auswirkungen haben, wird die Änderung als „Überarbeitung“ bezeichnet.

In diesem Fall gibt die Typgenehmigungsbehörde, soweit erforderlich, die überarbeiteten Seiten der 
Beschreibungsbögen heraus und kennzeichnet jede überarbeitete Seite, damit die Art der Änderung und das 
Datum der Neuausgabe klar ersichtlich sind.

Eine konsolidierte, aktualisierte Fassung der Beschreibungsbögen mit einer ausführlichen Beschreibung der 
Änderungen erfüllt diese Anforderung.
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11.1.2. Erweiterung

Die Änderung wird als „Erweiterung“ bezeichnet, wenn zusätzlich zu der Änderung an den in den 
Beschreibungsbögen aufgezeichneten Einzelheiten

a) weitere Kontrollen oder Prüfungen erforderlich sind oder

b) Angaben im Mitteilungsblatt (außer in den zugehörigen Anlagen) geändert wurden oder

c) die Genehmigung nach einer späteren Änderungsserie nach deren Inkrafttreten beantragt wird.

11.2. Die Bestätigung oder Versagung der Genehmigung ist den Vertragsparteien des Übereinkommens, die diese 
UN-Regelung anwenden, unter Angabe der Änderungen nach dem Verfahren nach Absatz 4.3 mitzuteilen. 
Das Verzeichnis der dem Mitteilungsblatt nach Anhang 1 beigefügten Beschreibungsbögen und Prüfberichte 
ist entsprechend zu ändern, um das Datum der jüngsten Überarbeitung oder Erweiterung anzugeben.

11.3. Die Typgenehmigungsbehörde unterrichtet die übrigen Vertragsparteien mit dem Mitteilungsblatt in 
Anhang 1 dieser UN-Regelung über die Erweiterung. Sie teilt jeder Erweiterung eine laufende Nummer zu, 
die sogenannte Erweiterungsnummer.

12. Übereinstimmung der Produktion

12.1. Die Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung der Produktion müssen den allgemeinen Vorschriften in 
Artikel 2 und in Verzeichnis 1 des Übereinkommens (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) entsprechen und den 
folgenden Anforderungen entsprechen:

12.2. Jedes Fahrzeug, das nach dieser UN-Regelung genehmigt wurde, muss hinsichtlich der Herstellung dem 
genehmigten Fahrzeugtyp entsprechen und die Anforderungen nach Absatz 5 erfüllen.

12.3. Die Typgenehmigungsbehörde, die die Genehmigung erteilt hat, darf die in den einzelnen Fertigungsanlagen 
angewandten Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung jederzeit überprüfen. Diese Überprüfungen 
werden normalerweise einmal alle zwei Jahre durchgeführt.

12.4. Die für einen Fahrzeugtyp nach dieser UN-Regelung erteilte Genehmigung kann zurückgenommen werden, 
wenn die Anforderungen nach Absatz 8 nicht erfüllt sind.

12.5. Nimmt eine Vertragspartei des Übereinkommens eine von ihr erteilte Genehmigung zurück, so hat sie 
unverzüglich die anderen Vertragsparteien, die diese UN-Regelung anwenden, hierüber mit einem 
Mitteilungsblatt zu unterrichten, das dem Muster in Anhang 1 dieser UN-Regelung entspricht.

13. Maßnahmen bei Abweichungen der Produktion

13.1. Die für einen Fahrzeugtyp nach dieser UN-Regelung erteilte Genehmigung kann zurückgenommen werden, 
wenn die Anforderungen des Absatzes 12 nicht eingehalten sind.

13.2. Nimmt eine Vertragspartei des Übereinkommens eine von ihr erteilte Genehmigung zurück, so hat sie 
unverzüglich die anderen Vertragsparteien, die diese UN-Regelung anwenden, hierüber mit einem 
Mitteilungsblatt zu unterrichten, das dem Muster in Anhang 1 dieser UN-Regelung entspricht.

14. Endgültige Einstellung der Produktion
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14.1. Stellt der Inhaber der Genehmigung die Produktion eines nach dieser UN-Regelung genehmigten 
Fahrzeugtyps endgültig ein, so hat er hierüber die Genehmigungsbehörde, die die Genehmigung erteilt hat, 
zu unterrichten. Diese benachrichtigt ihrerseits die anderen Vertragsparteien des Übereinkommens, die 
diese UN-Regelung anwenden, mit einem Mitteilungsblatt, das dem Muster in Anhang 1 dieser UN-Reglung 
entspricht.

14.2. Die Produktion gilt nicht als endgültig eingestellt, wenn der Fahrzeughersteller beabsichtigt, weitere 
Genehmigungen für Softwareaktualisierungen für bereits auf dem Markt zugelassene Fahrzeuge zu erlangen.

15. Namen und Anschriften der technischen Dienste, die die Prüfungen für die Genehmigung durchführen, und 
der Typgenehmigungsbehörden

15.1. Die Vertragsparteien des Übereinkommens, die diese UN-Regelung anwenden, übermitteln dem Sekretariat 
der Vereinten Nationen (3) die Namen und Anschriften der technischen Dienste, die die Prüfungen für die 
Genehmigung durchführen, und der Typgenehmigungsbehörden, die die Genehmigung erteilen und an die 
die in anderen Ländern ausgestellten Mitteilungsblätter über die Erteilung oder Erweiterung oder Versagung 
oder Rücknahme der Genehmigung zu übersenden sind.
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(3) Über die von der UNECE für den Austausch solcher Informationen bereitgestellte Online-Plattform („/343 Application“): https://apps. 
unece.org/WP29_application/.

https://apps.unece.org/WP29_application/
https://apps.unece.org/WP29_application/


ANHANG 1 

Mitteilung (1)

(größtes Format: A4 (210 cm × 297 mm) 

()

ausgestellt von: Bezeichnung der Behörde:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

über die (3): Erteilung der Genehmigung
Erweiterung der Genehmigung
Versagung der Genehmigung
Rücknahme der Genehmigung
Endgültige Einstellung der Produktion

für einen Fahrzeugtyp hinsichtlich des DCAS nach der UN-Regelung Nr. 171

Nummer der Genehmigung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grund für die Erweiterung oder Überarbeitung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Fabrik- oder Handelsmarke des Fahrzeugs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Fahrzeugtyp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Name und Anschrift des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Allgemeine Baumerkmale des Fahrzeugs:

5.1. Fotos und/oder Zeichnungen eines repräsentativen Fahrzeugs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Beschreibung und/oder Zeichnung des DCAS: siehe Abschnitt 9.

7. Cybersicherheit und Softwareaktualisierungen

7.1. Typgenehmigungsnummer Cybersicherheit (falls zutreffend): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2. Typgenehmigungsnummer Softwareaktualisierung (falls zutreffend): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Besondere Anforderungen an die Sicherheitsaspekte elektronischer Steuersysteme (Anhang 3)

8.1. Referenz der Hersteller-Dokumentation für Anhang 3 (mit Versionsnummer): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(1) Kennzahl des Landes, das die Genehmigung erteilt/erweitert/versagt/zurückgenommen hat (siehe die Vorschriften über die 
Genehmigung in UN-Regelung Nr. 171).

(2) Kennzahl des Landes, das die Genehmigung erteilt/erweitert/versagt/zurückgenommen hat (siehe die Vorschriften über die 
Genehmigung in UN-Regelung Nr. 171).

(3) Nichtzutreffendes streichen.



8.2. Formular Beschreibungsbogen (Anlage 1 zu Anhang 3): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Technischer Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.1. Datum des Prüfberichts des technischen Dienstes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2. (Referenz-)Nummer des Berichts des technischen Dienstes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Genehmigung erteilt/erweitert/überarbeitet/versagt/zurückgenommen (2)

11. Stelle, an der das Genehmigungszeichen am Fahrzeug angebracht ist: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Dieser Mitteilung liegt eine Liste der Unterlagen bei, die bei der Genehmigungsbehörde eingereicht wurden und auf 
Anfrage erhältlich sind.

Weitere Angaben

16. R171SWIN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.1. Informationen zum Ablesen der R171SWIN bzw. der Softwareversion(en), falls die R171SWIN nicht im Fahrzeug 
hinterlegt ist: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2. Gegebenenfalls sind die einschlägigen Parameter aufzuführen, die die Ermittlung der Fahrzeuge ermöglichen, die mit 
der durch die R171SWIN bezeichneten Software aktualisiert werden können gemäß obenstehendem Punkt:: . . . . . . . . .
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ANHANG 2 

Anordnungen der Genehmigungszeichen 

MUSTER A

(siehe Absatz 4.4 dieser Regelung)

a = min. 8 mm

Das oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen besagt, dass der betreffende Fahrzeugtyp 
hinsichtlich des DCAS in den Niederlanden (E 4) nach der UN-Regelung Nr. 171 unter der Genehmigungsnummer 
002439 genehmigt wurde. Aus der Genehmigungsnummer geht hervor, dass die Genehmigung nach den Anforderungen 
der UN-Regelung Nr. 171 in ihrer ursprünglichen Fassung erteilt wurde.

MUSTER B

(siehe Absatz 4.5 dieser Regelung)

a = min. 8 mm

Das oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen besagt, dass der betreffende Fahrzeugtyp in 
den Niederlanden (E 4) nach den UN-Regelungen Nr. 171 und 31 (1) genehmigt wurde. Aus den Genehmigungsnummern 
geht hervor, dass bei der Erteilung der jeweiligen Genehmigungen die UN-Regelung Nr. 171 in ihrer ursprünglichen 
Fassung vorlag und die UN-Regelung Nr. 31 die Änderungsserie 02 enthielt.
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(1) Die zweite Nummer dient nur als Beispiel.



ANHANG 3 

Besondere Anforderungen an das Audit/die Bewertung 

1. Allgemeines

In diesem Anhang sind die besonderen Anforderungen an die Dokumentation, die Auslegungssicherheit und die 
Überprüfung hinsichtlich der Sicherheitsaspekte von elektronischen Systemen (Absatz 2.3) und komplexen 
elektronischen Fahrzeugsteuersystemen (Absatz 2.4) für die Zwecke dieser UN-Regelung festgelegt.

In diesem Anhang sind nicht die Wirkungskriterien des Systems festgelegt, sondern es werden die Vorgehensweise 
bei der Systementwicklung und die Angaben behandelt, die der Typgenehmigungsbehörde oder dem von ihr 
beauftragten technischen Dienst (im Folgenden „Typgenehmigungsbehörde“) im Hinblick auf die 
Typgenehmigung zu übermitteln sind.

Aus diesen Angaben muss hervorgehen, dass bei dem System unter störungsfreien Bedingungen und Störungsbe
dingungen alle Anforderungen an die Bremswirkung, die in dieser UN-Regelung an anderer Stelle aufgeführt sind, 
eingehalten werden, und dass es so ausgelegt ist, dass es im Betrieb keine unangemessenen Risiken für die 
Sicherheit des Fahrzeugführers, der Fahrzeuginsassen und anderer Verkehrsteilnehmer nach sich zieht.

Die in dieser UN-Regelung enthaltenen Vorschriften mit dem Wortlaut „Das System muss …“ müssen stets 
eingehalten werden. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften bei der Bewertung stellt einen Verstoß gegen die in 
dieser UN-Regelung festgelegten Anforderungen dar.

Bei den in dieser UN-Regelung enthaltenen Vorschriften mit dem Wortlaut „Das System muss darauf ausgerichtet 
sein, dass …“ wird anerkannt, dass die Anforderung nicht immer erfüllt werden kann (z. B. aufgrund von 
externen Störungen oder weil es unter den gegebenen Umständen nicht angemessen ist).

Bei den in dieser UN-Regelung enthaltenen Vorschriften mit dem Wortlaut „Das System muss so ausgelegt sein, 
dass …“ wird anerkannt, dass die Prüfung der Systemleistung kein umfassendes Mittel ist, um zu überprüfen, ob 
die Anforderung erfüllt ist oder nicht, und dass die Überprüfung der Anforderung eine Bewertung des 
Systementwurfs (z. B. seiner Steuerstrategien) erfordert.

Stellt sich bei der Bewertung heraus, dass eine Bestimmung mit dem Wortlaut „muss darauf ausgerichtet sein, dass 
…“ oder „muss so ausgelegt sein, dass …“ nicht erfüllt ist, so muss der Hersteller der Typgenehmigungsbehörde 
hinreichend nachweisen, warum dies der Fall war und dass das System dennoch weiterhin frei von 
unangemessenen Risiken ist.

2. Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen:

2.1. „System“ bezeichnet die Gesamtheit der Hardware und Software, die einen Fahrzeugführer bei der Längs- und 
Querbewegungssteuerung des Fahrzeugs dauerhaft unterstützt. Im Kontext dieses Anhangs schließt dies auch 
jedes andere System ein, das in den Anwendungsbereich dieser UN-Regelung fällt, sowie Übertragungsver
bindungen zu oder von anderen Systemen, die nicht in den Anwendungsbereich dieser UN-Regelung fallen, und 
die eine Funktion betreffen, für die diese UN-Regelung gilt.

In dieser UN-Regelung ist der Begriff „System“ gleichbedeutend mit „Fahrerassistenzsystem“ oder „DCAS“.

2.2. „Sicherheitskonzept“ bezeichnet eine Beschreibung der Kennwerte, die in das System (z. B. in die elektronischen 
Baueinheiten) integriert sind, um die Zuverlässigkeit und damit den sicheren Betrieb unter Störungsbedingungen 
(Funktionssicherheit) und unter störungsfreien Bedingungen (Betriebssicherheit) so zu gewährleisten, dass das 
System frei von unverhältnismäßigen Sicherheitsrisiken für die Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer 
ist. Die Möglichkeit des Rückfalls auf einen Teilbetrieb oder sogar ein Backup-System bei wichtigen 
Fahrzeugfunktionen kann Teil des Sicherheitskonzepts sein.

2.3. „Elektronisches Steuersystem“ bezeichnet eine Kombination von Baueinheiten, die bei der genannten Fahrzeugs
teuerfunktion mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung zusammenwirken sollen. Diese Systeme, die 
üblicherweise durch Software gesteuert sind, bestehen aus diskreten Funktionsbauteilen wie Sensoren, 
elektronischen Steuergeräten und Stellgliedern und sind durch Übertragungsverbindungen miteinander 
verbunden. Sie können mechanische, elektromechanische, elektropneumatische oder elektrohydraulische 
Bauelemente umfassen.
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2.4. „Komplexe elektronische Steuersysteme“ bezeichnet elektronische Steuersysteme, bei denen eine durch ein 
elektronisches System gesteuerte Funktion durch ein übergeordnetes elektronisches Steuersystem/eine 
übergeordnete elektronische Steuerfunktion übersteuert werden kann. Eine Funktion, die übersteuert wird, wird 
Teil des komplexen elektronischen Steuersystems, ebenso wie alle übersteuernden Systeme/Funktionen, die in den 
Anwendungsbereich dieser UN-Regelung fallen. Die Übertragungsverbindungen zu oder von 
übergeordneten Systemen/Funktionen außerhalb des Anwendungsbereichs dieser UN-Regelung sind ebenfalls 
einzubeziehen.

2.5. „Übergeordnete Steuersysteme/-funktionen“ bezeichnet Systeme bzw. Funktionen, bei denen mit zusätzlichen 
Verarbeitungs- und/oder Abtastvorgängen das Fahrzeugverhalten durch Veränderungen bei den Funktionen des 
Fahrzeugsteuersystems verändert wird. Dadurch können komplexe Systeme ihre Zielgrößen automatisch 
verändern, wobei die Priorität von den abgetasteten Größen abhängt.

2.6. „Baueinheiten“ bezeichnet die kleinsten Teile von Systembestandteilen, die in diesem Anhang behandelt werden, da 
diese Kombinationen von Bauteilen bei der Kennzeichnung, der Auswertung oder dem Austausch als einzelne 
Einheiten betrachtet werden.

2.7. „Übertragungsverbindungen“ bezeichnet die Mittel, mit denen verteilte Baueinheiten für die Übertragung von 
Signalen, Betriebsdaten oder Energie miteinander verbunden werden. Dabei handelt es sich im Allgemeinen um 
eine elektrische Anlage, in einigen Teilen kann sie aber auch mechanisch, pneumatisch oder hydraulisch sein.

2.8. „Steuerungsbereich“ bezeichnet den Bereich, in dem das System die Steuerung für eine bestimmte Ausgangsgröße 
sicherstellen sollte.

2.9. „Grenzen des funktionalen Betriebs“ bezeichnet die Grenzen überprüfbarer oder messbarer Grenzen, innerhalb 
derer das System die Steuerung gemäß Absatz 2.5 dieser UN-Regelung aufrechterhalten kann.

In dieser UN-Regelung ist der Begriff „Grenzen des funktionalen Betriebs“ gleichbedeutend mit „Systemgrenzen“.

2.10. „Sicherheitsrelevante Funktion“ bezeichnet eine Funktion des Systems, die das dynamische Verhalten des 
Fahrzeugs verändern kann. Das System kann in der Lage sein, mehr als eine sicherheitsrelevante Funktion 
auszuführen.

2.11. „Steuerstrategie“ bezeichnet eine Strategie zur Sicherstellung des stabilen und sicheren Betriebs der Funktion(en) 
des Systems in Abhängigkeit von spezifischen Umwelt- und/oder Betriebsbedingungen (z. B. Zustand der 
Fahrbahnoberfläche, Verkehrsdichte und andere Verkehrsteilnehmer, ungünstige Witterungsbedingungen usw.). 
Dies kann auch die automatische Deaktivierung einer Funktion oder eine vorübergehende Leistungsdrosselung 
(z. B. Verringerung der maximalen Betriebsgeschwindigkeit usw.) umfassen.

2.12. „Störung“ bezeichnet einen abweichenden Zustand, der einen Ausfall verursachen kann. Dies kann sowohl 
Hardware als auch Software betreffen.

2.13. „Ausfall“ bezeichnet die Beendigung eines beabsichtigten Verhaltens einer Komponente oder eines Systems des 
Systems aufgrund des Auftretens einer Störung.

2.14. „Unverhältnismäßiges Risiko“ bezeichnet das Gesamtrisikoniveau für die Fahrzeuginsassen und andere 
Verkehrsteilnehmer, das im Vergleich zu einem manuell gesteuerten Fahrzeug bei vergleichbaren Transport
diensten und in vergleichbaren Situationen innerhalb der Systemgrenzen erhöht ist.

2.15. „Autobahn“ bezeichnet eine Straße, deren Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer verboten ist und die so 
konzipiert ist, dass die Fahrbahnen für die entgegengesetzten Richtungen baulich voneinander getrennt sind.

2.16. „Nicht-Autobahn“ bezeichnet eine Straße, die keine Autobahn gemäß der Definition in Absatz 2.15 ist.
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3. Dokumentation

3.1. Anforderungen

Der Hersteller muss eine Dokumentation zur Verfügung stellen, die Angaben über die Grundkonstruktion des 
Systems und die Mittel zur Verbindung mit anderen Fahrzeugsystemen oder zur direkten Steuerung von 
Ausgangsgrößen enthält. Die Funktionen des Systems und das Sicherheitskonzept müssen darin nach den 
Festlegungen des Herstellers erläutert sein. Die Dokumentation muss kurz und knapp sein, jedoch ausreichen, um 
nachzuweisen, dass bei der Konzeption und Entwicklung des Systems mit dem erforderlichen Expertenwissen aus 
allen betreffenden Systembereichen vorgegangen wurde. Für Zwecke der regelmäßigen technischen Überprüfung 
ist anzugeben, wie geprüft werden kann, ob das System im funktionsfähigen Zustand ist.

Die Typgenehmigungsbehörde bewertet anhand der Dokumentation, ob der Nachweis erbracht wird, dass das 
System

a) so ausgelegt ist, dass es unter störungsfreien Bedingungen und Störungsbedingungen so funktioniert, dass es 
keine unangemessenen Risiken birgt, und

b) unter störungsfreien Bedingungen und Störungsbedingungen alle zutreffenden Leistungsanforderungen 
erfüllt, die in dieser UN-Regelung an anderer Stelle aufgeführt sind, und

c) im Einklang mit den vom Hersteller gewählten Entwicklungsverfahren/-methoden nach Absatz 3.4.4 
entwickelt wurde.

3.1.1. Die Dokumentation muss zwei Teile umfassen:

a) die formale Dokumentation für die Genehmigung mit den in Absatz 3 genannten Angaben (außer den 
Angaben nach Absatz 3.4.4), die der Typgenehmigungsbehörde vorzulegen ist, wenn der Antrag auf 
Erteilung der Typgenehmigung gestellt wird. Diese Dokumentation dient der Typgenehmigungsbehörde als 
Grundlage für die Nachprüfung nach Absatz 4 dieses Anhangs. Die Typgenehmigungsbehörde stellt sicher, 
dass diese Unterlagen für einen mit der Typgenehmigungsbehörde vereinbarten Zeitraum verfügbar bleiben. 
Dieser Zeitraum, gerechnet von dem Zeitpunkt, an dem die Herstellung des Fahrzeugs endgültig eingestellt 
wird, muss mindestens zehn Jahre dauern.

b) zusätzliches vertrauliches Material und Analysedaten (geistiges Eigentum) nach Absatz 3.4.4, die vom 
Hersteller aufbewahrt werden müssen, aber zum Zeitpunkt der Typgenehmigung zur Einsichtnahme 
zugänglich gemacht werden (z. B. in den Entwicklungseinrichtungen des Herstellers). Der Hersteller stellt 
sicher, dass dieses Material und diese Analysedaten für einen Zeitraum von zehn Jahren, gerechnet von dem 
Zeitpunkt, an dem die Herstellung des Fahrzeugs endgültig eingestellt wird, verfügbar bleiben.

3.2. Beschreibung der Funktionen des Systems

Es ist eine Beschreibung mit einer einfachen Erläuterung aller Funktionen, einschließlich der Steuerstrategien, des 
Systems und der zur Erreichung der Zielgrößen angewandten Verfahren, einschließlich einer Beschreibung der 
Steuerungsmechanismen, vorzulegen.

Alle beschriebenen Funktionen sind zu nennen, und es ist eine genauere Beschreibung der veränderten Konzeption 
des Betriebs der Funktion zur Verfügung zu stellen.

Alle aktivierten oder deaktivierten sicherheitsrelevanten Funktionen, die den Fahrzeugführer im Sinne von 
Absatz 2.1 dieser UN-Regelung unterstützen und für die zum Zeitpunkt der Herstellung Hard- und Software im 
Fahrzeug vorhanden ist, sind vor ihrer Verwendung im Fahrzeug anzugeben und unterliegen den Anforderungen 
dieses Anhangs.

3.2.1. Es ist eine Liste aller Eingangsgrößen und abgetasteten Größen mit Angabe des jeweiligen Einsatzbereichs 
vorzulegen, der eine Beschreibung der Auswirkungen jeder Größe auf die Funktionsweise des Systems beizufügen 
ist.

3.2.2. Es ist eine Liste aller vom System gesteuerten Ausgangsgrößen vorzulegen und jeweils zu erläutern, ob die 
Steuerung direkt oder über ein anderes Fahrzeugsystem erfolgt. Der Steuerungsbereich ist für jede dieser Größen 
anzugeben.

3.2.3. Die Systemgrenzen sind anzugeben, wenn sie für die Wirkung des Systems relevant sind.
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3.2.4. Es ist eine Erklärung über die Leistungsfähigkeit des Systems und seiner Merkmale gemäß dem Muster in Anlage 4 
zu diesem Anhang vorzulegen.

3.3. Systemplan und Schaltbilder

3.3.1. Liste der Bauteile

Es ist eine Liste vorzulegen, in der alle Baueinheiten des Systems zusammengestellt und die anderen 
Fahrzeugsysteme aufgeführt sind, die für die betreffende Steuerfunktion erforderlich sind.

Es ist ein Übersichtsplan vorzulegen, der diese Baueinheiten in Kombination zeigt und aus dem sowohl die 
Geräteverteilung als auch die Verbindungen deutlich hervorgehen.

3.3.2. Funktionen der Baueinheiten

Die Funktion jeder Baueinheit des Systems ist darzustellen, und die Signale, die sie mit anderen Baueinheiten oder 
anderen Fahrzeugsystemen verbinden, sind anzugeben. Dazu kann ein beschriftetes Blockschaltbild, ein anderes 
Schaltbild oder eine Beschreibung mit Schaltbild verwendet werden.

3.3.3. Verbindungen

Verbindungen innerhalb des Systems sind wie folgt darzustellen: elektrische Übertragungsverbindungen in einem 
Schaltbild, pneumatische oder hydraulische Übertragungseinrichtungen in einem Rohrleitungsplan und 
mechanische Verbindungen in einer vereinfachten schematischen Darstellung. Die Übertragungsverbindungen 
sowohl zu als auch von anderen Systemen sind ebenfalls darzustellen.

3.3.4. Signalfluss, Betriebsdaten und Prioritäten

Zwischen Übertragungsverbindungen und den zwischen den Baueinheiten übermittelten Signalen muss eine 
deutliche Entsprechung bestehen. Die Prioritäten von Signalen auf Multiplexdatenbussen sind immer dann 
anzugeben, wenn sie einen Einfluss auf die Wirkung oder die Sicherheit haben können.

3.3.5. Kennzeichnung von Baueinheiten

Jede Baueinheit muss deutlich und eindeutig gekennzeichnet sein (z. B. durch Beschriftung bei Hardware und 
Kennzeichnung oder einen Softwarecode bei Software), damit die Entsprechung zwischen der Hardware und der 
Dokumentation überprüft werden kann.

Sind Funktionen innerhalb einer einzelnen Baueinheit oder innerhalb eines einzelnen Computers kombiniert, aber 
im Blockschaltbild der Deutlichkeit und der Einfachheit halber in mehreren Blöcken dargestellt, so ist nur eine 
einzige Hardware-Kennzeichnung zu verwenden. Der Hersteller muss durch die Verwendung dieser 
Kennzeichnung bestätigen, dass das gelieferte Gerät mit dem entsprechenden Dokument übereinstimmt.

3.3.5.1. Die Kennzeichnung steht für eine bestimmte Hardware- und Softwareversion, und wenn die Letztgenannte so 
geändert wird, dass sich dadurch auch die in dieser Regelung definierte Funktion der Baueinheit verändert, muss 
diese Kennzeichnung ebenfalls geändert werden.

3.4. Sicherheitskonzept des Herstellers

3.4.1. Der Hersteller muss bestätigen, dass die zur Erreichung der Zielgrößen des Systems gewählte Strategie unter 
störungsfreien Bedingungen den sicheren Betrieb des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt.

Der Hersteller muss diese Erklärung durch eine Erklärung ergänzen, aus der allgemein hervorgeht, wie die 
gewählte Strategie gewährleistet, dass die Systemziele den sicheren Betrieb der oben genannten Systeme nicht 
beeinträchtigen, sowie durch eine Beschreibung des Teils des Validierungsplans, der der Erklärung zugrunde liegt.

Die Typgenehmigungsbehörde muss eine Bewertung durchführen, um festzustellen, ob die Erklärung des 
Herstellers zur gewählten Strategie verständlich und logisch ist und ob der Validierungsplan geeignet ist und 
abgeschlossen wurde.
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Zur Überprüfung, ob das System entsprechend der gewählten Strategie funktioniert, kann die Typgenehmi
gungsbehörde Prüfungen nach Absatz 4 durchführen oder deren Durchführung verlangen.

3.4.2. In Bezug auf die bei dem System verwendete Software ist die Grundarchitektur zu erläutern, und die bei der 
Entwicklung angewandten Verfahren und Hilfsmittel sind anzugeben. Der Hersteller muss nachweisen, wie bei der 
Konzeption und Entwicklung vorgegangen wurde, um die Systemlogik umzusetzen.

3.4.3. Der Hersteller muss der Typgenehmigungsbehörde eine Beschreibung der Konzepte vorlegen, die bei der 
Entwicklung des Systems vorgesehen wurden, um den sicheren Betrieb unter Störungsbedingungen zu 
gewährleisten. Bei einer Störung im System können z. B. folgende Konzepte genutzt werden:

a) Rückfall auf den Betrieb mit einem Teilsystem;

b) Übergang auf ein getrenntes Backup-System;

c) Wegschalten der übergeordneten Funktion.

3.4.3.1. Wenn bei dem gewählten Konzept unter bestimmten Störungsbedingungen der Rückfall auf ein Teilsystem 
ausgewählt wird, sind diese Zustände und die daraus resultierenden Funktionseinschränkungen anzugeben.

3.4.3.2. Wenn bei dem gewählten Konzept ein zweites Werkzeug (Backup-Werkzeug) zur Erreichung der Zielgrößen des 
Fahrzeugsteuersystems ausgewählt wird, sind die Prinzipien des Übergangsmechanismus, die Logik, die 
Redundanz und alle vorgesehenen Backup-Überwachungsmerkmale darzustellen und die daraus resultierenden 
Funktionseinschränkungen anzugeben.

3.4.3.3. Wenn bei dem gewählten Konzept das Wegschalten der übergeordneten Funktion ausgewählt wird, müssen alle 
entsprechenden Ausgangssteuersignale, die mit dieser Funktion zusammenhängen, gesperrt werden, damit das 
Ausmaß der vorübergehenden Störung begrenzt wird.

3.4.4. Die Dokumentation muss durch eine Analyse ergänzt werden, in der in allgemeinen Worten dargestellt ist, wie das 
System sich beim Auftreten einer einzelnen Gefahr oder einer einzelnen Störung verhält, die eine Auswirkung auf 
die Fahrzeugsteuerung oder die Fahrzeugsicherheit haben.

Die gewählten analytischen Ansätze sind vom Hersteller festzulegen und zu aktualisieren und zum Zeitpunkt der 
Typgenehmigung zur Prüfung durch die Typgenehmigungsbehörde offenzulegen.

Die Typgenehmigungsbehörde führt eine Bewertung der Anwendung der analytischen Ansätze durch. Die 
Bewertung muss Folgendes umfassen:

a) Prüfung des Sicherheitsansatzes auf Ebene des Konzepts (Fahrzeugs) einschließlich der Bestätigung, dass 
Folgendes berücksichtigt ist:

i) Interaktionen mit anderen Fahrzeugsystemen;

ii) Fehlfunktionen des Systems im Anwendungsbereich dieser UN-Regelung;

iii) für alle Funktionen nach Absatz 3.2 dieser UN-Regelung:

— Situationen, in denen ein störungsfreies System zu sicherheitskritischen Risiken führen kann (z. B. 
aufgrund eines fehlenden oder falschen Verständnisses der Fahrzeugumgebung);

— Betriebs- und Systembeschränkungen;

— vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung durch den Fahrzeugführer;

— vorsätzliche Änderung des Systems;

iv) Cyberangriffe mit Auswirkungen auf die Fahrzeugsicherheit.

Dieser Ansatz kann sich auf eine für Systemsicherheit geeignete Gefahren-/Risikoanalyse stützen.
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b) Prüfung des Sicherheitsansatzes auf Ebene des Systems. Dieser Ansatz umfasst ein Top-down- und 
Bottom-up-Konzept. Der Sicherheitsansatz kann sich auf Ergebnisse einer Fehlerarten- und Fehlerauswir
kungsanalyse, einer Fehlerbaumanalyse, einer systemtheoretischen Prozessanalyse oder eines vergleichbaren, 
zur Untersuchung der Funktions- und Betriebssicherheit des Systems geeigneten Analyseverfahrens stützen.

c) Prüfung der Validierungspläne und -ergebnisse. Diese Validierung muss/kann für die Validierung geeignete 
Validierungsprüfungen umfassen, beispielsweise eine Prüfung nach dem Hardware-in-the-Loop-Verfahren 
(HiL), eine Betriebsprüfung des Fahrzeugs auf der Straße oder jede andere für die Validierung geeignete 
Prüfung.

Die Bewertung besteht aus Kontrollen von Gefahren, Störungen und Störungsbedingungen, die von der 
Typgenehmigungsbehörde ausgewählt werden, um festzustellen, dass die Erklärung des Sicherheitskonzepts 
durch den Hersteller verständlich und logisch ist und dass die Validierungspläne geeignet sind und ausgefüllt 
wurden.

Zur Überprüfung des Sicherheitskonzepts kann die Typgenehmigungsbehörde Prüfungen nach Absatz 4 
durchführen oder deren Durchführung verlangen.

3.4.4.1. In dieser Dokumentation sind die überwachten Parameter aufzulisten, und für jede Störungsbedingung nach 
Absatz 3.4.4 dieses Anhangs ist das Warnsignal anzugeben, das dem Fahrzeugführer und/oder 
Wartungspersonal/Prüfer zu geben ist.

3.4.4.2. In dieser Dokumentation sind die Maßnahmen zu beschreiben, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass das 
System den sicheren Betrieb des Fahrzeugs nicht behindert, wenn die Leistung des Systems durch 
Umweltbedingungen (z. B. Klima, Temperatur, Eindringen von Staub oder Wasser, Eis) beeinträchtigt ist.

Enthält diese UN-Regelung besondere Anforderungen an den Betrieb des Systems unter verschiedenen 
Umweltbedingungen, so sind in dieser Dokumentation die Maßnahmen zu beschreiben, mit denen die Einhaltung 
dieser Anforderungen gewährleistet wird.

3.5. Sicherheitsmanagementsystem (Verfahrensaudit)

3.5.1. In Bezug auf die im System eingesetzte Hard- und Software muss der Hersteller gegenüber der Typgenehmi
gungsbehörde in Form eines Sicherheitsmanagementsystems nachweisen, dass wirksame Verfahren, Methoden 
und Instrumente eingerichtet wurden, aktuell sind und innerhalb der Organisation umgesetzt werden, um die 
Sicherheit und dauerhafte Einhaltung der Vorgaben in allen Phasen des Produktlebenszyklus (Konzeption, 
Entwicklung, Produktion und Betrieb) zu steuern.

3.5.2. Das Sicherheitsmanagementsystem muss folgende Schlüsselkomponenten umfassen:

a) Sicherheitsstrategien und -ziele, in denen Sicherheitspraktiken mit einer klaren Sicherheitsrichtlinie und 
eindeutigen Sicherheitsrollen und -zuständigkeiten sowie organisatorische Sicherheitsziele festgelegt sind;

b) proaktives Sicherheitsrisikomanagement;

c) Gewährleistung der Sicherheit zur Überwachung, Analyse und Messung der Gesamtsicherheitsleistung;

d) Förderung der Sicherheit, um eine angemessene Information und Aufklärung zu gewährleisten und das 
Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten zu schärfen.

3.5.3. Das Konzeptions- und Entwicklungsverfahren ist einschließlich folgender Komponenten festzulegen: Auslegungs
sicherheit, Anforderungsmanagement, Umsetzung von Anforderungen, Prüfungen, Fehlerverfolgung, 
Fehlerbehebung und Freigabe.

3.5.4. Der Hersteller hat wirksame Kommunikationskanäle zwischen den Abteilungen, die beim Hersteller für die 
Funktions- und Betriebssicherheit, die Cybersicherheit und andere für die Gewährleistung der Fahrzeugsicherheit 
relevante Disziplinen zuständig sind, einzurichten und zu nutzen.

3.5.5. Der Hersteller hat nachzuweisen, dass periodische unabhängige interne Verfahrensaudits durchgeführt werden, 
um für die konsequente Umsetzung der nach den Absätzen 3.5.1 bis 3.5.4 eingeführten Prozesse zu sorgen.
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3.5.6. Der Hersteller hat geeignete Regelungen (z. B. vertragliche Regelungen, eindeutige Schnittstellen, Qualitätsmanage
mentsysteme) mit seinen Lieferanten zu treffen, um sicherzustellen, dass das Sicherheitsmanagementsystem der 
Lieferanten den Anforderungen nach den Absätzen 3.5.1 (ausgenommen die fahrzeugbezogenen Aspekte wie 
„Betrieb“), 3.5.2, 3.5.3 und 3.5.5 entspricht.

3.5.7. In der Dokumentation ist eine Strategie zur Information über das System darzulegen, die darauf abzielt, den 
Fahrzeugführer dazu anzuhalten, die Informationen über den Systembetrieb zu prüfen, wenn er das System 
bedient (z. B. regelmäßige Meldung zu Beginn des Fahrzyklus, wenn das System in den „Ein-Zustand“ geschaltet 
wird, mit der Aufforderung an den Fahrzeugführer, die einschlägigen Materialien zu prüfen).

4. Überprüfung und Prüfung

4.1. Die Arbeitsweise des Systems, die in der Dokumentation nach Absatz 3 dargestellt ist, ist wie folgt zu prüfen:

4.1.1. Überprüfung der Arbeitsweise des Systems

Die Typgenehmigungsbehörde überprüft das System unter störungsfreien Bedingungen, indem sie eine Reihe von 
Funktionen prüft, die sie aus der vom Hersteller nach Absatz 3.2 angegebenen Liste auswählt.

Sofern in dieser UN-Regelung kein Prüfverfahren festgelegt ist, muss die Überprüfung der Leistung dieser 
ausgewählten Funktionen entsprechend den Prüfverfahren des Herstellers erfolgen.

In Fällen, in denen das System Eingangssignalen von Systemen ausgesetzt ist, die nicht in den Anwendungsbereich 
dieser UN-Regelung fallen, wird die Prüfung nach dem Prüfverfahren der entsprechenden UN-Regelung oder mit 
einem anderen Mittel durchgeführt, das die entsprechenden Eingangssignale erzeugt (z. B. Simulation).

Bei komplexen elektronischen Systemen müssen diese Prüfungen Szenarien umfassen, bei denen eine angegebene 
Funktion übersteuert wird.

4.1.1.1. Die Ergebnisse der Überprüfung müssen mit der Beschreibung, einschließlich der Steuerstrategien, 
übereinstimmen, die der Hersteller in Absatz 3.2 vorlegt.

4.1.2. Überprüfung des Sicherheitskonzepts nach Absatz 3.4

Die Reaktion des Systems ist unter dem Einfluss einer Störung in jeder einzelnen Baueinheit zu prüfen, indem 
entsprechende Ausgangssignale an elektrische Baueinheiten oder mechanische Teile übertragen werden, um die 
Auswirkungen interner Störungen innerhalb der Baueinheit zu simulieren. Die Typgenehmigungsbehörde führt 
diese Prüfung für mindestens eine einzelne Baueinheit durch, prüft jedoch nicht die Reaktion des Systems auf 
mehrere gleichzeitige Fehlfunktionen einzelner Baueinheiten.

Die Typgenehmigungsbehörde überprüft, dass bei diesen Prüfungen Aspekte abgedeckt werden, die sich auf die 
Steuerbarkeit sowie die Information/Interaktion des Nutzers (HMI-Aspekte) auswirken.

4.1.2.1. Die Ergebnisse der Überprüfung müssen mit der dokumentierten Zusammenfassung der Fehleranalyse 
übereinstimmen, sodass aufgrund der Gesamtwirkung das Sicherheitskonzept und die Ausführung als 
ausreichend bestätigt werden können.

4.2. Für die Überprüfung des Sicherheitskonzepts können Simulationswerkzeuge und mathematische Modelle 
verwendet werden, insbesondere im Falle von Szenarien, die sich auf einer Prüfstrecke oder unter realen 
Fahrbedingungen nur schwer prüfen lassen. Wenn sie zu diesem Zweck verwendet werden, müssen diese 
Methoden mit Anhang 5 dieser UN-Regelung übereinstimmen. Der Hersteller muss den Anwendungsbereich des 
Simulationswerkzeugs, seine Gültigkeit für das betreffende Szenario sowie die für die Simulations-Toolchain 
durchgeführte Validierung (Korrelation der Ergebnisse mit physischen Prüfungen) nachweisen.

4.2.1. Führt der Hersteller virtuelle Prüfungen durch, so muss die Typgenehmigungsbehörde die vom Hersteller 
angegebenen Ergebnisse bewerten, insbesondere in Bezug auf die Sicherheitsparameter und die Erfassung der 
Systemgrenzen.
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4.3. Die Typgenehmigungsbehörde muss eine Reihe von Szenarien prüfen, die für die Charakterisierung der 
HMI-Funktionen des Systems von entscheidender Bedeutung sind, sowie die effektive Leistung des 
Überwachungs- und Warnsystems für die nachlassende Beteiligung des Fahrzeugführers überprüfen.

4.4. Die Typgenehmigungsbehörde muss auch eine Reihe von Szenarien prüfen, die für die Beherrschbarkeit der 
Systemgrenzen durch den Fahrzeugführer (z. B. schwere Erkennbarkeit eines Objekts bei Erreichen der 
Systemgrenzen, Risiko einer Kollision mit einem anderen Verkehrsteilnehmer) wie in der Regelung festgelegt 
kritisch sind.

5. Berichterstattung durch die Typgenehmigungsbehörde

Die Berichterstattung über die Bewertung durch die Typgenehmigungsbehörde wird auf eine Weise durchgeführt, 
die ihre Nachverfolgbarkeit gewährleistet, z. B. werden die Fassungen der kontrollierten Unterlagen kodiert und in 
den Bewertungsaufzeichnungen aufgeführt.

Ein Beispiel für ein mögliches Layout für das Bewertungsformular ist in Anlage 1 zu diesem Anhang enthalten.
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Anlage 1 

Musterbewertungsformular für elektronische Systeme und/oder komplexe elektronische Systeme 

Nummer des Prüfberichts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Identifizierung

1.1. Marke:

1.2. Fahrzeugtyp:

1.3. Kennzeichnung zur Systemidentifizierung am Fahrzeug:

1.4. Anbringungsstelle dieser Kennzeichnung:

1.5. Name und Anschrift des Herstellers:

1.6. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

1.7. Formale Dokumentation des Herstellers:

Referenznummer der Dokumentation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum der Erstausstellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum der letzten Aktualisierung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Beschreibung der Prüffahrzeuge/Prüfsysteme

2.1. Allgemeine Beschreibung:

2.2. Beschreibung sämtlicher Steuerfunktionen des Systems, einschließlich der Steuerstrategien (Absatz 3.2 dieses 
Anhangs):

2.2.1. Liste der Eingangsgrößen und abgetasteten Größen mit Angabe ihres Betriebsbereichs, einschließlich einer 
Beschreibung der Auswirkungen dieser Größen auf das Systemverhalten (Absatz 3.2.1 dieses Anhangs):

2.2.2. Liste der Ausgangsgrößen und ihres Steuerungsbereichs (Absatz 3.2.2 dieses Anhangs):

2.2.2.1. Direkte Steuerung:

2.2.2.2. Steuerung über ein anderes Fahrzeugsystem:

2.3. Systemplan und schematische Darstellung (Absatz 3.3 dieses Anhangs):

2.3.1. Liste der Bauteile (Absatz 3.3.1 dieses Anhangs):

2.3.2. Funktionen der Baueinheiten (Absatz 3.3.2 dieses Anhangs):

2.3.3. Verbindungen (Absatz 3.3.3 dieses Anhangs):

2.3.4. Signalfluss, Betriebsdaten und Prioritäten (Absatz 3.3.4 dieses Anhangs):

2.3.5. Kennzeichnung von Baueinheiten (Hardware und Software) (Absatz 3.3.5 dieses Anhangs): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Sicherheitskonzept des Herstellers

ABl. L vom 4.11.2024 DE 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2689/oj 43/80



3.1. Herstellererklärung (Absatz 3.4.1 dieses Anhangs):

Der/Die Hersteller . . . . . . . . . . . . . bestätigt/bestätigen, dass die Zielgrößen des Systems unter störungsfreien Bedingungen den 
sicheren Betrieb des Fahrzeugs nicht beeinträchtigen.

3.2. Software (Grundarchitektur und verwendete Gestaltungsverfahren und Hilfsmittel) (Absatz 3.4.2 dieses Anhangs):

3.3. Beschreibung der Konzepte, die bei der Entwicklung des Systems für Störungsbedingungen vorgesehen wurden 
(Absatz 3.4.3 dieses Anhangs):

3.4. Dokumentierte Analysen des Verhaltens des Systems unter einzelnen Störungsbedingungen:

3.4.1. Überwachte Parameter:

3.4.2. Erzeugte Warnsignale:

3.5. Beschreibung der Maßnahmen, die in Bezug auf Umweltbedingungen ergriffen wurden (Absatz 3.4.4.2 dieses 
Anhangs):

3.6. Vorschriften für die regelmäßige technische Überprüfung des Systems (Absatz 3.1 dieses Anhangs):

3.7. Beschreibung der Methode zur Prüfung des Betriebszustands des Systems:

4. Überprüfung und Prüfung

4.1. Überprüfung der Arbeitsweise des Systems (Absatz 4.1.1 dieses Anhangs): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.1. Liste der ausgewählten Funktionen und Beschreibung der angewandten Prüfverfahren:

4.1.2. Prüfergebnisse nach Absatz 4.1.1.1 dieses Anhangs überprüft: Ja/Nein

4.2. Überprüfung des Systemsicherheitskonzepts (Absatz 4.1.2 dieses Anhangs):

4.2.1. Geprüfte Baueinheit(en) und ihre Funktion:

4.2.2. Simulierte Störung(en):

4.2.3. Prüfergebnisse nach Absatz 4.1.2 dieses Anhangs überprüft: Ja/Nein

4.3. Datum der Prüfung(en):

4.4. Die Durchführung dieser Prüfung und die Angabe der Ergebnisse erfolgten nach … der UN-Regelung Nr. 171, 
zuletzt geändert durch die Änderungsserie …

Typgenehmigungsbehörde, die die Prüfung durchführt

Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5. Anmerkungen:
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Anlage 2 

Während des Audits/der Bewertung zu bewertender Systementwurf 

1. Einleitung

Die folgenden Informationen sind der Typgenehmigungsbehörde vom Hersteller zur Bewertung vorzulegen:

2. Informationen über das DCAS im Allgemeinen

2.1. Interaktion des Fahrzeugführers und HMI

2.1.1. Auslegung des Systems, um sicherzustellen, dass der Fahrzeugführer an der Fahraufgabe beteiligt bleibt, 
einschließlich einer Darstellung des Systems zur Überwachung des Fahrzeugführers und der entsprechenden 
Warnstrategie (Absatz 5.5.4.2)

2.1.1.1. Zusätzliche Strategien für die Erkennung einer nachlassenden Beteiligung des Fahrzeugführers und die 
Unterstützung der Wiederherstellung der Beteiligung des Fahrzeugführers (Absatz 5.5.4.2.7)

2.1.1.2. Nachweis der Wirksamkeit der Überwachungs- und Warnstrategie für die nachlassende Beteiligung des 
Fahrzeugführers

2.1.1.3. Überblick über die für die Fahraufgabe relevanten Bereiche und ihre Grenzen sowie die anwendbaren Werte im 
Zusammenhang mit der Erkennung einer nachlassenden visuellen Beteiligung des Fahrzeugführers in Bezug auf 
das System und seine Merkmale (Absatz 5.5.4.2.5.2)

2.1.1.4. Strategien zur Deaktivierung des Systems bei wiederholter nachlassender Beteiligung des Fahrzeugführers, die zu 
mehr als einer Reaktion auf die Nichtverfügbarkeit des Fahrzeugführers führt (Absatz 5.5.4.2.8.1)

2.1.2. Maßnahmen gegen eine vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung durch den Fahrzeugführer und gegen 
die Manipulation des Systems (Absatz 5.1.3)

2.1.3. Maßnahmen zur Förderung des Verständnisses des Fahrzeugführers für die Systemgrenzen und seine anhaltende 
Rolle bei der Fahraufgabe (Absatz 5.1.2)

2.1.5. Muster der den Nutzern bereitgestellten Informationen (Absatz 5.6)

2.1.6. Auszug aus dem einschlägigen Teil der Betriebsanleitung

2.1.7. Liste der Systemmeldungen und -signale (Absatz 5.5.4.1.4)

2.1.8. Zeitpunkte und Strategie zur Information des Fahrzeugführers über ein vom Fahrzeugführer bestätigtes Manöver 
bzw. eine Reihe von vom Fahrzeugführer bestätigten Manövern (Absatz 5.5.4.1.8.1)

2.1.9. Zeitpunkte und Strategie zur Information des Fahrzeugführers über ein durch das System initiiertes Manöver bzw. 
eine Reihe von durch das System initiierten Manövern (Absatz 5.5.4.1.9.1)

2.2. Systemgrenzen

2.2.1. Fähigkeit des Systems, entsprechend den Erfordernissen der vorgesehenen Funktion die Umgebung zu bewerten 
und auf sie zu reagieren (Absätze 5.3.2 und 5.3.5)

2.2.1.1. Randbedingungen des Systems und seiner Merkmale sowie Strategie zur Benachrichtigung des Fahrzeugführers, 
wenn die Systemgrenzen überschritten wurden, erreicht sind oder bald erreicht werden (Absatz 5.3.2)

2.2.1.2. Fähigkeit des Systems zur Einhaltung eines angemessenen Abstands zu anderen Verkehrsteilnehmern 
(Absatz 5.3.2.3)
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2.2.1.3. Fähigkeit des Systems zur Gewährleistung der Sicherheit, seines Verhaltens und der Auswirkungen auf die 
Systemleistung, wenn ein Merkmal über die Systemgrenzen hinaus im „Aktiv-Zustand“ verbleibt 
(Absatz 5.3.5.2.2)

2.2.2. Grenzen der Erkennungsfähigkeiten des Systems und der einzelnen Systemmerkmale (Absatz 5.3.1)

2.2.3. Nachweis des kontinuierlichen sicheren Betriebs des Systems oder seiner Merkmale, wenn das System nicht in der 
Lage ist, eine angegebene Systemgrenze zu erkennen (Absatz 5.3.5.4)

2.3. Systembetrieb

2.3.1. Ob/wie das Systemverhalten angepasst wird, um auf das festgestellte Sicherheitsrisiko einer Kollision zu reagieren 
(Absatz 5.3.2.2)

2.3.2. Zusätzliche Voraussetzungen für die Aktivierung des DCAS (Absatz 5.5.3.2.2)

2.3.3. Auslegung des Systems in Bezug auf die Steuerbarkeit (Absätze 5.3.4 und 5.3.6)

2.3.3.1. Strategien zur Gewährleistung der Steuerbarkeit, wenn das System als Reaktion auf die Übersteuerung durch den 
Fahrzeugführer keine Unterstützung mehr bei der Längs- oder Quersteuerung bietet (Absatz 5.5.3.4.1.5)

2.3.4. Beschreibung aller Übergänge zwischen dem DCAS und anderen Assistenz- oder Automatisierungssystemen, der 
Priorisierung des einen Systems gegenüber dem anderen sowie der Unterdrückung oder Deaktivierung anderer 
Assistenzsysteme zur Gewährleistung eines sicheren und nominalen Betriebs (Absatz 5.2.2)

2.3.5. Systemverhalten als Reaktion auf Änderungen der vom System festgelegten Höchstgeschwindigkeit in anderen als 
den in Absatz 5.3.7.4 genannten Fällen (Absatz 5.3.7.4.7.3.4)

2.3.6. Technisch vertretbare Toleranzen für Warnschwellen und Betriebsgrenzen (Absatz 5.3.7.4.10)

2.3.7. Überblick über die Fähigkeit des Systems, im Falle einer Störung, durch die ein bestimmtes Merkmal deaktiviert 
wird, weiterhin Unterstützung zu leisten (Absatz 5.4.4)

3. Informationen im Zusammenhang mit der dynamischen Steuerung durch das System

3.1. Strategie, nach der das System die angemessene Geschwindigkeit und die daraus resultierende 
Querbeschleunigung im Zusammenhang mit der Positionierung des Fahrzeugs auf der Fahrspur bestimmt 
(Absatz 5.3.7.1.3)

4. Informationen zu den Merkmalen des DCAS (falls zutreffend)

4.1. Strategien zur Gewährleistung der Steuerbarkeit, wenn das System höhere Querbeschleunigungswerte erzeugt und 
die Bedingungen nicht mehr erfüllt sind (Absatz 6.1.1.2)

4.2. Andere Informationsquellen zur Bestimmung der Positionierung des Fahrzeugs auf Fahrspuren ohne 
Fahrspurmarkierung (Absatz 6.1.4.1)

4.3. Nachweis, dass ein Spurwechselmanöver nur dann eingeleitet wird, wenn ein Fahrzeug auf der Zielspur aufgrund 
des Spurwechsels des Fahrzeugs nicht zu einer unkontrollierbaren Verzögerung gezwungen wird (Absatz 6.2.5)

4.4. Übersicht über die Strategien, mit denen sichergestellt werden soll, dass der Spurwechsel nur auf oder über eine 
Fahrspur erfolgt, auf der die Zielspur nicht für den Gegenverkehr ausgewiesen ist (Absatz 6.2.9.3.)

4.5. Wenn das System für das Umfahren eines Hindernisses auf der Fahrspur ausgelegt ist, ausreichende Nachweise für 
andere Gründe für dieses Manöver (Absatz 6.3.9.1)

DE ABl. L vom 4.11.2024 

46/80 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2689/oj



Anlage 3 

Musterklassifizierung der Systemerkennungsfähigkeiten und entsprechenden Systemgrenzen 

Der Hersteller muss die Erkennungsfähigkeiten des DCAS, gegebenenfalls differenziert nach Merkmalen, und die 
Systemgrenzen für diese Erkennungsfähigkeiten erläutern. Die folgende Liste dient als Orientierungshilfe für 
möglicherweise relevante Objekte und Vorkommnisse in verschiedenen Betriebsszenarien:

— Straße: Art (Autobahn, Landstraße usw.), Belag (Art, Griffigkeit), Geometrie, Fahrspureigenschaften, Vorhandensein 
von Fahrspurmarkierungen, Straßenränder, Straßenkreuzungen;

— Straßeneinrichtungen (Verkehrsleiteinrichtungen, besondere Einrichtungen (Straßenbaumarkierungen), sonstige 
Einrichtungen);

— Straßenereignisse (z. B. Verkehrsunfälle, Staus, Straßenbauarbeiten);

— Umweltbedingungen, z. B.:

— schlechtes Wetter, Nebel und Dunst;

— Temperatur;

— Niederschlag;

— Tageszeit und Lichtverhältnisse;

— andere Verkehrsteilnehmer (z. B. Kraftfahrzeuge, Krafträder, Fahrräder, Fußgänger).
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Anlage 4 

Erklärung über die Systemfähigkeit 

Der Hersteller muss eine Erklärung über die Fähigkeit des Systems und seiner Merkmale gemäß der Klassifizierung nach 
Absatz 6 auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien abgeben. Diese Erklärung dient als Referenz für die 
Basisprüfungen, die gemäß Anhang 4 durchzuführen sind.

Es wird davon ausgegangen, dass das System über eine Fähigkeit wie nachstehend angegeben verfügt, wenn das geforderte 
Systemverhalten in mindestens 90 % der entsprechenden Prüfungen nachgewiesen werden konnte. Der Nachweis dieser 
Fähigkeit ist der Typgenehmigungsbehörde durch eine entsprechende Dokumentation zu erbringen.

Wenn die Bedingungen von den für die entsprechende Prüfung festgelegten Bedingungen abweichen, darf das System seine 
Steuerstrategie nicht unangemessen ändern. Dies ist vom Hersteller gegenüber der Typgenehmigungsbehörde nach 
Anhang 4 nachzuweisen.

1. Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf andere Verkehrsteilnehmer

Eine ausführliche Beschreibung der Szenarien findet sich in Anhang 4.

Der Hersteller muss die maximale Betriebsgeschwindigkeit angeben, bis zu der das System in der Lage ist, die 
folgenden Szenarien zu bewältigen (d. h. eine Kollision ohne Eingreifen des Fahrzeugführers zu vermeiden), die für 
den Systementwurf relevant sind:

Szenario

Maximale 
Betriebsgeschwindigkeit, bis 

zu der das System in der Lage 
ist, eine Kollision mit einem 

Verzögerungsbedarf von nicht 
mehr als 5 m/s2 zu vermeiden

Maximale 
Betriebsgeschwindigkeit, bis 

zu der das System/das 
Fahrzeug in der Lage ist, eine 

Kollision mit einem 
Verzögerungsbedarf von 

mehr als 5 m/s2 zu vermeiden

Anforderung an den 
Betriebsbereich

Stehendes Fahrzeug in 
Vorwärtsrichtung auf einem 
geraden Straßenabschnitt 
(Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.1.1)

Autobahn

Stehendes Fahrzeug in 
Vorwärtsrichtung auf einem 
gekrümmten 
Straßenabschnitt (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.2.1)

Autobahn

Langsamer fahrendes 
Fahrzeug in Vorwärtsrichtung 
auf einem geraden 
Straßenabschnitt (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.3.1)

Autobahn

Ausscheren des 
vorausfahrenden Fahrzeugs 
(Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.5.1)

Autobahn

Einscherendes Fahrzeug aus 
der benachbarten Fahrspur — 
Typ 1 (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.6.1) (1)

Ja/Nein Ja/Nein Autobahn

Einscherendes Fahrzeug aus 
der benachbarten Fahrspur — 
Typ 2 (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.6.1) (1)

Ja/Nein Ja/Nein Autobahn

Unbewegliches 
Fußgängeraufprallziel in 
Vorwärtsrichtung auf der 
Fahrspur (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.8.1)

Nicht-Autobahn
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Szenario

Maximale 
Betriebsgeschwindigkeit, bis 

zu der das System in der Lage 
ist, eine Kollision mit einem 

Verzögerungsbedarf von nicht 
mehr als 5 m/s2 zu vermeiden

Maximale 
Betriebsgeschwindigkeit, bis 

zu der das System/das 
Fahrzeug in der Lage ist, eine 

Kollision mit einem 
Verzögerungsbedarf von 

mehr als 5 m/s2 zu vermeiden

Anforderung an den 
Betriebsbereich

Unbewegliches Fahrrad in 
Vorwärtsrichtung auf der 
Fahrspur (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.9.1)

Nicht-Autobahn

Fußgängeraufprallziel, das 
den Weg des zu prüfenden 
Fahrzeugs kreuzt (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.10.1)

Nicht-Autobahn

Radfahreraufprallziel, das den 
Weg des zu prüfenden 
Fahrzeugs kreuzt (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.11.1)

Nicht-Autobahn

(Vom Hersteller auszufüllen)

(1) Vom Hersteller wird erwartet, dass er erklärt, ob eine Systemreaktion zu erwarten ist.

2. Fähigkeit des Systems, dem Verlauf der Fahrspur zu folgen

Drehzahlbereich(e) Minimale 
Querbeschleunigung

Maximale 
Querbeschleunigung

Besondere Bedingungen 
(z. B. Absatz 6.1.1)

(Vom Hersteller auszufüllen)

2.1. Straßenereignisse, die das System erkennen kann und die für die angegebenen Systemgrenzen und den 
Systementwurf relevant sind (vom Hersteller auszufüllen und ggf. zu erweitern; alternativ durch die Angabe „Nicht 
zutreffend“ gekennzeichnet):

Straßenereignis

Als Systemgrenze 
für das System/die 

spezifischen 
Merkmale 

betrachtet? (ja/nein)

System nicht in der 
Lage, auf dieses 

Straßenereignis zu 
reagieren

System in der Lage, 
auf dieses 

Straßenereignis zu 
reagieren

System in der 
Lage, eine 

Frühwarnung 
auszugeben

Betriebsbereich

Mautstation Autobahn

Ende der 
Autobahn

Autobahn

Dauerhafte 
Sperrung der 
Fahrspur

Autobahn

Vorübergehende 
Sperrung der 
Fahrspur (z. B. 
aufgrund eines 
liegengebliebe-
nen Fahrzeugs)

Autobahn

Langfristiger 
Baubereich

Autobahn

Bahnübergänge Nicht-Auto-
bahn
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Straßenereignis

Als Systemgrenze 
für das System/die 

spezifischen 
Merkmale 

betrachtet? (ja/nein)

System nicht in der 
Lage, auf dieses 

Straßenereignis zu 
reagieren

System in der Lage, 
auf dieses 

Straßenereignis zu 
reagieren

System in der 
Lage, eine 

Frühwarnung 
auszugeben

Betriebsbereich

Kreuzungen Nicht-Auto-
bahn

Fußgängerüber-
gang

Nicht-Auto-
bahn

Ampeln Nicht-Auto-
bahn

3. Fähigkeit des Systems zur Gewährleistung des sicheren Betriebs während der Unterstützung bei einem Spurwechsel 
(gilt sowohl für vom Fahrzeugführer als auch durch das System initiierte Spurwechsel)

Der Hersteller muss den Bereich angeben, in dem das System in der Lage ist, auf andere nicht verdeckte Aufprallziele 
zu reagieren, wenn es mit einer Spurwechselfunktion ausgestattet ist. Der Hersteller muss die Bedingungen angeben, 
unter denen der maximale Bereich verringert wird:

Hinten (m) Vorn (m) Seite (m) Bedingungen

Bereich, in dem das 
System in der Lage ist, 
auf ein Motorrad zu 
reagieren

Bereich, in der das 
System in der Lage ist, 
auf eine blockierte 
Zielspur zu reagieren

Nicht zutreffend Nicht zutreffend

Arten von 
Hindernissen, auf die 
das Fahrzeug reagieren 
kann (vom Hersteller 
auszufüllen)

Nicht zutreffend Nicht zutreffend

4. Fähigkeit des Systems zur sicheren Durchführung anderer vom Fahrzeugführer oder durch das System initiierter 
Manöver auf Nicht-Autobahnen ohne Eingreifen des Fahrzeugführers (alternativ durch die Angabe „Nicht 
zutreffend“ gekennzeichnet):

Ist das System in der Lage, in diesem 
Szenario eine Kollision zu vermeiden?

Voraussetzungen, unter denen das System 
eine Kollision vermeiden kann

Fußgängeraufprallziel, das den Weg 
des zu prüfenden Fahrzeugs an einer 
Kreuzung kreuzt (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.12.1)

Radfahreraufprallziel, das den Weg des 
zu prüfenden Fahrzeugs an einer 
Kreuzung kreuzt (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.13.1)

Zu prüfendes Fahrzeug kreuzt beim 
Abbiegen den Weg eines 
entgegenkommenden Fahrzeugs 
(Anhang 4 Absatz 4.2.5.2.14.1)
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Ist das System in der Lage, in diesem 
Szenario eine Kollision zu vermeiden?

Voraussetzungen, unter denen das System 
eine Kollision vermeiden kann

Zu prüfendes Fahrzeug kreuzt an einer 
Kreuzung ein geradeaus fahrendes 
Fahrzeug (Anhang 4 
Absatz 4.2.5.2.15.1)

5. Fähigkeit des Systems, bei einem bestimmten vom Fahrzeugführer initiierten Manöver die Verkehrsregeln zu 
befolgen

Der Hersteller muss die Einhaltung der Verkehrsregeln in Bezug auf ein bestimmtes Manöver erklären, wenn dies für 
das jeweilige Signal relevant ist. Falls die Leistung des Systems für ein Betriebsland spezifisch ist, kann dies vom 
Hersteller zusätzlich angegeben werden:

Potenziell relevante Verkehrsregeln Ist das System so ausgelegt, dass diese Verkehrsregeln eingehalten werden?

Dauer der Anzeige des 
Spurwechselvorgangs

(Vom Hersteller auszufüllen)

6. Fähigkeit des Systems, bei einem bestimmten durch das System initiierten Manöver die Verkehrsregeln zu befolgen

Der Hersteller muss die Einhaltung der Verkehrsregeln in Bezug auf ein bestimmtes Manöver erklären, wenn dies für 
das jeweilige Signal relevant ist. Falls die Leistung des Systems für ein Betriebsland spezifisch ist, kann dies vom 
Hersteller zusätzlich angegeben werden:

Potenziell relevante Verkehrsregeln Ist das System so ausgelegt, dass diese Verkehrsregeln eingehalten werden?

Keine unbeabsichtigte Überquerung 
einer durchgezogenen 
Fahrspurmarkierung während eines 
durch das System initiierten Manövers

Kein Spurwechsel, wenn dies durch ein 
spezielles Schild untersagt ist

Gewährung von Vorfahrt für andere 
Verkehrsteilnehmer beim Links-/ 
Rechtsabbiegen an einer Kreuzung im 
Rahmen eines durch das System 
initiierten Manövers

Gewährung von Vorfahrt für andere 
Verkehrsteilnehmer bei der Ausfahrt 
aus einem Kreisverkehr im Rahmen 
eines durch das System initiierten 
Manövers

(Vom Hersteller auszufüllen)
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ANHANG 4 

Physische Prüfspezifikationen für die DCAS-Validierung 

1. Einleitung

In diesem Anhang werden die physischen Prüfungen zur Überprüfung der für das System geltenden 
technischen Anforderungen und der Erklärung des Herstellers gemäß Anhang 3 Anlage 4 beschrieben. 
Alle Prüfungen nach diesem Anhang sind während des Genehmigungsverfahrens von der Typgenehmi
gungsbehörde oder dem von ihr beauftragten technischen Dienst (im Folgenden „Typgenehmi
gungsbehörde“) selbst durchzuführen oder zu begutachten.

Die spezifischen Prüfparameter für die Prüfungen auf der Prüfstrecke sind von der Typgenehmi
gungsbehörde auf der Grundlage der Erklärung des Herstellers auszuwählen und im Prüfbericht so zu 
verzeichnen, dass die Prüfanordnung nachvollzogen und wiederholt werden kann.

Die Kriterien für das Bestehen bzw. Nichtbestehen der Prüfung ergeben sich ausschließlich aus den 
technischen Anforderungen nach den Absätzen 5 und 6 dieser UN-Regelung und der Übereinstimmung 
mit den Erklärungen nach Anhang 3 Anlage 4.

Die in diesem Dokument dargelegten Prüfungen sind als Mindestvorgaben zu verstehen. Die Typgenehmi
gungsbehörde kann zusätzliche Prüfungen durchführen und die Messergebnisse mit den Anforderungen 
der Absätze 5 und 6 oder dem Inhalt des Audits gemäß Anhang 3 vergleichen.

2. Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen:

2.1. „Zeit bis zum Zusammenstoß“ (time to collision, TTC) bezeichnet die Zeit, die sich ergibt, indem der 
Längsabstand (in Fahrtrichtung des zu prüfenden Fahrzeugs) zwischen dem zu prüfenden Fahrzeug und 
dem Aufprallziel durch die relative Geschwindigkeit des zu prüfenden Fahrzeugs in Längsrichtung und des 
Aufprallziels geteilt wird.

2.2. „Versatz“ bezeichnet den Abstand zwischen der Längsmittelebene des Fahrzeugs und des jeweiligen 
Aufprallziels in Fahrtrichtung, gemessen am Boden.

2.3. „Fußgängeraufprallziel“ bezeichnet ein Aufprallziel, das einen Fußgänger darstellt.

2.4. „Fahrzeugaufprallziel“ bezeichnet ein Aufprallziel, das ein Fahrzeug darstellt.

2.5. „Motorisiertes Zweiradaufprallziel“ bezeichnet ein Motorrad mit Motorradfahrer.

2.6. „Radfahreraufprallziel“ bezeichnet ein Fahrrad mit Fahrradfahrer.

2.7. „Zu prüfendes Fahrzeug“ bezeichnet das Fahrzeug, das mit dem zu prüfenden System ausgestattet ist.

2.8. „Basisprüfung“ bezeichnet ein Prüfszenario, bei dem der Hersteller einen Schwellenwert für die fehlenden 
Randbedingungen (z. B. Geschwindigkeit des zu prüfenden Fahrzeugs) angeben muss, bis zu dem das 
System in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu steuern.

2.9. „Erweiterte Prüfung“ bezeichnet eine Reihe von Prüfszenarien mit einer Kombination von Änderungen der 
Prüfkonzeption, um zu überprüfen, ob das System die Steuerstrategie im Vergleich zu dem angegebenen 
Wert und der in der Basisprüfung angegebenen Strategie innerhalb der angegebenen Systemgrenzen nicht 
unangemessen verändert.

3. Allgemeine Grundsätze
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3.1. Prüfbedingungen

3.1.1. Die Prüfungen sind unter Bedingungen (z. B. Umgebungsbedingungen, Straßengeometrie) durchzuführen, 
die eine Aktivierung des Systems oder spezifischer Systemmerkmale erlauben. Für Bedingungen, die nicht 
geprüft wurden, die aber innerhalb der festgelegten Systemgrenzen auftreten können, muss der Hersteller 
als Teil des in Anhang 3 beschriebenen Audits zur Zufriedenheit der Typgenehmigungsbehörde 
nachweisen, dass das Fahrzeug sicher gesteuert wird.

3.1.2. Müssen Änderungen am System vorgenommen werden, um die Prüfung zu ermöglichen (z. B. 
Bewertungskriterien betreffend den Straßentyp), so ist sicherzustellen, dass diese Änderungen die 
Prüfergebnisse nicht beeinflussen. Diese Änderungen sind zu dokumentieren und dem Prüfbericht 
beizufügen. Die Beschreibung und der Nachweis einer etwaigen Beeinflussung durch diese Änderungen 
sind zu dokumentieren und dem Prüfbericht beizufügen.

3.1.3. Um die Anforderungen im Hinblick auf Störungen von Funktionen, die Selbstprüfungen und die 
Initialisierung des Systems zu prüfen, können Störungen künstlich herbeigeführt und das Fahrzeug 
künstlich in Situationen gebracht werden, in denen es die Grenzen des festgelegten Betriebsbereichs 
erreicht (z. B. Umweltbedingungen).

Es ist zu überprüfen, ob der Zustand des Systems dem vorgesehenen Prüfzweck entspricht (z. B. unter 
störungsfreien Bedingungen oder mit den zu prüfenden spezifischen Störungen).

3.1.4. Die Prüfstrecke muss mindestens eine Haftung aufweisen, die das im Rahmen des Szenarios zu erwartende 
Ergebnis ermöglicht.

3.1.5. Prüfaufprallziele

3.1.5.1. Das für die Prüfung der Erkennung von Fahrzeugen verwendete Aufprallziel muss ein reguläres, in hoher 
Stückzahl in Serienproduktion hergestelltes Fahrzeug der Klasse M oder N sein; alternativ kann es sich 
auch um ein „weiches Aufprallziel“ handeln, das für ein solches Fahrzeug hinsichtlich seiner Identifika
tionsmerkmale in Bezug auf das gemäß ISO 19206-3 zu prüfende Sensorgerät repräsentativ ist. Der 
Bezugspunkt für die Lage des Fahrzeugs muss der hinterste Punkt auf der Mittellinie des Fahrzeugs sein.

3.1.5.2. Das für die Prüfung der Erkennung von motorisierten Zweirädern verwendete Aufprallziel muss ein 
Prüfgerät nach ISO 19206-5 oder ein typgenehmigtes, in hoher Stückzahl in Serienproduktion 
hergestelltes Motorrad der Klasse L3 sein. Der Bezugspunkt für die Lage des Motorrads muss der hinterste 
Punkt auf der Mittellinie des Motorrads sein.

3.1.5.3. Bei dem für die Prüfung der Erkennung von Fußgängern verwendeten Aufprallziel muss es sich um ein 
„gelenkiges weiches Aufprallziel“ handeln, das für die menschlichen Merkmale repräsentativ ist, die durch 
das gemäß ISO 19206-2 zu prüfende Sensorgerät abgedeckt werden.

3.1.5.4. Das für die Prüfung der Erkennung von Fahrrädern verwendete Aufprallziel muss eine Prüfvorrichtung 
nach ISO 19206-4 sein. Der Bezugspunkt für die Lage des Fahrrads ist der vorderste Punkt auf der 
Mittellinie des Fahrrads.

3.1.5.5. Anstelle von Referenzzielen können für die Durchführung der Prüfungen Roboterfahrzeuge ohne 
Fahrzeugführer oder modernste Prüfwerkzeuge (z. B. weiche Aufprallziele, mobile Plattformen usw.) 
verwendet werden, die reale Fahrzeuge und andere Verkehrsteilnehmer ersetzen, die innerhalb der 
Systemgrenzen vernünftigerweise angetroffen werden können. Es muss sichergestellt werden, dass die 
Prüfwerkzeuge, die die Referenzziele ersetzen, vergleichbare Eigenschaften wie das Fahrzeug oder der 
Verkehrsteilnehmer haben, das bzw. den sie repräsentieren sollen, und dass sie zwischen der Typgenehmi
gungsbehörde und dem Hersteller vereinbart wurden.

3.1.5.6. Einzelheiten, anhand deren die Aufprallziele identifiziert und nachgebaut werden können, müssen in den 
Typgenehmigungsunterlagen aufgeführt werden.

3.1.6. Variation der Prüfparameter
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3.1.6.1. Der Hersteller muss der Typgenehmigungsbehörde die Systemgrenzen mitteilen. Die Typgenehmi
gungsbehörde legt verschiedene Kombinationen von Prüfparametern fest (z. B. aktuelle Geschwindigkeit 
des zu prüfenden Fahrzeugs, Art und Versatz des Aufprallziels, Krümmung der Fahrbahn usw.).

3.1.6.2. Um die Kohärenz des Systems zu bestätigen, sind Basisprüfungen mindestens zweimal durchzuführen. 
Entspricht eine der beiden Prüffahrten nicht der geforderten Leistung, so muss die Prüfung einmal 
wiederholt werden. Eine Prüfung gilt als bestanden, wenn die vorgeschriebene Leistung in zwei Prüfläufen 
erreicht wird und der Hersteller ausreichende Nachweise gemäß Anhang 3 Anlage 4 erbracht hat. Die 
Typgenehmigungsbehörde kann zusätzliche Prüfläufe verlangen, um die in Anhang 3 Anlage 4 
angegebenen Schwellenwerte für die Berichterstattung zu bestätigen.

3.1.6.3. Wenn die Bedingungen von den für die Basisprüfung festgelegten Bedingungen abweichen, darf das System 
seine Steuerstrategie nicht unangemessen ändern. Dies wird im Rahmen einer erweiterten Prüfung 
überprüft. Jeder in den erweiterten Prüfungen beschriebene Parameter ist zu variieren, wobei die 
Variationen zu einem einzigen Prüfkonzept zusammengefasst werden können. Darüber hinaus kann die 
Typgenehmigungsbehörde zusätzliche Dokumentation anfordern, aus der die Leistung des Systems bei 
nicht geprüften Parametervariationen hervorgeht.

3.1.7. Überprüfung auf öffentlichen Straßen

3.1.7.1. Soweit dies für die Art des Systemmerkmals relevant ist, muss die Typgenehmigungsbehörde eine 
Bewertung des Systems unter störungsfreien Bedingungen und bei vorhandenem Straßenverkehr in 
mindestens einem Betriebsland selbst vornehmen oder eine solche Bewertung begutachten. Zweck dieser 
Überprüfung ist es, das Verhalten des Systems unter störungsfreien Bedingungen in seiner 
Betriebsumgebung zu bewerten.

4. Prüfverfahren

4.1. Prüfszenarien zur Bestätigung der allgemeinen Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser 
UN-Regelung

Die Einhaltung der Anforderungen dieser UN-Regelung ist durch eine physische Prüfung für die folgenden 
Absätze nachzuweisen. Variationen derselben Prüfung (z. B. Erreichen unterschiedlicher 
Randbedingungen) können in Absprache mit der Typgenehmigungsbehörde auf andere Weise 
nachgewiesen werden (z. B. im Rahmen der in Anhang 3 beschriebenen Prüfung oder einer virtuellen 
Prüfung).

4.1.1. Die Anforderungen und Systemaspekte, die einer physischen Prüfung unterzogen werden müssen, sind in 
Tabelle 1 beschrieben. Die relevanten Anforderungen oder Systemaspekte sind auf der Grundlage der 
Systemgrenzen auszuwählen.

Die Prüfszenarien für die jeweilige Anforderung oder den jeweiligen Aspekt sind in Absprache mit der 
Typgenehmigungsbehörde zu erstellen und zu beschreiben. Jede Anforderung oder jeder Aspekt muss 
mindestens im Rahmen einer Prüfung auf der Prüfstrecke oder einer Überprüfung auf öffentlichen Straßen 
bewertet werden. Ein bestimmtes Szenario kann verwendet werden, um verschiedene Anforderungen/ 
Aspekte des Systems zu bewerten.

Die Prüfszenarien sind in Abhängigkeit von den Systemvoraussetzungen für die Aktivierung und den 
Systemgrenzen zu erstellen.

Tabelle A4/1

Zu prüfende Anforderungen und Systemaspekte

Zu bewertende Anforderungen oder Systemaspekte Physisches Prüfszenario 
oder Audit

Verweis im Haupttext

Informationen für den Fahrzeugführer, nachlassende 
Beteiligung des Fahrzeugführers und Warnhinweise 
für den Fahrzeugführer

Anhang 3
4.1.1.

Absätze 5.1.1 und 5.5.4

System zur Sicherstellung der Beteiligung des 
Fahrzeugführers

Anhang 3
4.1.1.

Absätze 5.1.2 und 5.5.4.2

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung Anhang 3
4.1.1.

Absatz 5.1.3
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Zu bewertende Anforderungen oder Systemaspekte Physisches Prüfszenario 
oder Audit

Verweis im Haupttext

Systemübersteuerung Anhang 3
4.1.1.

Absätze 5.1.4 und 5.5.3.4

Gleichwertige Leistung anderer Sicherheitssysteme 
(UN-Regelungen Nr. 131, Nr. 152, Nr. 79 und 
Nr. 130)

4.2.5.2.1.1
4.2.5.2.2.1
4.2.5.2.3.1
4.2.5.2.4.1
4.2.5.2.8.1
4.2.5.2.9.1

4.2.5.2.10.1
4.2.5.2.11.1

Absatz 5.1.5

Funktionale Anforderungen (*) Absatz 5.3

Bewertung und Reaktion auf die Umgebung 
entsprechend den funktionalen Erfordernissen

4.2.5.2.5.1
4.2.5.2.6.1

Absatz 5.3.2, 5.3.7.1.2.

Fahrzeugverhalten im Verkehr (Vermeidung einer 
Störung des Verkehrsflusses, Aufrechterhaltung 
eines angemessenen Abstands zu anderen 
Verkehrsteilnehmern, Minderung des 
Kollisionsrisikos, Verzögerung/Beschleunigung, 
Verkehrsregeln, Fahrzeugabstand)

4.3.1
4.3.2

Absätze 5.3.4,
5.3.7.2,
5.3.7.5,

5.4.2

Aktivierung relevanter Fahrzeugsysteme Anhang 3
4.1.1.

Absatz 5.3.3

Erkennen und Erreichen der Grenzen des DCAS Anhang 3
4.1.1.

Absätze 5.3.5, 5.3.7.1.4

Steuerbarkeit Anhang 3
4.1.1.

Absatz 5.3.6

Positionierung auf der Fahrspur 4.2.4.
4.2.5.1.1.

Absätze 5.3.7.1,
6.1

Vom Fahrzeugführer initiierte Manöver 4.2.5.1.2. Absatz 5.3.7.2.2

Vom Fahrzeugführer bestätigte Manöver 4.2.5.1.2. Absätze 5.3.7.2.3,
5.5.4.1.8.

Durch das System initiierte Manöver 4.2.4.
4.2.5.1.1

Absätze 5.3.7.2.4,
5.5.4.1.9.

Reaktion auf die Nichtverfügbarkeit des 
Fahrzeugführers

(*) Absatz 5.3.7.3

Unterstützung bei der Einhaltung von 
Geschwindigkeitsbegrenzungen

4.3 Absatz 5.3.7.4

Reaktion auf Störungen (*) Absatz 5.4

DCAS-Betrieb, Interaktion des Fahrzeugführers und 
Informationen für den Fahrzeugführer

(*) Absatz 5.5

Spurwechsel (*) Absatz 6.2

Vom Fahrzeugführer bestätigte Spurwechsel (*) Absatz 6.2.9.1

Durch das System initiierte Spurwechsel 4.2.4.
4.2.5.1.1.

Absatz 6.2.9.2

Sonstige Manöver 4.3.3. Absatz 6.3

(*) Die Szenarien und Prüfverfahren für diese Punkte sind zwischen dem Hersteller und der Typgenehmigungsbehörde 
zu vereinbaren.
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4.2. Prüfszenarien zur Bewertung des Systemverhaltens

4.2.1. Die Prüfszenarien sind in Abhängigkeit von den Systemvoraussetzungen für die Aktivierung und den 
Systemgrenzen auszuwählen.

4.2.2. Die Prüfungen können entweder auf einer Prüfstrecke oder — soweit möglich und ohne Sicherheitsrisiko 
für die Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer — auf öffentlichen Straßen durchgeführt werden.

Prüfungen, die eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer und das Prüfpersonal darstellen können (z. B. 
AEB-gleichwertige Leistung, Reaktion auf die Nichtverfügbarkeit des Fahrzeugführers, hohe Querbeschleu
nigungen usw.), sind auf einer Prüfstrecke durchzuführen.

4.2.2.1. Die Prüfungen sind so durchzuführen, dass das Ergebnis der Prüfung nicht durch die Einstellungen oder 
Eingaben des Fahrzeugführers und andere Faktoren, die nicht mit dem zu prüfenden Manöver 
zusammenhängen, beeinflusst wird. Daher gelten die folgenden Bedingungen:

a) Der Folgewegabstand für die Längssteuerung durch das System ist wie folgt einzustellen:

i) auf den Standardabstand, wenn der Abstand bei der ersten Aktivierung des Systems im 
Laufzyklus auf einen bestimmten Wert zurückgesetzt wird, oder

ii) auf den geringsten vom Fahrzeugführer einstellbaren Folgewegabstand, wenn der Abstand 
nicht auf einen Standardwert zurückgesetzt wurde.

b) Die Geschwindigkeit der Längssteuerung durch das System muss auf die in der Prüfung angegebene 
Geschwindigkeit oder die vom Hersteller gemäß Anhang 3 Anlage 4 angegebene Geschwindigkeit 
eingestellt werden.

c) Das System muss sich im „Aktiv-Zustand“ befinden, bevor der niedrigere der beiden folgenden Werte 
erreicht ist: 10 s TTC oder 250 m relativer Längsabstand.

d) Es darf keine korrigierende Betätigung der Lenkanlage durch den Fahrzeugführer geben.

Der Hersteller muss alle sonstigen relevanten Bedingungen angeben, die für die ordnungsgemäße 
Durchführung der jeweiligen Prüfung erfüllt sein müssen.

4.2.3. Die Prüfungen dürfen nicht so durchgeführt werden, dass das beteiligte Personal gefährdet wird, und eine 
erhebliche Beschädigung des zu prüfenden Fahrzeugs muss vermieden werden, wenn andere Mittel zur 
Validierung zur Verfügung stehen.

4.2.4. Fahrspurmarkierungen und -geometrie

4.2.4.1. Sind Basisprüfungen auf einem gekrümmten Straßenabschnitt durchzuführen, so muss die Geometrie 
folgende Kriterien erfüllen („S-Kurve“ bezeichnet beide Kurven in der aufgeführten Reihenfolge, 
„gekrümmter Straßenabschnitt“ bezeichnet die zweite Kurve):

Klothoidenparameter Radius (m) Länge (m)

Erste Kurve (beliebige 
Richtung)

153,7 - 30,0

- 787 57,1

105,0 - 14,0

Zweite Kurve (andere 
Richtung als erste Kurve)

98,6 - 26

- 374 5,1

120,8 - 39

Auf Antrag des Herstellers und mit Zustimmung der Typgenehmigungsbehörde können Prüfungen auf 
einer Straße mit anderer Krümmung durchgeführt werden, sofern sich dadurch der Zweck der Prüfung 
nicht ändert oder die Strenge der Prüfung nicht verringert wird.

4.2.5. Zum Zeitpunkt der Typgenehmigung muss die Typgenehmigungsbehörde mindestens folgende Prüfungen 
selbst durchführen oder begutachten, um das Verhalten des Systems auf der Grundlage der angegebenen 
Betriebsbereiche zu bewerten:
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4.2.5.1. Prüfszenarien für verschiedene DCAS-Merkmale

4.2.5.1.1. Positionierung auf der Fahrspur

4.2.5.1.1.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die vom Hersteller angegebene Fähigkeit zur Positionierung auf der 
Fahrspur bestätigt werden.

4.2.5.1.1.1.1. Funktioneller Teil I: Die Geschwindigkeit des zu prüfenden Fahrzeugs muss in dem vom Hersteller 
angegebenen Bereich nach den Absätzen 9.1.1 und 9.1.2 dieser UN-Regelung bleiben.

Die Prüfung ist für jeden der vom Hersteller angegebenen Geschwindigkeitsbereiche in den Absätzen 9.1.1 
und 9.1.2 dieser UN-Regelung einzeln oder innerhalb fortlaufender Geschwindigkeitsbereiche, in denen 
die angegebene Querbeschleunigung identisch ist, durchzuführen.

Das zu prüfende Fahrzeug wird mit gleichbleibender Geschwindigkeit auf einer Kurvenstrecke mit 
Fahrspurmarkierungen an beiden Seiten gefahren, ohne dass der Fahrzeugführer Kraft auf die Betätigungs
einrichtung ausübt (indem er beispielsweise die Hände von der Betätigungseinrichtung nimmt).

Die zum Folgen der Kurve erforderliche Querbeschleunigung muss 80-90 % der vom Hersteller 
angegebenen maximalen Querbeschleunigung nach Anhang 3 Anlage 4 dieser UN-Regelung betragen.

4.2.5.1.1.1.2. Die Geschwindigkeit des zu prüfenden Fahrzeugs muss in dem vom Hersteller angegebenen Bereich nach 
den Absätzen 9.1.1 und 9.1.2 dieser UN-Regelung bleiben.

Die Prüfung ist für jeden der vom Hersteller angegebenen Geschwindigkeitsbereiche in den Absätzen 9.1.1 
und 9.1.2 dieser UN-Regelung einzeln oder innerhalb fortlaufender Geschwindigkeitsbereiche, in denen 
die angegebene Querbeschleunigung identisch ist, durchzuführen.

Das zu prüfende Fahrzeug wird mit gleichbleibender Geschwindigkeit auf einer Kurvenstrecke mit 
Fahrspurmarkierungen an beiden Seiten gefahren, ohne dass der Fahrzeugführer Kraft auf die Betätigungs
einrichtung ausübt (indem er beispielsweise die Hände von der Betätigungseinrichtung nimmt).

Die Typgenehmigungsbehörde muss eine Prüfgeschwindigkeit und einen Radius festlegen, mit denen eine 
höhere Beschleunigung als die angegebene maximale Querbeschleunigung + 0,3 m/s2 bewirkt werden 
kann (z. B. indem eine Kurve mit einem vorgegebenen Radius mit höherer Geschwindigkeit durchfahren 
wird).

4.2.5.1.1.2. Erweiterte Prüfung:

Bei der Prüfung ist nachzuweisen, dass das System in allen Geschwindigkeitsbereichen und bei 
unterschiedlichen Krümmungen innerhalb seiner Systemgrenzen bis zur vom Hersteller angegebenen 
maximalen Querbeschleunigung seine Fahrspur nicht verlässt und eine stabile Bewegung innerhalb seiner 
eigenen Fahrspur beibehält.

4.2.5.1.1.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen

a) mit ausreichender Länge, um eine Bewertung des Positionierungsverhaltens auf der Fahrspur zu 
ermöglichen;

b) für verschiedene Straßenkrümmungen, einschließlich einer S-Kurve mit den Parametern gemäß 
Absatz 4.2.4.1. oder gleichwertigen Parametern, und verschiedene Anfangsgeschwindigkeiten, von 
denen mindestens eine die vom Hersteller angegebene maximale Querbeschleunigung überschreitet;

c) mit verschiedenen Arten von Fahrspurgrenzen (z. B. Markierungen, Straßenränder, nur eine 
Spurmarkierung) je nach System.

4.2.5.1.2. Vom Fahrzeugführer initiierte Spurwechsel

4.2.5.1.2.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die vom Hersteller angegebene Fähigkeit des Systems zur 
Durchführung von vom Fahrzeugführer initiierten Spurwechseln bestätigt werden.

4.2.5.1.2.1.1. Das zu prüfende Fahrzeug muss einen vollständigen Spurwechsel (3,5 m seitliche Verschiebung) auf die 
benachbarte Fahrspur vornehmen, nachdem der Fahrzeugführer den Spurwechselvorgang initiiert hat.
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4.2.5.1.2.1.2. Das zu prüfende Fahrzeug und das vorausfahrende Fahrzeug müssen sich vor dem funktionellen Teil der 
Prüfung mindestens zwei Sekunden lang in gerader Linie in gleicher Richtung bewegen, wobei das zu 
prüfende Fahrzeug nicht mehr als 1 m von der Mittellinie des vorausfahrenden Fahrzeugs abweichen darf.

4.2.5.1.2.1.3. Die Prüfungen sind mit einem vorausfahrenden Fahrzeug durchzuführen, das mindestens 20 km/h unter der für das zu 
prüfende Fahrzeug eingestellten Geschwindigkeitsbegrenzung fährt.

4.2.5.1.2.2. Erweiterte Prüfung:

Bei der Prüfung ist die Fähigkeit des Systems zu bewerten, den Fahrzeugführer innerhalb der Randbedingungen des Systems/ 
der vom Hersteller angegebenen Systemmerkmale bei der sicheren Durchführung von Spurwechseln zu unterstützen

a) mit anderen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen dem vorausfahrenden Fahrzeug und dem zu prüfenden Fahrzeug;

b) auf Straßen ohne physische Trennung;

c) auf Straßen, auf denen Fußgänger und Radfahrer nicht verboten sind;

d) wenn der Spurwechsel nicht unmittelbar nach der Einleitung durch den Fahrzeugführer ausgeführt werden kann.

4.2.5.1.2.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen

a) auf einer Straße mit Gegenverkehr oder überholenden Fahrzeugen auf der Zielspur;

b) mit verschiedenen Verkehrsteilnehmern, die sich von hinten nähern;

c) mit einem Fahrzeug, das auf der benachbarten Spur fährt und einen Spurwechsel verhindert;

d) in einem Szenario, in dem das System auf ein anderes Fahrzeug reagiert, das beginnt, in den gleichen Bereich innerhalb 
der Zielspur zu wechseln, um eine mögliche Kollisionsgefahr zu vermeiden.

4.2.5.1.4. Durch das System initiierte Spurwechsel

4.2.5.1.4.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die vom Hersteller angegebene Fähigkeit des Systems zur Durchführung von durch das 
System initiierten Spurwechseln bestätigt werden.

4.2.5.1.4.1.1. Das zu prüfende Fahrzeug muss einen vollständigen Spurwechsel (3,5 m seitliche Verschiebung) auf die benachbarte Fahrspur 
vornehmen, nachdem der Spurwechselvorgang durch das System initiiert wurde.

4.2.5.1.4.1.2. Das zu prüfende Fahrzeug und das vorausfahrende Fahrzeug müssen sich vor dem funktionellen Teil der Prüfung mindestens 
zwei Sekunden lang in gerader Linie in gleicher Richtung bewegen, wobei das zu prüfende Fahrzeug nicht mehr als 1 m von 
der Mittellinie des vorausfahrenden Fahrzeugs abweichen darf.
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4.2.5.1.4.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss die Fähigkeit des Systems nachgewiesen werden, den Fahrzeugführer bei der 
sicheren Durchführung von Spurwechseln zu unterstützen

a) mit anderen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen dem vorausfahrenden Fahrzeug und dem zu 
prüfenden Fahrzeug;

b) auf Straßen ohne physische Trennung und/oder

c) auf Straßen, auf denen Fußgänger und Radfahrer nicht verboten sind.

4.2.5.1.4.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen

a) auf einer Straße mit Gegenverkehr oder überholenden Fahrzeugen auf der Zielspur;

b) mit verschiedenen Verkehrsteilnehmern, die sich von hinten nähern;

c) mit einem Fahrzeug, das auf der benachbarten Spur fährt und einen Spurwechsel verhindert;

d) in einem Szenario, in dem das System auf ein anderes Fahrzeug reagiert, das beginnt, in den gleichen 
Bereich innerhalb der Zielspur zu wechseln, um eine mögliche Kollisionsgefahr zu vermeiden.

4.2.5.2. Fähigkeit zur Reaktion auf einen anderen Verkehrsteilnehmer entsprechend den angegebenen 
Betriebsbereichen

4.2.5.2.1. Stehendes Fahrzeug in Vorwärtsrichtung auf einem geraden Straßenabschnitt

4.2.5.2.1.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf ein stehendes 
Fahrzeug in Vorwärtsrichtung auf einem geraden Straßenabschnitt bestätigt werden.

4.2.5.2.1.1.1. Das zu prüfende Fahrzeug muss vor dem funktionellen Teil der Prüfung mindestens zwei Sekunden lang in 
gerader Linie auf das unbewegliche Aufprallziel zufahren, wobei das zu prüfende Fahrzeug nicht mehr als 
0,5 m von der Mittellinie des Aufprallziels abweichen darf.

4.2.5.2.1.1.2. Der funktionelle Teil der Prüfung muss beginnen mit

a) dem zu prüfenden Fahrzeug, das sich mit der erforderlichen Prüfgeschwindigkeit innerhalb der in 
diesem Absatz vorgeschriebenen Toleranzen und des Seitenversatzes bewegt, und

b) einer Entfernung, die einer Zeit von mindestens 4 Sekunden vor Beginn der Reaktion des mit einem 
DCAS ausgestatteten Fahrzeugs auf das Ziel entspricht.

4.2.5.2.1.2. Die Toleranzen müssen zwischen dem Beginn des funktionellen Teils der Prüfung und dem Eingriff durch 
das System eingehalten werden.
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4.2.5.2.1.3. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie für ein 
stehendes Fahrzeug in Vorwärtsrichtung auf einem geraden Straßenabschnitt nicht unangemessen 
verändert.

4.2.5.2.1.3.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem stehenden Fahrzeug eines anderen Typs oder einer anderen Klasse;

b) einem stehenden Fahrzeug, das sich in einem größeren Versatz zur Mittellinie des zu prüfenden 
Fahrzeugs befindet;

c) einem stehenden Fahrzeug, das dem zu prüfenden Fahrzeug gegenübersteht (für Systeme, die nicht auf 
der Autobahn eingesetzt werden können).

4.2.5.2.2. Stehendes Fahrzeug in Vorwärtsrichtung auf einem gekrümmten Straßenabschnitt

4.2.5.2.2.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf ein stehendes 
Fahrzeug in Vorwärtsrichtung auf einem gekrümmten Straßenabschnitt bestätigt werden.

4.2.5.2.2.1.1. Das Aufprallziel muss innerhalb eines Versatzes von 0,5 m zwischen der Mittellinie des Zielfahrzeugs und 
der Mittellinie der Fahrspur um die Kurve (erste Kurve gemäß Absatz 4.2.4.1 dieses Anhangs) positioniert 
werden, sodass die hintere Ecke die extrapolierte Fahrspurlinie berührt, wenn die Gerade weitergehen 
würde.

4.2.5.2.2.1.2. Das zu prüfende Fahrzeug muss auf dem geraden Abschnitt der vollständig markierten Fahrspur mit 
konstanter Geschwindigkeit und eingeschaltetem System so lange gefahren werden, dass die 
Quersteuerung das Fahrzeug in eine konstante Position innerhalb der Fahrspur bringt, bevor der 
gekrümmte Abschnitt der Straße beginnt.

4.2.5.2.2.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie für ein 
stehendes Fahrzeug in Vorwärtsrichtung auf einem kurvigen Straßenabschnitt nicht unangemessen 
verändert.

4.2.5.2.2.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem stehenden Fahrzeug eines anderen Typs oder einer anderen Klasse;

b) einem stehenden Fahrzeug, das sich in einem größeren Versatz zur Mittellinie der Fahrspur befindet;

c) einem stehenden Fahrzeug, das sich in einem Winkel zur Mittellinie der Fahrspur befindet;

d) einem stehenden Fahrzeug, das dem prüfenden Fahrzeug gegenübersteht (für Systeme, die nicht auf 
der Autobahn eingesetzt werden können).

4.2.5.2.3. Langsamer fahrendes Fahrzeug in Vorwärtsrichtung auf einem geraden Straßenabschnitt
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4.2.5.2.3.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf ein langsamer 
fahrendes Fahrzeug in Vorwärtsrichtung auf einem geraden Straßenabschnitt bestätigt werden.

4.2.5.2.3.1.1. Das zu prüfende Fahrzeug und das Aufprallziel müssen sich vor dem funktionellen Teil der Prüfung 
mindestens zwei Sekunden lang in gerader Linie in gleicher Richtung bewegen, wobei das zu prüfende 
Fahrzeug nicht mehr als 0,5 m von der Mittellinie des Aufprallziels abweichen darf.

4.2.5.2.3.1.2. Die Prüfungen sind mit einem langsamer fahrenden Fahrzeugaufprallziel durchzuführen, das 50 km/h 
langsamer als das zu prüfende Fahrzeug fährt.

4.2.5.2.3.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie für ein 
langsamer fahrendes Fahrzeug in Vorwärtsrichtung auf einem geraden Straßenabschnitt nicht 
unangemessen verändert.

4.2.5.2.3.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem langsamer fahrenden Fahrzeug eines anderen Typs oder einer anderen Klasse;

b) einem langsamer fahrenden Fahrzeug, das sich in einem größeren Versatz zur Mittellinie des zu 
prüfenden Fahrzeugs befindet;

c) einem langsamer fahrenden Fahrzeug mit einer größeren Geschwindigkeitsdifferenz zur 
Geschwindigkeit des zu prüfenden Fahrzeugs.

4.2.5.2.4. (Vorbehalten)

4.2.5.2.5. Ausscheren des vorausfahrenden Fahrzeugs

4.2.5.2.5.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf ein 
ausscherendes vorausfahrendes Fahrzeug der Klasse M1 bestätigt werden.

4.2.5.2.5.1.1. Das ausscherende Fahrzeug muss einen vollständigen Spurwechsel (3,5 m seitliche Verschiebung) auf die 
benachbarte Fahrspur durchführen, um dem stehenden Fahrzeugaufprallziel auszuweichen, wobei die 
Messung hinter dem stehenden Fahrzeugaufprallziel den Beginn des Spurwechsels und die Messung vor 
dem stehenden Fahrzeugaufprallziel das Ende des Spurwechsels anzeigt.

4.2.5.2.5.1.2. Die angezeigte TTC ist definiert als die TTC des vorausfahrenden Fahrzeugs bis zum Ziel, wenn das 
vorausfahrende Fahrzeug mit dem Spurwechsel beginnt. Während des Manövers dürfen keine Fahrtrich
tungsanzeiger vom vorausfahrenden Fahrzeug verwendet werden.

4.2.5.2.5.1.3. Das ausscherende Fahrzeug darf nicht um mehr als ± 0,2 m von seiner festgelegten Fahrbahn abweichen.

Ausscherprüfung
Zu 

prüfendes 
Fahrzeug

Vorausfahrendes 
Fahrzeug

(Klasse M1)

Spurwechselmanöver eines Fahrzeugs mit nur einem 
Insassen

Querbeschleuni-
gung

Spurwechsel 
Länge

Radius des 
Kurvensegments

Ausscheren bei 
TTC = 3 s

70 km/h 50 km/h 1,5 m/s2 44 m 130 m
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4.2.5.2.5.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie bei 
einem ausscherenden vorausfahrenden Fahrzeug nicht unangemessen ändert.

4.2.5.2.5.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem stehenden Fahrzeugaufprallziel eines anderen Typs oder einer anderen Klasse;

b) einem Ausscheren des vorausfahrenden Fahrzeugs bei weniger als 3 s TTC;

c) unterschiedlichen Geschwindigkeiten des zu prüfenden Fahrzeugs und des vorausfahrenden 
Fahrzeugs;

d) unterschiedlicher Querbeschleunigung des vorausfahrenden Fahrzeugs.

4.2.5.2.6. Einscheren eines Fahrzeugs von der benachbarten Fahrspur

4.2.5.2.6.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf ein 
einscherendes Fahrzeug von der benachbarten Fahrspur bestätigt werden.

4.2.5.2.6.1.1. Das Fahrzeugaufprallziel auf der benachbarten Fahrspur muss einen vollständigen Spurwechsel (3,5 m 
seitliche Verschiebung) auf die Fahrspur des zu prüfenden Fahrzeugs durchführen.

4.2.5.2.6.1.2. Die angezeigte TTC ist definiert als die TTC zu dem Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeugaufprallziel das 
Spurwechselmanöver beendet hat, wobei sich die hintere Mitte des Fahrzeugaufprallziels in der Mitte der 
Fahrspur des zu prüfenden Fahrzeugs befindet.

4.2.5.2.6.1.3. Das einscherende Fahrzeug darf nicht um mehr als ± 0,2 m von seiner festgelegten Fahrbahn abweichen.

Einscherprüfung
(Absatz 4.2.5.2.6.1.2)

Zu prüfendes 
Fahrzeug

Globales 
Fahrzeugauf-

prallziel

Spurwechselmanöver des globalen Fahrzeugaufprallziels

Querbeschleuni-
gung

Spurwech-
sellänge

Radius des 
Kurvensegments

Typ 1 — Einscheren 
bei TTC = 0 s

50 km/h 10 km/h 0,5 m/s2 14 m 15 m

Typ 2 — Einscheren 
bei TTC = 1,5 s

120 km/h 70 km/h 1,5 m/s2 60 m 250 m
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4.2.5.2.6.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie bei 
einem einscherenden Fahrzeug von der benachbarten Fahrspur nicht unangemessen ändert.

4.2.5.2.6.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem einscherenden Fahrzeug eines anderen Typs oder einer anderen Klasse;

b) einem Einscheren bei einem anderen TTC-Wert;

c) unterschiedlichen Geschwindigkeiten des zu prüfenden Fahrzeugs und dem Ziel;

d) unterschiedlicher Querbeschleunigung des Ziels.

4.2.5.2.8. Stehender Fußgänger in Vorwärtsrichtung auf der Fahrspur

4.2.5.2.8.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf einen 
stehenden Fußgänger bestätigt werden.

4.2.5.2.8.1.1. Das Fußgängeraufprallziel muss sich innerhalb des Fahrwegs des zu prüfenden Fahrzeugs befinden und 
vom prüfenden Fahrzeug abgewandt sein.

4.2.5.2.8.1.2. Das zu prüfende Fahrzeug muss vor dem funktionellen Teil der Prüfung mindestens zwei Sekunden lang in 
gerader Linie auf den Aufprallpunkt des Fußgängeraufprallziels zufahren.

4.2.5.2.8.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie bei 
einem stehenden Fußgänger nicht unangemessen ändert.

4.2.5.2.8.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem Fußgängeraufprallziel, das sich innerhalb der Fahrspur, aber außerhalb des Fahrwegs des zu 
prüfenden Fahrzeugs befindet;

b) einem Fußgängeraufprallziel, das in eine andere Richtung gerichtet ist;

c) einem Fußgängeraufprallziel unterschiedlicher Größe;

d) unterschiedlicher Geschwindigkeit des zu prüfenden Fahrzeugs.

4.2.5.2.9. Unbewegliches Radfahreraufprallziel in Vorwärtsrichtung auf der Fahrspur

4.2.5.2.9.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf ein 
unbewegliches Ziel und zur Quersteuerung um das Ziel herum bestätigt werden.

4.2.5.2.9.1.1. Das Radfahreraufprallziel muss sich innerhalb des Fahrwegs des zu prüfenden Fahrzeugs befinden und 
vom prüfenden Fahrzeug abgewandt sein.

4.2.5.2.9.1.2. Das zu prüfende Fahrzeug muss vor dem funktionellen Teil der Prüfung mindestens zwei Sekunden lang in 
gerader Linie auf den Aufprallpunkt des Radfahreraufprallziels zufahren.
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4.2.5.2.9.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie bei 
einem stehenden Fahrrad nicht unangemessen ändert.

4.2.5.2.9.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem Radfahreraufprallziel, das mit unterschiedlichem Versatz positioniert wird, bis es sich außerhalb 
des Fahrwegs des zu prüfenden Fahrzeugs befindet;

b) einem Radfahreraufprallziel, das in eine andere Richtung gerichtet ist;

c) unterschiedlicher Geschwindigkeit des zu prüfenden Fahrzeugs;

d) einem Radfahreraufprallziel, das dem zu prüfenden Fahrzeug zugewandt ist.

4.2.5.2.10. Fußgängeraufprallziel, das den Weg des zu prüfenden Fahrzeugs kreuzt

4.2.5.2.10.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf ein 
Fußgängeraufprallziel bestätigt werden, das den Weg des zu prüfenden Fahrzeugs kreuzt.

4.2.5.2.10.1.1. Der funktionelle Teil der Prüfung muss beginnen mit

a) dem zu prüfenden Fahrzeug, das sich mit der erforderlichen Prüfgeschwindigkeit innerhalb der in 
diesem Absatz vorgeschriebenen Toleranzen und des Seitenversatzes bewegt, und

b) einer Entfernung zum Ziel, die einer TTC von mindestens 4 Sekunden entspricht.

4.2.5.2.10.1.2. Die Toleranzen müssen zwischen dem Beginn des funktionellen Teils der Prüfung und dem Eingriff durch 
das System eingehalten werden.

4.2.5.2.10.1.3. Das Fußgängeraufprallziel muss sich in gerader Linie senkrecht zur Fahrtrichtung des zu prüfenden 
Fahrzeugs mit einer konstanten Geschwindigkeit von 5 km/h + 0/– 0,4 km/h bewegen, wobei die 
Bewegung nicht vor Beginn des funktionellen Teils der Prüfung beginnen darf. Die Position des 
Fußgängeraufprallziels ist mit dem zu prüfenden Fahrzeug so abzustimmen, dass der Aufschlagpunkt des 
Fußgängeraufprallziels auf der Vorderseite des zu prüfenden Fahrzeugs auf der Längsmittellinie des zu 
prüfenden Fahrzeugs liegt, wobei eine Toleranz von höchstens 0,2 m gilt, wenn das zu prüfende Fahrzeug 
während des gesamten funktionellen Teils der Prüfung die vorgeschriebene Prüfgeschwindigkeit einhält 
und nicht abbremst.

4.2.5.2.10.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie bei 
einem kreuzenden Fußgängeraufprallziel nicht unangemessen ändert.

4.2.5.2.10.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem Fußgängeraufprallziel unterschiedlicher Größe;
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b) einem Fußgängeraufprallziel, das sich mit unterschiedlicher, aber konstanter Geschwindigkeit bewegt;

c) einem unterschiedlichen Winkel zwischen dem Weg des Fußgängeraufprallziels und dem des zu 
prüfenden Fahrzeugs.

4.2.5.2.11. Radfahreraufprallziel, das den Weg des zu prüfenden Fahrzeugs kreuzt

4.2.5.2.11.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf ein 
Radfahreraufprallziel bestätigt werden, das den Weg des zu prüfenden Fahrzeugs kreuzt.

4.2.5.2.11.1.1. Das Radfahreraufprallziel muss sich in gerader Linie senkrecht zur Fahrtrichtung des zu prüfenden 
Fahrzeugs mit einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h + 0/– 1 km/h bewegen, wobei die 
Bewegung nicht vor Beginn des funktionellen Teils der Prüfung beginnen darf. Während der Beschleuni
gungsphase des Radfahreraufprallziels vor dem funktionellen Teil der Prüfung muss das Radfahrerauf
prallziel verdeckt werden. Die Position des Radfahreraufprallziels ist mit dem zu prüfenden Fahrzeug so 
abzustimmen, dass der Aufschlagpunkt des Radfahreraufprallziels auf der Vorderseite des zu prüfenden 
Fahrzeugs auf der Längsmittellinie des zu prüfenden Fahrzeugs liegt, wobei eine Toleranz von höchstens 
0,2 m gilt, wenn das zu prüfende Fahrzeug während des gesamten funktionellen Teils der Prüfung die 
vorgeschriebene Prüfgeschwindigkeit einhält und nicht abbremst.

4.2.5.2.11.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie bei 
einem kreuzenden Radfahreraufprallziel nicht unangemessen ändert.

4.2.5.2.11.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem Radfahreraufprallziel, das sich mit unterschiedlicher, aber konstanter Geschwindigkeit bewegt;

b) einem unterschiedlichen Winkel zwischen dem Weg des Radfahreraufprallziels und dem des zu 
prüfenden Fahrzeugs;

c) einem unterschiedlichen Versatz.

4.2.5.2.12. Fußgängeraufprallziel, das den Weg des zu prüfenden Fahrzeugs an einer Kreuzung kreuzt

4.2.5.2.12.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf ein 
Fußgängeraufprallziel bestätigt werden, das den Weg des zu prüfenden Fahrzeugs an einer Kreuzung 
kreuzt.

4.2.5.2.12.1.1. Der funktionelle Teil der Prüfung muss beginnen mit

a) dem zu prüfenden Fahrzeug, das sich mit der erforderlichen Prüfgeschwindigkeit und innerhalb des in 
diesem Absatz vorgeschriebenen Seitenversatzes bewegt, und

b) einer Entfernung zum Ziel, die einer TTC von mindestens 4 Sekunden entspricht.

4.2.5.2.12.1.3. Die Toleranzen müssen zwischen dem Beginn des funktionellen Teils der Prüfung und dem Eingriff durch 
das System eingehalten werden.

4.2.5.2.12.1.4. Das Fußgängeraufprallziel muss sich in gerader Linie mit einer konstanten Geschwindigkeit von 5 km/h 
+ 0/– 0,4 km/h bewegen, wobei die Bewegung nicht vor Beginn des funktionellen Teils der Prüfung 
beginnen darf. Die Position des Fußgängeraufprallziels ist mit dem zu prüfenden Fahrzeug so 
abzustimmen, dass der Aufschlagpunkt des Fußgängeraufprallziels auf der Vorderseite des zu prüfenden 
Fahrzeugs auf der Längsmittellinie des zu prüfenden Fahrzeugs liegt, wobei eine Toleranz von höchstens 
0,2 m gilt, wenn das zu prüfende Fahrzeug während des gesamten funktionellen Teils der Prüfung die 
vorgeschriebene Prüfgeschwindigkeit einhält und nicht abbremst.
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4.2.5.2.12.1.5. Der Prüflauf ist so durchzuführen, dass sich das Fußgängeraufprallziel parallel zur Beifahrerseite des zu 
prüfenden Fahrzeugs bewegt (siehe Abbildung unten).

4.2.5.2.12.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie bei 
einem kreuzenden Fußgängeraufprallziel an einer Kreuzung nicht unangemessen ändert. Bis zu vier 
verschiedene Szenarien (Fahrer- und Beifahrerseite) sind durchzuführen, wobei sich das Fußgängerauf
prallziel auf beiden Seiten der Straße bewegt.

4.2.5.2.12.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem Fußgängeraufprallziel unterschiedlicher Größe;

b) einem Fußgängeraufprallziel, das sich mit unterschiedlicher, aber konstanter Geschwindigkeit bewegt;

c) einem Fußgängeraufprallziel, das an einem anderen Aufprallpunkt mit dem Fahrzeug kollidiert oder 
dem Fahrzeug ausweicht;

d) unterschiedlichen Sichtbedingungen (z. B. nachts), abhängig von den angegebenen Systemgrenzen.

4.2.5.2.13. Radfahreraufprallziel, das den Weg des zu prüfenden Fahrzeugs an einer Kreuzung kreuzt

4.2.5.2.13.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion auf ein 
Radfahreraufprallziel bestätigt werden, das den Weg des zu prüfenden Fahrzeugs an einer Kreuzung kreuzt.

4.2.5.2.13.1.1. Das Radfahreraufprallziel muss sich in gerader Linie senkrecht zur Fahrtrichtung des zu prüfenden 
Fahrzeugs mit einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h + 0/– 1 km/h bewegen, wobei die 
Bewegung nicht vor Beginn des funktionellen Teils der Prüfung beginnen darf. Während der Beschleuni
gungsphase des Radfahreraufprallziels vor dem funktionellen Teil der Prüfung muss das Radfahrerauf
prallziel verdeckt werden. Die Position des Radfahreraufprallziels ist mit dem zu prüfenden Fahrzeug so 
abzustimmen, dass der Aufschlagpunkt des Radfahreraufprallziels auf der Vorderseite des zu prüfenden 
Fahrzeugs auf der Längsmittellinie liegt und um höchstens 0,2 m versetzt ist, wenn das zu prüfende 
Fahrzeug während des gesamten funktionellen Teils der Prüfung die vorgeschriebene Prüfgeschwindigkeit 
einhält und nicht abbremst.
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4.2.5.2.13.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie bei 
einem kreuzenden Radfahreraufprallziel an einer Kreuzung nicht unangemessen ändert.

4.2.5.2.13.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) einem Radfahreraufprallziel, das sich mit unterschiedlicher, aber konstanter Geschwindigkeit bewegt;

b) einem Radfahreraufprallziel, das an einer anderen Aufprallstelle mit dem Fahrzeug kollidiert oder dem 
Fahrzeug ausweicht.

4.2.5.2.14. Zu prüfendes Fahrzeug biegt in die Fahrspur eines entgegenkommenden Fahrzeugs ein

4.2.5.2.14.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems zur Reaktion beim Einbiegen des zu 
prüfenden Fahrzeugs in die Fahrspur eines entgegenkommenden Fahrzeugs bestätigt werden.

4.2.5.2.14.1.1. Das zu prüfende Fahrzeug muss auf den Aufprallpunkt eines anderen Fahrzeugaufprallziels 
(Personenkraftwagen oder Motorrad) in einer anfänglich geraden Linie zufahren, gefolgt von einer Kurve an 
einer Kreuzung, wobei sich die Vorderkanten des Zielfahrzeugs in einer seitlichen Position kreuzen, die eine 
50%ige Überdeckung der Breite des zu prüfenden Fahrzeugs ergibt.

4.2.5.2.14.1.2. Das Ziel muss sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h nähern, abhängig von den angegebenen 
Systemgrenzen.

4.2.5.2.14.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie bei einem 
entgegenkommenden Fahrzeugaufprallziel während des Abbiegens des zu prüfenden Fahrzeugs an einer 
Kreuzung nicht unangemessen ändert.

4.2.5.2.14.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) Zielfahrzeugen unterschiedlichen Typs oder unterschiedlicher Klasse;

b) unterschiedlichen Überdeckungen;

c) unterschiedlicher Positionierung beider Fahrzeuge auf der Fahrspur;

d) (teilweise) blockierter Zielspur.
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4.2.5.2.15. Zu prüfendes Fahrzeug kreuzt an einer Kreuzung ein geradeaus fahrendes Fahrzeugaufprallziel

4.2.5.2.15.1. Basisprüfung: Bei der Prüfung muss die angegebene Fähigkeit des Systems bestätigt werden, ein kreuzendes 
Fahrzeug, das an einer Kreuzung geradeaus fährt, zu erkennen und ihm Vorfahrt zu gewähren.

4.2.5.2.15.1.1. Das zu prüfende Fahrzeug muss auf den Aufprallpunkt eines anderen Fahrzeugaufprallziels 
(Personenkraftwagen oder Motorrad) in einer anfänglich geraden Linie an einer Kreuzung entweder auf der 
Fahrer- oder der Beifahrerseite zufahren, sodass es mit seiner mittleren Vorderseite seitlich mit dem Zielfahrzeug 
innerhalb von 25 % der Länge des Ziels kollidiert.

4.2.5.2.15.1.2. Das Ziel muss sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h nähern, abhängig von den angegebenen 
Systemgrenzen. Das zu prüfende Fahrzeug muss Vorfahrt gewähren.

4.2.5.2.15.2. Erweiterte Prüfung: Bei der Prüfung muss nachgewiesen werden, dass das System die Steuerstrategie bei einem 
kreuzenden Fahrzeugaufprallziel, das an einer Kreuzung geradeaus fährt, nicht unangemessen ändert.

4.2.5.2.15.2.1. Die Prüfung ist mindestens durchzuführen mit

a) Zielfahrzeugen unterschiedlichen Typs oder unterschiedlicher Klasse;
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b) unterschiedlichen Überdeckungen;

c) unterschiedlicher Positionierung des zu prüfenden Fahrzeugs und der Zielfahrzeuge auf der Fahrspur.

4.3. Überprüfung auf öffentlichen Straßen

4.3.1. Der Standort und die Auswahl der Prüfstrecke, die Tageszeit und die Umgebungsbedingungen werden von der 
Typgenehmigungsbehörde vorgegeben. Die Überprüfung auf öffentlichen Straßen muss sich je nach Systemgrenzen auf 
unterschiedliche Tageszeiten und Lichtintensitäten erstrecken. Sie muss Szenarien umfassen, in denen das System 
voraussichtlich mit herausfordernden Gegebenheiten konfrontiert ist (z. B. enge Kurven, Geschwindigkeitsänderungen 
aufgrund variabler Infrastruktur- und Verkehrsbedingungen, variables Verhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs, 
variable Geschwindigkeitsbegrenzungen) und die angegebenen Systemgrenzen kurz vor dem Erreichen stehen (z. B. 
Änderungen der Sicht- oder Straßenbedingungen, geplantes oder plötzliches Ende der Systemgrenzen).

4.3.2. Die Dauer der Prüfungen auf öffentlichen Straßen muss so bemessen sein, dass der Betrieb des Systems gemäß allen 
relevanten Teilen der in den Absätzen 5 und 6 beschriebenen Spezifikation aufgezeichnet und bewertet werden kann, 
wobei sicherheitskritische und störungsbedingte Szenarien ausgeschlossen sind.

4.3.3. Prüfszenarien zur Bewertung des Verhaltens des Systems bei sonstigen vom Fahrzeugführer bzw. durch das System 
initiierten Manövern

4.3.3.1. Die Überprüfung auf öffentlichen Straßen muss die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Prüfszenarien umfassen, 
um das Verhalten des Systems unter normalen realen Betriebsbedingungen zu bewerten.

Die Streckenführung ist so zu planen, dass sie die Prüfszenarien einschließt, die gemäß der Erklärung des Herstellers 
nach Anhang 3 dieser UN-Regelung relevant sind.

Der von der Typgenehmigungsbehörde erstellte Prüfplan muss die Szenarien zur Bewertung der spezifischen Fähigkeit 
unter verschiedenen Umständen abdecken.

4.3.3.2. Zusätzlich ist vom Hersteller ein Nachweis über das Verhalten des Systems in allen Arten von Szenarien, die gemäß der 
Erklärung des Herstellers nach Anhang 3 dieser UN-Regelung relevant sind, zu erbringen (z. B. auf der Grundlage 
virtueller Prüfungen).

Klasse Art des Szenarios Spezifische Referenzanforderungen (nicht 
erschöpfende Liste)

Sonstige Manöver Auswahl einer Fahrspur Absätze 6.3.1-6.3.9.4.

Einfahren in einen Kreisverkehr oder Verlassen 
eines Kreisverkehrs

Verlassen der Fahrspur (kein Spurwechsel)

Abbiegen

Verlassen oder Erreichen der Parkposition

Sonstige durch das System 
initiierte Manöver

Auswahl einer Fahrspur (Vorbehalten)

Einfahren in einen Kreisverkehr oder Verlassen 
eines Kreisverkehrs

Verlassen der Fahrspur (kein Spurwechsel)

Abbiegen

Verlassen oder Erreichen der Parkposition

ABl. L vom 4.11.2024 DE 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2689/oj 69/80



4.3.4. Für alle anderen relevanten Arten von Szenarien entsprechend den vom Hersteller nach Anhang 3 angegebenen 
Systemfähigkeiten und Systemgrenzen, die bei den Prüfungen auf öffentlichen Straßen nicht vorgefunden werden 
konnten, muss der Hersteller der Typgenehmigungsbehörde geeignete Nachweise aus der internen Systemvalidierung 
des Herstellers vorlegen.

4.3.5. Die Überprüfungsfahrt ist aufzuzeichnen und das Prüffahrzeug gegebenenfalls mit nichtstörenden Geräten auszurüsten. 
Die Typgenehmigungsbehörde kann alle Datenkanäle, die vom System verwendet oder erzeugt werden, protokollieren 
oder entsprechende Protokolle anfordern, wenn dies für die Auswertung nach der Prüfung für notwendig erachtet wird.

4.3.6. Es wird empfohlen, die Überprüfung auf öffentlichen Straßen vorzunehmen, sobald das System alle in diesem Anhang 
beschriebenen Prüfungen auf der Prüfstrecke bestanden hat und die besonderen Anforderungen nach Anhang 3 erfüllt 
sind.
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ANHANG 5 

Grundsätze für die Glaubwürdigkeitsbewertung der Verwertung einer virtuellen Toolchain bei der 
DCAS-Validierung 

1. Allgemeines

1.1. Es wird empfohlen, die Toolchain für Modelle und Simulation (M&S) für virtuelle Prüfungen zu verwenden, wenn ihre 
Glaubwürdigkeit durch die Bewertung ihrer Eignung für den beabsichtigten Zweck festgestellt wird. Es wird 
empfohlen, die Glaubwürdigkeit durch die Untersuchung und Bewertung von fünf M&S-Eigenschaften zu erreichen:

a) Fähigkeit — was kann die M&S leisten und welche Risiken sind damit verbunden;

b) Genauigkeit — wie gut reproduziert die M&S die Zieldaten;

c) Korrektheit — wie korrekt und robust sind die M&S-Daten und -Algorithmen in den Werkzeugen;

d) Bedienbarkeit — welche Ausbildung und Erfahrung ist erforderlich und wie ist die Qualität des Prozesses zum 
Management der Nutzung von M

e) Zweckmäßigkeit — wie geeignet ist die M&S-Toolchain für die Bewertung des DCAS innerhalb seiner 
Systemgrenzen.

Abbildung A5/1

Grafische Darstellung der Beziehungen zwischen den Komponenten des Rahmens für die 
Glaubwürdigkeitsbewertung

1.2. Die Glaubwürdigkeit erfordert daher eine einheitliche Methode, um diese Eigenschaften zu untersuchen und 
Vertrauen in die M&S-Ergebnisse schaffen. Der Rahmen für die Glaubwürdigkeitsbewertung bietet eine Möglichkeit, 
die Glaubwürdigkeit von M&S auf der Grundlage von Qualitätssicherungskriterien zu bewerten und in Berichtsform 
zu melden, die einen Hinweis auf den Grad des Vertrauens in die Ergebnisse geben.
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Mit anderen Worten: Die Glaubwürdigkeit wird durch die Bewertung der wichtigsten Einflussfaktoren ermittelt, die 
am meisten zum Verhalten der Modelle und Simulationswerkzeuge beitragen und somit die allgemeine 
Glaubwürdigkeit der M&S-Toolchain beeinflussen. Die folgenden Punkte haben alle Einfluss auf die allgemeine 
Glaubwürdigkeit von M&S: organisatorisches Management der M&S-Tätigkeit, Erfahrung und Fachwissen des Teams, 
Analyse und Beschreibung des gewählten M&S-Werkzeugs, Herkunft der Daten und Eingaben, Überprüfung, 
Validierung, Unsicherheitscharakterisierung.

Wie gut jeder dieser Faktoren berücksichtigt wird, ist ein Hinweis auf das von der M&S-Toolchain erreichte 
Qualitätsniveau, und der Vergleich zwischen dem erreichten Niveau und dem geforderten Niveau liefert ein 
qualitatives Maß für die Glaubwürdigkeit der M&S und ihre Eignung für den Einsatz bei virtuellen Prüfungen. Eine 
grafische Darstellung der Beziehung zwischen den Komponenten des Rahmens für die Glaubwürdigkeitsbewertung 
findet sich in Abbildung 1.

2. Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen:

2.1. (Vorbehalten)

2.2. (Vorbehalten)

2.3. „Abstraktion“ bezeichnet den Prozess der Auswahl der wesentlichen Aspekte eines Ausgangssystems oder eines 
Referenzsystems, die in einem Modell oder einer Simulation dargestellt werden sollen, während nicht relevante 
Aspekte ignoriert werden. Für jede Modellierungsabstraktion wird vorausgesetzt, dass sie die beabsichtigten 
Verwendungszwecke des Simulationswerkzeugs nicht wesentlich beeinträchtigt.

2.4. „Closed-Loop-Prüfung“ bezeichnet eine virtuelle Umgebung, die die Aktionen des Elements in einem geschlossenen 
Kreislauf berücksichtigt. Simulierte Objekte reagieren auf die Aktionen des Systems (z. B. ein System, das mit einem 
Verkehrsmodell interagiert).

2.5. „Deterministisch“ bezeichnet ein System, dessen zeitliche Entwicklung genau vorhergesagt werden kann und das bei 
festen Eingangsparametern immer die gleiche Leistung erbringt.

2.6. „Driver-in-the-Loop (DIL)“ bezeichnet ein Verfahren, das in der Regel in einem Fahrsimulator durchgeführt wird, der 
für die Prüfung des Entwurfs der Mensch-Automation-Interaktion verwendet wird. DIL verfügt über Komponenten, 
mit denen der Fahrzeugführer die virtuelle Umgebung bedienen und mit ihr kommunizieren kann.

2.7. „Hardware-in-the-Loop (HIL)“ bezeichnet ein Verfahren, bei dem die endgültige Hardware eines bestimmten 
Fahrzeugteilsystems mit der endgültigen Software betrieben wird, wobei die Ein- und Ausgänge mit einer Simulations
umgebung verbunden sind, um virtuelle Prüfungen durchzuführen. Die HIL-Prüfung ermöglicht die Nachbildung von 
Sensoren, Stellgliedern und mechanischen Komponenten in einer Weise, die alle Eingaben/Ausgaben der zu prüfenden 
elektronischen Steuergeräte miteinander verbindet, lange bevor das endgültige System integriert wird.

2.8. „Modell“ bezeichnet eine Beschreibung oder Darstellung eines Systems, einer Einheit, eines Phänomens oder eines 
Prozesses.

2.9. „Modellkalibrierung“ bezeichnet den Prozess der Anpassung von numerischen Parametern oder Modellierungspa
rametern im Modell, um eine bessere Übereinstimmung mit einem Referenzwert zu erreichen.

2.10. „Modellparameter“ bezeichnet numerische Werte, die zur Charakterisierung der Funktionalität eines Systems 
verwendet werden. Ein Modellparameter hat einen Wert, der in der realen Welt nicht direkt beobachtet werden kann, 
sondern aus in der realen Welt gesammelten Daten abgeleitet werden muss (in der Phase der Modellkalibrierung).

2.11. „Model-in-the-Loop (MIL)“ bezeichnet ein Verfahren, das eine schnelle algorithmische Entwicklung ohne spezielle 
Hardware ermöglicht. Auf dieser Entwicklungsebene werden in der Regel Softwareumgebungen auf hoher 
Abstraktionsebene genutzt, die auf allgemeinen Computersystemen laufen.
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2.12. „Open-Loop-Prüfung“ bezeichnet eine virtuelle Prüfung, bei der ein Datenbereitstellungsmodul Eingangsparameter für 
ein DCAS liefert. Es gibt keine Rückmeldungen zwischen dem DCAS und der Umgebung über die Eingangsparameter, 
sodass die Schleife „offen“ ist. Das Datenbereitstellungsmodul kann eine aufgezeichnete Verkehrssituation 
wiedergeben, z. B. von einer tatsächlichen Fahrt. Während der Prüfung können auch Umgebungsdaten generiert 
(Simulatoransatz) oder gemessen (Schattenmodus) werden.

2.13. „Probabilistisch“ bezeichnet einen Begriff, der sich auf nicht deterministische Ereignisse bezieht, deren 
Ergebnisse durch ein Wahrscheinlichkeitsmaß beschrieben werden.

2.14. „Prüfgelände oder Prüfstrecke“ bezeichnet eine physische, für den Verkehr gesperrte Prüfeinrichtung, wo die 
Leistung eines DCAS am realen Fahrzeug untersucht werden kann. Verkehrsteilnehmer können über Sensorsti
mulation oder über auf der Strecke positionierte Attrappen eingeführt werden.

2.15. „Sensorstimulation“ bezeichnet eine Technik, bei der dem zu prüfenden Element künstlich erzeugte Signale 
zugeführt werden, um es zu veranlassen, das für die Überprüfung der realen Welt, das Training, die Wartung 
oder für Forschung und Entwicklung erforderliche Ergebnis zu liefern.

2.16. „Simulation“ bezeichnet die Nachahmung der Funktionsweise eines realen Prozesses oder Systems im Verlauf 
der Zeit.

2.17. „Simulations-Toolchain“ bezeichnet eine Kombination von Simulationswerkzeugen, die zur Unterstützung der 
Validierung eines DCAS verwendet werden.

2.18. „Software-in-the-Loop (SIL)“ bezeichnet das Verfahren, bei dem die Implementierung des entwickelten Modells 
auf allgemeinen Computersystemen evaluiert wird. In diesem Schritt kann eine vollständige Softwareimple
mentierung verwendet werden, die der endgültigen sehr nahe kommt. Die SIL-Prüfung wird zur Beschreibung 
einer Prüfmethodik verwendet, bei der ausführbarer Code wie Algorithmen (oder sogar eine gesamte 
Steuerstrategie) innerhalb einer Modellierungsumgebung geprüft wird, was dazu beitragen kann, die Funktion 
der Software nachzuweisen oder zu prüfen.

2.19. „Stochastisch“ bezeichnet einen Prozess, der eine oder mehrere Zufallsvariable(n) einschließt oder enthält. 
Bezieht sich auf Zufall oder Wahrscheinlichkeit.

2.20. „Validierung des Simulationsmodells“ bezeichnet den Prozess, bei dem festgestellt wird, inwieweit ein 
Simulationsmodell ein genaues Abbild der realen Welt aus der Perspektive der beabsichtigten Verwendung des 
Werkzeugs ist.

2.21. „Vehicle-in-the-Loop (VIL)“ bezeichnet eine Fusionsumgebung aus einem realen Prüffahrzeug in der realen Welt 
und einer virtuellen Umgebung. Sie kann die Fahrzeugdynamik auf dem gleichen Niveau wie in der realen Welt 
wiedergeben und kann auf einem Fahrzeugprüfstand oder auf einer Prüfstrecke eingesetzt werden.

2.22. „Überprüfung des Simulationsmodells“ bezeichnet den Prozess, bei dem festgestellt wird, inwieweit ein 
Simulationsmodell oder ein virtuelles Prüfwerkzeug mit den Anforderungen und Spezifikationen 
übereinstimmt, die in den konzeptionellen Modellen, mathematischen Modellen oder anderen Konstruktionen 
festgelegt wurden.

2.23. „Virtuelle Prüfung“ bezeichnet den Prozess, ein System anhand eines oder mehrerer Simulationsmodelle zu 
prüfen.

3. Modelle und Simulationsmanagement

3.1. Der M&S-Lebenszyklus ist ein dynamischer Prozess mit häufigen Releases, der überwacht und dokumentiert 
werden sollte. Daher wird empfohlen, Managementaktivitäten einzurichten, um die M&S durch typische 
Produktmanagementprozesse zu unterstützen. In diesem Absatz sollten relevante Informationen zu den 
folgenden Aspekten enthalten sein.

3.2. Es wird empfohlen, dass dieser Teil

a) eine Beschreibung der Änderungen zwischen den M&S-Toolchain-Releases enthält;

b) eine Angabe der entsprechenden Software (z. B. spezifisches Softwareprodukt und Version) und 
Hardwareanordnung (z. B. X-In the Loop (XiL-Konfiguration)) beinhaltet;

c) eine Aufzeichnung der internen Überprüfungsprozesse umfasst, für die die neuen Releases abgenommen 
wurden;

d) während der gesamten Nutzungsdauer der virtuellen Prüfung unterstützt wird.
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3.3. Release-Management

3.3.1. Es wird empfohlen, dass jede Version der Toolchain, die zur Freigabe von Daten für Zertifizierungszwecke 
verwendet wird, gespeichert wird. Die virtuellen Modelle, die das Prüfwerkzeug bilden, müssen in Bezug auf die 
entsprechenden Validierungsmethoden und Abnahmeschwellen dokumentiert werden, um die allgemeine 
Glaubwürdigkeit der Toolchain zu unterstützen. Der Entwickler sollte eine Methode zur Rückverfolgung der 
erzeugten Daten auf die entsprechende Toolchain-Version einrichten und durchsetzen.

3.3.2. Qualitätsprüfung der virtuellen Daten Die Vollständigkeit, Genauigkeit und Konsistenz der Daten wird während 
der Releases und der gesamten Lebensdauer eines Prüfwerkzeugs oder einer Toolchain sichergestellt, um die 
Überprüfungs- und Validierungsverfahren zu unterstützen.

3.4. Erfahrung und Fachwissen des Teams

3.4.1. Auch wenn Erfahrung und Fachwissen bereits in einem allgemeinen Sinne innerhalb einer Organisation 
abgedeckt sind, ist es wichtig, die Grundlage für das Vertrauen in die spezifische Erfahrung und das spezifische 
Fachwissen für M&S-Aktivitäten zu schaffen.

3.4.2. In der Tat hängt die Glaubwürdigkeit von M&S nicht nur von der Qualität der Simulationsmodelle ab, sondern 
auch von der Erfahrung und dem Fachwissen der an der Validierung und Nutzung von M&S beteiligten 
Mitarbeiter. So wird beispielsweise durch ein angemessenes Verständnis der Grenzen und des Validierungs
bereichs ein möglicher Missbrauch von M&S oder eine Fehlinterpretation ihrer Ergebnisse verhindert.

3.4.3. Es ist wichtig, die Grundlage für das Vertrauen des Herstellers in die Erfahrung und das Fachwissen folgender 
Teams zu schaffen:

a) der Teams, die die M&S-Toolchain intern bewerten und validieren, und

b) der Teams, die die validierte Simulation für die Durchführung der virtuellen Prüfung zur Validierung des 
DCAS verwenden.

3.4.4. Wenn also die Erfahrung und das Fachwissen des Teams gut sind, erhöht dies das Vertrauen und damit die 
Glaubwürdigkeit von M&S und ihrer Ergebnisse, indem sichergestellt wird, dass die menschlichen Faktoren 
hinter der M&S-Tätigkeit berücksichtigt werden und Risiken, die sich aus der menschlichen Komponente 
ergeben, durch das Managementsystem kontrolliert werden können.

3.4.5. Für den Fall, dass die Toolchain des Herstellers Beiträge von Organisationen oder Produkte außerhalb des 
herstellereigenen Teams enthält oder sich auf diese stützt, empfiehlt es sich, dass der Hersteller eine Erklärung 
über die Maßnahmen abgibt, die er ergriffen hat, um die Qualität und Integrität dieser Beiträge zu verwalten 
und Vertrauen in sie zu entwickeln.

3.4.6. Die Erfahrung und das Fachwissen des Teams umfassen zwei Aspekte:

3.4.6.1. Organisatorische Ebene:

Die Glaubwürdigkeit wird durch die Einrichtung von Prozessen und Verfahren zur Identifizierung und Pflege 
von Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen zur Durchführung von M&S-Aktivitäten hergestellt. Es sollten 
die folgenden Prozesse eingerichtet, gepflegt und dokumentiert werden:

a) Prozess zur Identifizierung und Auswertung der Kompetenzen und Fähigkeiten einzelner Mitarbeiter;

b) Prozess zur Schulung von Mitarbeitern, um ihnen die für die Durchführung von M&S-bezogenen Aufgaben 
nötigen Kompetenzen zu vermitteln.

3.4.6.2. Team-Ebene:

Sobald eine Toolchain fertiggestellt ist, wird ihre Glaubwürdigkeit hauptsächlich von den Fähigkeiten und 
Kenntnissen der Teams bestimmt, die die M&S zunächst validieren und dann für die Validierung des DCAS 
verwenden. Die Glaubwürdigkeit wird hergestellt, indem dokumentiert wird, dass diese Teams eine 
angemessene Schulung erhalten haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Der Hersteller sollte

a) die Grundlage für das Vertrauen des Herstellers in die Erfahrung und das Fachwissen der Person/des Teams 
bereitstellen, die/das die M&S-Toolchain validiert;
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b) die Grundlage für das Vertrauen des Herstellers in die Erfahrung und das Fachwissen der Person/des Teams 
bereitstellen, die/das die Simulation für die Durchführung der virtuellen Prüfung zur Validierung des DCAS 
verwendet.

3.4.6.3. Der Hersteller sollte nachweisen, wie er die Grundsätze seiner Managementsysteme, z. B. ISO 9001 oder ein 
ähnliches bewährtes Verfahren oder eine Norm, in Bezug auf die Kompetenz seiner M&S-Organisation und der 
Mitarbeiter in dieser Organisation anwendet und auf welcher Grundlage er dies bestimmt. Es wird empfohlen, 
dass der Prüfer sein Urteil nicht an die Stelle des Urteils des Herstellers setzt, was die Erfahrung und das 
Fachwissen der Organisation oder ihrer Mitglieder betrifft.

3.4.7. Herkunft der Daten/Eingaben

3.4.7.1. Die Herkunft und Rückverfolgbarkeit der Daten und Eingaben, die bei der M&S-Validierung verwendet werden, 
sind wichtig. Der Hersteller sollte über entsprechende Aufzeichnungen verfügen, anhand deren der Prüfer die 
Qualität und Angemessenheit der Daten und Eingaben überprüfen kann.

3.4.7.2. Beschreibung der für die M&S-Validierung verwendeten Daten

a) Der Hersteller muss die zur Validierung des Modells verwendeten Daten dokumentieren und wichtige 
Qualitätsmerkmale festhalten.

b) Der Hersteller sollte eine Dokumentation vorlegen, aus der hervorgeht, dass die zur Validierung der Modelle 
verwendeten Daten die beabsichtigten Funktionalitäten abdecken, die die Toolchain virtualisieren soll.

c) Der Hersteller sollte die Kalibrierverfahren dokumentieren, die zur Anpassung der Parameter der virtuellen 
Modelle an die gesammelten Eingabedaten verwendet werden.

3.4.7.3. Auswirkung der Datenqualität (z. B. Datenabdeckung, Signal-Rausch-Verhältnis und Unsicherheit/Bias/ 
Abtastrate der Sensoren) auf die Unsicherheit der Modellparameter

Die Qualität der Daten, die zur Entwicklung des Modells verwendet werden, wirkt sich auf die Schätzung und 
Kalibrierung der Modellparameter aus. Die Unsicherheit der Modellparameter wird ein weiterer wichtiger 
Aspekt in der abschließenden Unsicherheitsanalyse sein.

3.4.8. Herkunft der Daten/Ausgaben

3.4.8.1. Die Herkunft der Ausgabedaten ist wichtig. Der Hersteller sollte Aufzeichnungen über die Ergebnisse der 
M&S-Toolchain führen und sicherstellen, dass diese zu den Eingaben und der erzeugten M&S-Toolchain 
zurückverfolgt werden können. Dies ist Teil des Nachweispfads für die DCAS-Validierung.

3.4.8.2. Beschreibung der im Rahmen der M&S generierten Daten

a) Der Hersteller sollte Informationen über alle Daten und Szenarien bereitstellen, die für die Validierung der 
für virtuelle Prüfungen verwendeten Toolchain herangezogen werden.

b) Der Hersteller sollte die exportierten Daten dokumentieren und wichtige Qualitätsmerkmale vermerken, 
z. B. anhand der Korrelationsmethoden.

c) Der Hersteller sollte M&S-Ausgaben auf den entsprechenden M&S-Aufbau zurückführen.

3.4.8.2.1. Auswirkung der Datenqualität auf die Glaubwürdigkeit der M&S

a) Die M&S-Ausgabedaten sollten ausreichend sein, um die korrekte Ausführung der Validierung zu 
gewährleisten. Die Daten sollten die für die virtuelle Bewertung des DCAS relevanten Systemgrenzen 
ausreichend reflektieren.

b) Die Ausgabedaten sollten eine Konsistenz-/Plausibilitätsprüfung der virtuellen Modelle durch eine mögliche 
Nutzung redundanter Informationen zulassen.
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3.4.8.2.2. Verwaltung stochastischer Modelle

a) Stochastische Modelle sollten in Bezug auf ihre Varianz charakterisiert werden.

b) Die Verwendung stochastischer Modelle sollte die Möglichkeit einer deterministischen Wiederholung nicht 
ausschließen.

3.5. M&S-Analyse und -Beschreibung

3.5.1. Die M&S-Analyse und -Beschreibung sind darauf ausgelegt, die gesamte Toolchain zu definieren und den 
Parameterraum zu identifizieren, der durch virtuelle Prüfungen bewertet werden kann. Sie definiert den 
Umfang und die Grenzen der Modelle und der Simulationswerkzeuge sowie die Quellen für Unsicherheiten, die 
ihre Ergebnisse beeinflussen können.

3.5.2. Allgemeine Beschreibung:

a) Der Hersteller sollte eine Beschreibung der vollständigen Toolchain vorlegen und darlegen, wie die 
M&S-Daten zur Unterstützung der DCAS-Validierungsstrategie verwendet werden.

b) Der Hersteller sollte eine klare Beschreibung des Prüfziels vorlegen.

3.5.3. Annahmen, bekannte Einschränkungen und Quellen der Unsicherheit

a) Der Hersteller sollte die Annahmen für die Modellierung begründen, die dem Entwurf der M&S-Toolchain 
zugrunde liegen.

b) Der Hersteller sollte folgende Nachweise erbringen:

i) wie die vom Hersteller definierten Annahmen bei der Definition der Grenzen der Toolchain eine 
Rolle spielen;

ii) den Treuegrad, der für die Simulationsmodelle erforderlich ist.

c) Der Hersteller sollte begründen, dass die Toleranz für die Korrelation zwischen M&S und Realität für das 
Prüfziel akzeptabel ist.

d) Schließlich sollte dieser Absatz Informationen über die Quellen der Unsicherheit im Modell enthalten. Dies 
ist ein wichtiger Beitrag zur abschließenden Unsicherheitsanalyse, die definiert, wie die Ergebnisse der 
M&S-Toolchain durch die verschiedenen Unsicherheitsquellen der verwendeten M&S-Toolchain beeinflusst 
werden können.

3.5.4. Gültigkeitsbereich (Zweck des Modells — wie die M&S in der DCAS-Validierung verwendet wird)

a) Die Glaubwürdigkeit des virtuellen Werkzeugs sollte durch einen klar definierten Gültigkeitsbereich für die 
Nutzung der entwickelten M&S-Toolchains sichergestellt werden.

b) Die ausgereifte M&S sollte eine Virtualisierung der physikalischen Phänomene mit einem Genauigkeitsgrad 
ermöglichen, der dem für die Bescheinigung geforderten Treuegrad entspricht. Somit dient die 
M&S-Umgebung als „virtuelles Versuchsgelände“ für DCAS-Prüfungen.

c) M&S-Toolchains erfordern spezielle Szenarien und Metriken für die Validierung. Die für die Validierung 
verwendeten Szenarien sollten so gewählt werden, dass sich darauf verlassen werden kann, dass die 
Toolchain auch in Szenarien außerhalb des Gültigkeitsbereichs für die Validierung in gleicher Weise 
funktioniert.

d) Der Hersteller sollte eine Liste von Validierungsszenarien und die Beschränkungen für die Beschreibung der 
entsprechenden Parameter bereitstellen.

e) Die Analyse der Systemgrenzen ist ein entscheidender Beitrag zur Ableitung der Anforderungen, des 
Gültigkeitsbereichs und der Auswirkungen, die bei der DCAS-Validierung in der M&S-Toolchain 
berücksichtigt werden müssen.

f) Die für die Szenarien generierten Parameter definieren extrinsische und intrinsische Daten für die Toolchain 
und die Simulationsmodelle.

3.5.5. Kritikalitätsbewertung
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3.5.5.1. Die Simulationsmodelle und die Simulationswerkzeuge, die in der gesamten Toolchain verwendet werden, 
sollten im Hinblick auf ihre Auswirkungen im Falle eines Sicherheitsfehlers im Endprodukt untersucht werden. 
Der vorgeschlagene Ansatz für die Kritikalitätsanalyse ist von der ISO-Norm 26262 abgeleitet, die eine 
Qualifizierung für einige der im Entwicklungsprozess verwendeten Werkzeuge verlangt. Um abzuleiten, wie 
kritisch die simulierten Daten sind, werden bei der Kritikalitätsbewertung die folgenden Parameter 
berücksichtigt:

a) die Folgen für die menschliche Sicherheit, z. B. die Schweregrade in ISO 26262;

b) das Ausmaß, in dem die Ergebnisse der M&S-Toolchain das DCAS beeinflussen.

3.5.5.2. Zur Veranschaulichung dieser Analyse enthält die nachstehende Tabelle eine Beispielmatrix für die Kritikalitäts
bewertung. Der Hersteller kann diese Matrix an den jeweiligen Anwendungsfall anpassen.

Tabelle A5/1

Matrix für die Kritikalitätsbewertung

Einfluss auf das 
DCAS

Bedeutend Keine Angabe

Mittel

Geringfügig

Vernachläs-
sigbar Keine Angabe

Vernachlässig-
bar Geringfügig Mittel Bedeutend

Entscheidungsfolge

3.5.5.3. Unter dem Gesichtspunkt der Kritikalitätsbewertung gibt es drei mögliche Fälle für die Bewertung:

a) Modelle oder Werkzeuge, die eindeutig für eine vollständige Glaubwürdigkeitsprüfung infrage kommen;

b) diejenigen Modelle oder Werkzeuge, die nach dem Ermessen des Prüfers für eine vollständige Glaubwürdig
keitsbewertung infrage kommen oder nicht;

c) diejenigen Modelle oder Werkzeuge, die keiner Glaubwürdigkeitsbewertung unterzogen werden müssen.

3.6. Überprüfung

3.6.1. Die M&S-Überprüfung beinhaltet die Analyse der korrekten Umsetzung der konzeptionellen/mathematischen 
Modelle, die die M&S-Toolchain bilden. Die Überprüfung trägt zur Glaubwürdigkeit der M&S bei, indem 
sichergestellt wird, dass die jeweiligen Werkzeuge kein unrealistisches Verhalten für eine Reihe von Eingaben 
zeigen, die nicht geprüft werden können. Das Verfahren basiert auf einem mehrstufigen Ansatz (siehe unten), 
der die Überprüfung des Codes, die Überprüfung der Berechnungen und eine Sensitivitätsanalyse umfasst.

3.6.2. Code-Überprüfung
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3.6.2.1. Die Code-Überprüfung umfasst Prüfungen, die zeigen, dass keine numerischen/logischen Fehler die virtuellen 
Modelle beeinträchtigen.

a) Der Hersteller sollte die Durchführung geeigneter Verfahren für die Code-Überprüfung dokumentieren, z. B. 
statische/dynamische Code-Überprüfung, Konvergenzanalyse und gegebenenfalls Vergleich mit exakten 
Lösungen. (1)

b) Der Hersteller sollte eine Dokumentation vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Untersuchung des 
Eingangsparameterbereichs umfassend genug war, um Parameterkombinationen zu identifizieren, für die 
die M&S-Werkzeuge ein instabiles oder unrealistisches Verhalten zeigen. Zum Nachweis der erforderlichen 
Untersuchung des Modellverhaltens können Abdeckungsmetriken für Parameterkombinationen verwendet 
werden.

c) Der Hersteller sollte Verfahren zur Überprüfung der Plausibilität/Konsistenz anwenden, wann immer die 
Daten dies zulassen.

3.6.3. Überprüfung der Berechnungen

3.6.3.1. Bei der Überprüfung der Berechnungen geht es um die Abschätzung von numerischen Fehlern, die die M&S 
beeinflussen.

a) Der Hersteller sollte Schätzungen der numerischen Fehler (z. B. Diskretisierungsfehler, Rundungsfehler, 
Konvergenz iterativer Verfahren) dokumentieren.

b) Die numerischen Fehler sollten ausreichend begrenzt sein, um die Validierung nicht zu beeinträchtigen.

3.6.4. Sensitivitätsanalyse

3.6.4.1. Mit der Sensitivitätsanalyse soll quantifiziert werden, wie sich Änderungen der Modelleingabewerte auf die 
Modellausgabewerte auswirken, um so die Parameter zu ermitteln, die den größten Einfluss auf die Ergebnisse 
des Simulationsmodells haben. Die Untersuchung der Sensitivität bietet auch die Möglichkeit zu bestimmen, 
inwieweit das Simulationsmodell die Validierungsschwellenwerte erfüllt, wenn kleine Variationen der Parameter 
darauf angewendet werden, und ist daher von grundlegender Bedeutung, um die Glaubwürdigkeit der 
Simulationsergebnisse zu unterstützen.

a) Der Hersteller sollte eine stützende Dokumentation vorlegen, aus der hervorgeht, dass die kritischsten 
Parameter, die das Simulationsergebnis beeinflussen, mithilfe von Sensitivitätsanalysetechniken ermittelt 
wurden, beispielsweise durch Störung der Modellparameter.

b) Der Hersteller sollte nachweisen, dass robuste Kalibrierungsverfahren angewandt wurden, in deren Rahmen 
die kritischsten Parameter ermittelt und kalibriert wurden, was zu einer Erhöhung der Glaubwürdigkeit der 
entwickelten Toolchain geführt hat.

c) Letztlich werden die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse auch dazu beitragen, die Eingaben und Parameter zu 
definieren, deren Unsicherheitscharakterisierung besonderer Aufmerksamkeit bedarf, um die Unsicherheit 
der Simulationsergebnisse zu charakterisieren.

3.6.5. Validierung

3.6.5.1. Der quantitative Prozess für die Bestimmung, in welchem Grad ein Modell oder eine Simulation eine genaue 
Darstellung der realen Welt aus der Perspektive der beabsichtigten Anwendungen von M&S bieten. Es wird 
empfohlen, bei der Bewertung der Gültigkeit eines Modells oder einer Simulation die folgenden Punkte zu 
berücksichtigen:

3.6.5.2. Leistungsmaße (Metriken)

a) Bei den Leistungsmaßen handelt es sich um Metriken, die dazu dienen, die Leistung des DCAS bei einer 
virtuellen Prüfung mit seiner Leistung in der realen Welt zu vergleichen. Die Leistungsmaße werden 
während der M&S-Analyse definiert.

b) Metriken für die Validierung können Folgendes umfassen:

i) Analyse diskreter Werte, z. B. Erkennungsrate, Auslöserate;

ii) zeitliche Entwicklung, z. B. Positionen, Geschwindigkeiten, Beschleunigung;
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iii) Analyse von Statusänderungen, z. B. Berechnung von Entfernung/Geschwindigkeit, 
TTC-Berechnung, Bremsauslösung.

3.6.5.3. Anpassungsgütemessungen

a) Die analytischen Rahmen, die dem Vergleich von realen und simulierten Metriken dienen, werden im 
Allgemeinen von wesentlichen Leistungsindikatoren (KPI) abgeleitet, die die statistische Vergleichbarkeit 
zwischen zwei Datensätzen anzeigen.

b) Bei der Validierung sollte nachgewiesen werden, dass diese KPI erfüllt sind.

3.6.5.4. Validierungsmethodik

a) Der Hersteller sollte die logischen Szenarien definieren, die für die Validierung der für virtuelle Prüfungen 
verwendeten Toolchain herangezogen werden. Sie sollten in der Lage sein, die Systemgrenzen der 
virtuellen Prüfung für die DCAS-Validierung so weit wie möglich abzudecken

b) Die genaue Methodik hängt von dem Aufbau und dem Zweck der Toolchain ab. Die Validierung kann aus 
einem oder mehreren der folgenden Punkte bestehen:

i) Validierung von Teilsystemmodellen, z. B. Umgebungsmodell (Straßennetz, Witterungsbe
dingungen, Interaktion mit Verkehrsteilnehmern), Sensormodellen (Funkerkennung und 
Reichweite (RADAR), Lichterkennung und Reichweite (LiDAR), Kamera), Fahrzeugmodell 
(Lenkung, Bremsen, Antriebsstrang);

ii) Validierung des Fahrzeugsystems (Modell der Fahrzeugdynamik zusammen mit dem 
Umweltmodell);

iii) Validierung des Sensorsystems (Sensormodell zusammen mit dem Umgebungsmodell);

iv) Validierung des integrierten Systems (Sensormodell + Umgebungsmodell mit Einflüssen aus dem 
Fahrzeugmodell).

3.6.5.5. Genauigkeitsanforderung

3.6.5.5.1. Die Anforderung an die Korrelationsschwelle wird während der M&S-Analyse festgelegt. Bei der Validierung 
sollte nachgewiesen werden, dass diese KPI erfüllt sind (Verwendung der Korrelationsmethoden).

3.6.5.6. Validierungsumfang (welcher Teil der Toolchain validiert werden soll)

3.6.5.6.1. Eine Toolchain besteht aus mehreren Werkzeugen, und jedes Werkzeug verwendet mehrere Modelle. Der 
Validierungsumfang umfasst alle Werkzeuge und die entsprechenden Modelle.

3.6.5.7. Interne Validierungsergebnisse

a) Die Dokumentation sollte nicht nur einen Nachweis der M&S-Validierung enthalten, sondern auch 
ausreichende Informationen über die Prozesse und Produkte, die die allgemeine Glaubwürdigkeit der 
verwendeten Toolchain belegen.

b) Die Dokumentation/Ergebnisse kann/können aus früheren Glaubwürdigkeitsbewertungen übernommen 
werden.

3.6.5.8. Unabhängige Validierung der Ergebnisse

3.6.5.8.1. Der Prüfer sollte ein Audit der vom Hersteller vorgelegten Dokumentation vornehmen und kann das 
vollständige integrierte Werkzeug einer Prüfung unterziehen. Wenn die Ergebnisse der virtuellen Prüfungen die 
Ergebnisse der physischen Prüfungen nicht ausreichend reproduzieren, kann der Prüfer verlangen, dass die 
virtuellen und/oder physischen Prüfungen wiederholt werden. Die Prüfungsergebnisse werden überprüft, und 
etwaige Abweichungen in den Ergebnissen sollten mit dem Hersteller besprochen werden. Es ist hinreichend zu 
begründen, warum die Prüfkonfiguration zu einer Abweichung der Ergebnisse geführt hat.
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3.6.5.9. Unsicherheitscharakterisierung

3.6.5.9.1. Dieser Absatz befasst sich mit der Charakterisierung der erwarteten Variabilität der Ergebnisse der virtuellen 
Toolchain. Die Bewertung sollte aus zwei Phasen bestehen. In der ersten Phase werden die in den Absätzen 
„M&S-Analyse und -Beschreibung“ und „Herkunft der Daten/Eingaben“ gesammelten Informationen verwendet, 
um die Unsicherheit in den Eingabedaten, in den Modellparametern und in der Modellierungsstruktur zu 
charakterisieren. Durch die Fortpflanzung aller Unsicherheiten durch die virtuelle Toolchain wird die 
Unsicherheit der Modellergebnisse quantifiziert. Je nach Unsicherheit in den Modellergebnissen muss der 
DCAS-Hersteller bei der Verwendung virtueller Prüfungen für die DCAS-Validierung angemessene Sicherheitsto
leranzen einführen.

3.6.5.9.2. Charakterisierung der Unsicherheit in den Eingabedaten

Der DCAS-Hersteller sollte nachweisen, dass er die kritischen Eingaben des Modells durch robuste Techniken, 
z. B. mehrfache Wiederholungen für ihre Bewertung, geschätzt hat.

3.6.5.9.3. Charakterisierung der Unsicherheit der Modellparameter (nach der Kalibrierung)

Der Hersteller sollte nachweisen, dass die Parameter eines kritischen Modells, die nicht vollständig bestimmt 
werden können, durch eine Verteilung und/oder Vertrauensintervalle charakterisiert werden.

3.6.5.9.4. Charakterisierung der Unsicherheit in der M&S-Struktur

Der Hersteller sollte nachweisen, dass die Annahmen für die Modellierung mit einer quantitativen 
Charakterisierung in Form einer Bewertung der erzeugten Unsicherheit versehen sind (z. B. durch Vergleich der 
Ergebnisse verschiedener Modellierungsansätze, wann immer dies möglich ist).

3.6.5.9.5. Charakterisierung der aleatorischen im Vergleich zur epistemischen Unsicherheit

Der Hersteller sollte versuchen, zwischen der aleatorischen Komponente der Unsicherheit (die nur geschätzt, 
aber nicht reduziert werden kann) und der epistemischen Unsicherheit, die sich aus dem fehlenden Wissen bei 
der Virtualisierung des Prozesses ergibt, zu unterscheiden.

4. Aufbau der Dokumentation

4.1. In diesem Absatz ist festgelegt, wie die vorstehend genannten Informationen in der Dokumentation, die der 
Hersteller der zuständigen Behörde vorlegt, erfasst und organisiert werden.

a) Der Hersteller sollte ein Dokument („Simulationshandbuch“) erstellen, das entsprechend dem vorliegenden 
Entwurf gegliedert ist, um den Nachweis für die dargestellten Themen zu erbringen.

b) Die Dokumentation sollte zusammen mit dem entsprechenden Release der Toolchain und entsprechenden 
unterstützenden Daten geliefert werden.

c) Der Hersteller sollte klare Referenzen zur Verfügung stellen, die eine Rückverfolgung der Dokumentation 
zu den entsprechenden Teilen der Toolchain und den Daten ermöglichen.

d) Die Dokumentation sollte während des gesamten Lebenszyklus der Toolchain-Nutzung gepflegt werden. 
Der Prüfer kann ein Audit für den Hersteller durchführen, indem er dessen Dokumentation bewertet und/ 
oder physische Prüfungen durchführt.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/2777 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2024

zur Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Tritosulfuron gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnung 

(EU) Nr. 540/2011 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des 
Rates (1), insbesondere auf Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 78 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Richtlinie 2008/70/EG der Kommission (2) wurde der Wirkstoff Tritosulfuron in Anhang I der 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates (3) aufgenommen.

(2) Gemäß Artikel 78 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 gelten in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG 
aufgenommene Wirkstoffe als gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genehmigt und sind in Teil A des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (4) aufgeführt.

(3) Die Genehmigung für den Wirkstoff Tritosulfuron gemäß Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011 läuft am 15. Juli 2025 aus.

(4) Es wurde ein Antrag auf Erneuerung der Genehmigung für Tritosulfuron gemäß Artikel 1 der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission (5) innerhalb der in dem genannten Artikel festgesetzten Frist 
gestellt.

(5) Am 14. Juli 2023 übermittelte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ihre Schlussfolgerungen zur 
Risikobewertung für Tritosulfuron. Die Behörde ermittelte keine spezifischen Risiken, stellt jedoch fest, dass 
mehrere Teile der Risikobewertung nicht abgeschlossen werden konnten.

(6) Am 8. Mai 2024 teilte der Antragsteller der Kommission seinen Beschluss mit, den Antrag auf Erneuerung der 
Genehmigung für Tritosulfuron zurückzuziehen.

(7) Folglich sollte die Genehmigung für den Wirkstoff Tritosulfuron in Übereinstimmung mit Artikel 20 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht erneuert werden.
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(8) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 sollte daher entsprechend geändert werden.

(9) Den Mitgliedstaaten sollte ausreichend Zeit für die Aufhebung von Zulassungen eingeräumt werden.

(10) Räumt ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 eine Aufbrauchfrist für Tritosulfuron 
enthaltende Pflanzenschutzmittel ein, so sollte diese Frist so kurz wie möglich sein, einen Zeitraum von zwölf 
Monaten nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung jedoch nicht überschreiten.

(11) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1757 der Kommission (6) wurde die Frist für das Auslaufen der 
Genehmigung für Tritosulfuron auf den 15. Juli 2025 verschoben, damit das Erneuerungsverfahren vor dem 
Auslaufen der Genehmigung für den genannten Wirkstoff abgeschlossen werden kann. Da jedoch vor Ablauf dieser 
verlängerten Laufzeit eine Entscheidung getroffen wurde, sollte die vorliegende Verordnung so bald wie möglich 
gelten.

(12) Die vorliegende Verordnung steht der Einreichung eines neuen Antrags auf Genehmigung des Wirkstoffs 
Tritosulfuron gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht entgegen.

(13) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff

Die Genehmigung für den Wirkstoff Tritosulfuron wird nicht erneuert.

Artikel 2

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011

In Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird Zeile 186 zu Tritosulfuron gestrichen.

Artikel 3

Übergangsmaßnahmen

Die Mitgliedstaaten widerrufen spätestens am 7. Mai 2025 die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die Tritosulfuron als 
Wirkstoff enthalten.

Artikel 4

Aufbrauchfrist

Etwaige Aufbrauchfristen, die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 einräumen, enden 
spätestens am 7. November 2025.
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Artikel 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 31. Oktober 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/2781 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2024

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der 
Genehmigungen für die Wirkstoffe 8-Hydroxychinolin, Aminopyralid, Azoxystrobin, Candida oleophila 

Stamm O, Chlorantraniliprol, Fluroxypyr, Imazalil, Kresoxim-methyl, Metobromuron, Oxyfluorfen, Paecilomyces 
fumosoroseus Stamm FE 9901, Tefluthrin und Terbuthylazin 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des 
Rates (1), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 993/2011 der Kommission (2) wurde der Wirkstoff 8-Hydroxychinolin 
bis zum 31. Dezember 2021 genehmigt. Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 891/2014 der Kommission (3)
wurde der Wirkstoff Aminopyralid bis zum 31. Dezember 2024 genehmigt. Mit der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 703/2011 der Kommission (4) wurde der Wirkstoff Azoxystrobin bis zum 31. Dezember 2021 genehmigt. Mit 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 373/2013 der Kommission (5) wurde der Wirkstoff Candida oleophila 
Stamm O bis zum 30. September 2023 genehmigt. Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1199/2013 der 
Kommission (6) wurde der Wirkstoff Chlorantraniliprol bis zum 30. April 2024 genehmigt. Mit der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 736/2011 der Kommission (7) wurde der Wirkstoff Fluroxypyr bis zum 31. Dezember 2021
genehmigt. Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 705/2011 der Kommission (8) wurde der Wirkstoff Imazalil 
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(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 993/2011 der Kommission vom 6. Oktober 2011 zur Genehmigung des Wirkstoffs 

8-Hydroxychinolin gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der 
Kommission (ABl. L 263 vom 7.10.2011, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/993/oj).

(3) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 891/2014 der Kommission vom 14. August 2014 zur Genehmigung des Wirkstoffs Aminopyralid 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 
(ABl. L 243 vom 15.8.2014, S. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/891/oj).

(4) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 703/2011 der Kommission vom 20. Juli 2011 zur Genehmigung des Wirkstoffs Azoxystrobin 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 
(ABl. L 190 vom 21.7.2011, S. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/703/oj).

(5) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 373/2013 der Kommission vom 23. April 2013 zur Genehmigung des Wirkstoffs Candida 
oleophila Stamm O gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 
(ABl. L 112 vom 24.4.2013, S. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/373/oj).

(6) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1199/2013 der Kommission vom 25. November 2013 zur Genehmigung des Wirkstoffs 
Chlorantraniliprol gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 
(ABl. L 315 vom 26.11.2013, S. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1199/oj).

(7) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 736/2011 der Kommission vom 26. Juli 2011 zur Genehmigung des Wirkstoffs Fluroxypyr 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 
(ABl. L 195 vom 27.7.2011, S. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/736/oj).

(8) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 705/2011 der Kommission vom 20. Juli 2011 zur Genehmigung des Wirkstoffs Imazalil gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 (ABl. L 190 vom 
21.7.2011, S. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/705/oj).
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bis zum 31. Dezember 2021 genehmigt. Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 810/2011 der Kommission (9)
wurde der Wirkstoff Kresoxim-methyl bis zum 31. Dezember 2021 genehmigt. Mit der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 890/2014 der Kommission (10) wurde der Wirkstoff Metobromuron bis zum 31. Dezember 2024
genehmigt. Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 798/2011 der Kommission (11) wurde der Wirkstoff 
Oxyfluorfen bis zum 31. Dezember 2021 genehmigt. Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 378/2013 der 
Kommission (12) wurde der Wirkstoff Paecilomyces fumosoroseus Stamm FE 9901 bis zum 30. September 2023
genehmigt. Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 800/2011 der Kommission (13) wurde der Wirkstoff 
Tefluthrin bis zum 31. Dezember 2021 genehmigt, und mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 820/2011 der 
Kommission (14) wurde der Wirkstoff Terbuthylazin bis zum 31. Dezember 2021 genehmigt.

(2) Die jeweilige Genehmigung für die Wirkstoffe 8-Hydroxychinolin, Aminopyralid, Azoxystrobin, Candida oleophila 
Stamm O, Chlorantraniliprol, Fluroxypyr, Imazalil, Kresoxim-methyl, Metobromuron, Oxyfluorfen, Paecilomyces 
fumosoroseus Stamm FE 9901, Tefluthrin und Terbuthylazin ist in Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 540/2011 der Kommission (15) aufgeführt.

(3) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2023/2592 der Kommission (16) wurde die Laufzeit der Genehmigung für 
den Wirkstoff 8-Hydroxychinolin bis zum 31. Dezember 2024 verlängert.

(4) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2019/291 der Kommission (17) wurde die Laufzeit der jeweiligen 
Genehmigung für die Wirkstoffe Azoxystrobin, Fluroxypyr, Imazalil, Kresoxim-methyl, Oxyfluorfen, Tefluthrin und 
Terbuthylazin bis zum 31. Dezember 2024 verlängert.
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(9) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 810/2011 der Kommission vom 11. August 2011 zur Genehmigung des Wirkstoffs 
Kresoxim-Methyl gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 
(ABl. L 207 vom 12.8.2011, S. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/810/oj).

(10) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 890/2014 der Kommission vom 14. August 2014 zur Genehmigung des Wirkstoffs 
Metobromuron gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 (ABl. L 243 vom 
15.8.2014, S. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/890/oj).

(11) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 798/2011 der Kommission vom 9. August 2011 zur Genehmigung des Wirkstoffs Oxyfluorfen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission und der 
Entscheidung 2008/934/EG der Kommission (ABl. L 205 vom 10.8.2011, S. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/798/oj).

(12) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 378/2013 der Kommission vom 24. April 2013 zur Genehmigung des Wirkstoffs Paecilomyces 
fumosoroseus Stamm FE 9901 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der 
Kommission (ABl. L 113 vom 25.4.2013, S. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/378/oj).

(13) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 800/2011 der Kommission vom 9. August 2011 zur Genehmigung des Wirkstoffs Tefluthrin 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission und der 
Entscheidung 2008/934/EG der Kommission (ABl. L 205 vom 10.8.2011, S. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/800/oj).

(14) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 820/2011 der Kommission vom 16. August 2011 zur Genehmigung des Wirkstoffs Tefluthrin 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission und der 
Entscheidung 2008/934/EG der Kommission (ABl. L 209 vom 17.8.2011, S. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/820/oj).

(15) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABl. L 153 vom 11.6.2011, 
S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).

(16) Durchführungsverordnung (EU) 2023/2592 der Kommission vom 21. November 2023 zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der Genehmigungen für die Wirkstoffe 1-Naphthylacetamid, 
1-Naphthylessigsäure, 2-Phenylphenol (einschließlich seiner Salze, z. B. Natriumsalz), 8-Hydroxychinolin, Amidosulfuron, Bifenox, 
Dicamba, Difenoconazol, Diflufenican, Dimethachlor, Esfenvalerat, Etofenprox, Fenoxaprop-P, Fenpropidin, Fenpyrazamin, 
Fluazifop-P, Lenacil, Napropamid, Nicosulfuron, Paraffinöle, Paraffinöl, Penconazol, Picloram, Prohexadion, Spiroxamin, Schwefel, 
Tetraconazol und Triallat (ABl. L, 2023/2592, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2592/oj).

(17) Durchführungsverordnung (EU) 2019/291 der Kommission vom 19. Februar 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011 hinsichtlich der Ausweitung des Genehmigungszeitraums für die Wirkstoffe 1-Naphthylacetamid, 1-Naphthylessigsäure, 
Acrinathrin, Azoxystrobin, Fluazifop-P, Fluroxypyr, Imazalil, Kresoxim-methyl, Oxyfluorfen, Prochloraz, Prohexadion, Spiroxamin, 
Tefluthrin und Terbuthylazin (ABl. L 48 vom 20.2.2019, S. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/291/oj).
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(5) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2007 der Kommission (18) wurde die Laufzeit der jeweiligen 
Genehmigung für die Wirkstoffe Candida oleophila Stamm O, Chlorantraniliprol und Paecilomyces fumosoroseus 
Stamm FE 9901 bis zum 31. Dezember 2024 verlängert.

(6) Für jeden dieser Wirkstoffe wurden Anträge auf Erneuerung der Genehmigung einschließlich ergänzender Dossiers 
gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1740 der Kommission (19) gestellt. Am 16. August 2019, am 
23. Mai 2022, am 28. Januar 2019, am 15. März 2022, am 29. Juli 2022, am 30. März 2022, am 31. Mai 2022, 
am 11. Oktober 2023, am 19. März 2019, am 10. August 2022 bzw. am 27. Juli 2022 teilten die für 
8-Hydroxychinolin, Aminopyralid, Azoxystrobin, Candida oleophila Stamm O, Chlorantraniliprol, Fluroxypyr, 
Kresoxim-methyl, Metobromuron, Oxyfluorfen, Paecilomyces fumosoroseus Stamm FE 9901 bzw. Terbuthylazin 
zuständigen berichterstattenden Mitgliedstaaten den mitberichterstattenden Mitgliedstaaten, der Kommission und 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) mit, dass sie die Zulässigkeit des 
jeweiligen Antrags, insbesondere die Vollständigkeit und die Fristeinhaltung, geprüft hätten und zu dem Schluss 
gekommen seien, dass sie zulässig sind. Die ergänzenden Dossiers zum Zweck der Erneuerung der Genehmigung 
für Imazalil und Tefluthrin wurden am 16. Dezember 2021 bzw. am 17. Februar 2022 über das zentrale 
Übermittlungssystem eingereicht und die berichterstattenden Mitgliedstaaten sind dabei, die Zulässigkeit der 
Anträge zu prüfen.

(7) Für die Wirkstoffe Aminopyralid, Azoxystrobin, Candida oleophila Stamm O, Chlorantraniliprol, Imazalil, 
Kresoxim-methyl, Metobromuron, Oxyfluorfen, Paecilomyces fumosoroseus Stamm FE 9901, Tefluthrin und 
Terbuthylazin haben die betreffenden berichterstattenden Mitgliedstaaten die Risikobewertung gemäß Artikel 11 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1740 noch nicht abgeschlossen, und es wird noch mehr Zeit für die noch 
ausstehenden Schritte des jeweiligen Erneuerungsverfahrens benötigt.

(8) In Bezug auf den Wirkstoff Fluroxypyr benötigt die Behörde mehr Zeit für den Abschluss der Risikobewertung für 
den Wirkstoff, die gegebenenfalls eine öffentliche Konsultation und eine Sachverständigenkonsultation umfasst. Die 
Kommission benötigt zudem mehr Zeit für die anschließende Risikomanagemententscheidung.

(9) Zum Wirkstoff 8-Hydroxychinolin hat die Behörde dem Antragsteller, den Mitgliedstaaten und der Kommission ihre 
Schlussfolgerung übermittelt. Die Kommission hat dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und 
Futtermittel einen Bericht im Hinblick auf die Erneuerung und den Entwurf einer Verordnung zur Erneuerung der 
Genehmigung für diesen Wirkstoff vorgelegt. Zudem wird mehr Zeit für die Abgabe der Stellungnahme dieses 
Ausschusses und für die anschließende Risikomanagemententscheidung durch die Kommission benötigt.

(10) Somit ist es wahrscheinlich, dass vor dem Auslaufen der Laufzeit der jeweiligen Genehmigung am 31. Dezember 
2024 keine Entscheidung über die Erneuerung der Genehmigungen für diese Wirkstoffe getroffen werden kann, 
und die Gründe für die Verzögerung bei den Erneuerungsverfahren sind nicht vom jeweiligen Antragsteller zu 
verantworten. Daher sollten die Laufzeiten der Genehmigungen für diese Wirkstoffe verlängert werden, damit die 
notwendigen Bewertungen und die jeweiligen Verfahren betreffend die Erneuerung der Genehmigung abgeschlossen 
werden können.
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(18) Durchführungsverordnung (EU) 2020/2007 der Kommission vom 8. Dezember 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe 1-Decanol, 
1,4-Dimethylnaphthalin, 6-Benzyladenin, Acequinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, Aluminiumsulfat, Amisulbrom, Aureobasidium 
pullulans (Stämme DSM 14940 und DSM 14941), Azadirachtin, Bacillus pumilus QST 2808, Benalaxyl-M, Bixafen, Bupirimat, Candida 
oleophila Stamm O, Chlorantraniliprol, Dinatriumphosphonat, Dithianon, Dodin, Emamectin, Flubendiamid, Fluometuron, 
Fluxapyroxad, Flutriafol, Hexythiazox, Imazamox, Ipconazol, Isoxaben, L-Ascorbinsäure, Schwefelkalk, Orangenöl, Paecilomyces 
fumosoroseus Stamm FE 9901, Pendimethalin, Penflufen, Penthiopyrad, Kaliumphosphonat, Prosulfuron, Pseudomonas sp. Stamm 
DSMZ 13134, Pyridalyl, Pyriofenon, Pyroxsulam, Quinmerac, S-Abscisinsäure, Sedaxan, Sintofen, Natriumsilberthiosulfat, 
Spinetoram, Spirotetramat, Streptomyces lydicus Stamm WYEC 108, Tau-Fluvalinat, Tebufenozid, Tembotrion, Thiencarbazon, 
Valifenalat, Zinkphosphid (ABl. L 414 vom 9.12.2020, S. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2007/oj).

(19) Durchführungsverordnung (EU) 2020/1740 der Kommission vom 20. November 2020 zur Festlegung der notwendigen 
Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission (ABl. L 392 vom 23.11.2020, 
S. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj).
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(11) Da für die Wirkstoffe Aminopyralid, Azoxystrobin, Candida oleophila Stamm O, Chlorantraniliprol, Imazalil, 
Kresoxim-methyl, Metobromuron, Oxyfluorfen, Paecilomyces fumosoroseus Stamm FE 9901, Tefluthrin und 
Terbuthylazin die Risikobewertung durch die betreffenden berichterstattenden Mitgliedstaaten noch nicht 
abgeschlossen wurde und angesichts des Zeitbedarfs für die noch ausstehenden Schritte der einzelnen Erneuerungs
verfahren sollte die Dauer der Verlängerung der Laufzeit der Genehmigungen auf 29 Monate festgesetzt werden.

(12) Da für den Wirkstoff Fluroxypyr von der Behörde mehr Zeit benötigt wird, um nach den zusätzlichen zwei Monaten, 
die für den Abschluss der öffentlichen Konsultation gemäß Artikel 12 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2020/1740 benötigt werden, ihre Schlussfolgerung zur Risikobewertung zu erarbeiten, und angesichts des 
Zeitbedarfs für die noch ausstehenden Schritte des Erneuerungsverfahrens sollte die Verlängerung der Laufzeit der 
Genehmigung für diesen Wirkstoff auf 25 Monate und 2 Wochen festgesetzt werden.

(13) Da für den Wirkstoff 8-Hydroxychinolin die Abgabe der Stellungnahme durch den Ständigen Ausschuss für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel noch aussteht, sollte auch in Anbetracht des Zeitbedarfs für die noch 
ausstehenden Schritte des Erneuerungsverfahrens die Dauer der Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für 
diesen Wirkstoff auf 12 Monate festgesetzt werden.

(14) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 sollte daher entsprechend geändert werden.

(15) In Fällen, in denen die Kommission eine Verordnung erlässt, mit der die Genehmigung für einen im Anhang der 
vorliegenden Verordnung genannten Wirkstoff nicht erneuert wird, setzt sie das Datum des Auslaufens der 
Genehmigung auf das spätere der folgenden Daten fest: entweder auf das Datum des Inkrafttretens der Verordnung, 
mit der die Genehmigung für den Wirkstoff nicht erneuert wird, oder auf das Datum, das vor dem Erlass der 
vorliegenden Verordnung galt. In Fällen, in denen die Kommission eine Verordnung zur Erneuerung der 
Genehmigung für einen im Anhang der vorliegenden Verordnung genannten Wirkstoff erlässt, setzt sie den 
Geltungsbeginn entsprechend den gegebenen Umständen auf das frühestmögliche Datum fest.

(16) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 31. Oktober 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird wie folgt geändert:

1. In Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 4 zu Azoxystrobin wird das Datum ersetzt durch „31. Mai 
2027“;

2. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 5 zu Imazalil wird das Datum ersetzt durch „31. Mai 2027“;

3. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 8 zu Kresoxim-methyl wird das Datum ersetzt durch „31. Mai 
2027“;

4. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 9 zu Fluroxypyr wird das Datum ersetzt durch „15. Februar 
2027“;

5. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 10 zu Tefluthrin wird das Datum ersetzt durch „31. Mai 
2027“;

6. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 11 zu Oxyfluorfen wird das Datum ersetzt durch „31. Mai 
2027“;

7. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 16 zu Terbuthylazin wird das Datum ersetzt durch „31. Mai 
2027“;

8. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 18 zu 8-Hydroxychinolin wird das Datum ersetzt durch 
„31. Dezember 2025“;

9. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 37 zu Candida oleophila Stamm O wird das Datum ersetzt 
durch „31. Mai 2027“;

10. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 39 zu Paecilomyces fumosoroseus Stamm FE 9901 wird das 
Datum ersetzt durch „31. Mai 2027“;

11. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 62 zu Chlorantraniliprol wird das Datum ersetzt durch 
„31. Mai 2027“;

12. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 76 zu Metobromuron wird das Datum ersetzt durch „31. Mai 
2027“;

13. in Spalte 6 (Befristung der Genehmigung) des Eintrags 77 zu Aminopyralid wird das Datum ersetzt durch „31. Mai 
2027“.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/2794 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2024

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 in Bezug auf die Anerkennung 
bestimmter Kontrollstellen, die für die Durchführung von Kontrollen und die Ausstellung von 
Öko-/Bio-Zertifikaten in Drittländern für die Zwecke der Einfuhr ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse in die Union zuständig sind, gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) 2018/848 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die 
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (1), insbesondere auf Artikel 46 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 der Kommission (2) wurde angenommen, um ein 
Verzeichnis der Kontrollbehörden und Kontrollstellen bereitzustellen, die gemäß Artikel 46 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2018/848 als zuständig anerkannt wurden, für die Zwecke der Einfuhr ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse gemäß Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i derselben Verordnung in Drittländern Kontrollen 
durchzuführen und Öko-/Bio-Zertifikate auszustellen.

(2) In Artikel 46 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/848 sind die Kriterien festgelegt, die die Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen erfüllen müssen, um nach Artikel 46 Absatz 1 derselben Verordnung anerkannt zu werden. In der 
Delegierten Verordnung (EU) 2021/1698 der Kommission (3) sind die Verfahrensvorschriften festgelegt, die diese 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen einhalten müssen, wenn sie ihren Antrag auf Anerkennung stellen, der aus 
einem technischen Dossier besteht.

(3) Seit dem Erlass der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 sind bei der Kommission von etlichen 
Kontrollstellen Anträge auf Anerkennung eingegangen, die gemäß Artikel 46 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2018/848 gestellt wurden.

(4) Die Kommission hat die von „ACO CERTIFICATION LIMITED“, „CTR ULUSLARARASI BELGELENDIRME VE 
DENETIM LTD. ŞTİ.“, „DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ“, „Florida Certified 
Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“, „IMOCERT 
Latinoamérica Ltda.“, „INDOCERT“, „ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED“, „Organic Crop 
Improvement Association International Inc“, „Organic Food Development and Certification Center of China“, 
„Organización Internacional Agropecuaria S.A.“, „ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ“ und 
„SRS Certification GmbH“ übermittelten Anträge auf Anerkennung erhalten und im Einklang mit Artikel 1 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2021/1698 geprüft. Auf der Grundlage der Angaben in den technischen Dossiers ist 
die Kommission zu dem Ergebnis gelangt, dass es gerechtfertigt ist, diese Kontrollstellen auf unbestimmte Zeit für 
bestimmte Kategorien von Erzeugnissen in bestimmten Drittländern anzuerkennen.
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(1) ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.
(2) Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 der Kommission vom 19. August 2021 mit Vorschriften zur Bescheinigung für 

Unternehmer, Unternehmergruppen und Ausführer in Drittländern, die ökologische/biologische Erzeugnisse und Umstellungser
zeugnisse in die Union einführen und zur Erstellung des Verzeichnisses anerkannter Kontrollbehörden und Kontrollstellen gemäß der 
Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 297 vom 20.8.2021, S. 24. ELI: http://data.europa.eu/ 
eli/reg_impl/2021/1378/oj).

(3) Delegierte Verordnung (EU) 2021/1698 der Kommission vom 13. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates durch Verfahrensvorschriften für die Anerkennung von Kontrollbehörden und Kontrollstellen, 
die für die Durchführung von Kontrollen von als ökologisch/biologisch zertifizierten Unternehmern und Unternehmergruppen und 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen in Drittländern zuständig sind, und durch Vorschriften über deren Überwachung sowie über 
die Kontrollen und sonstigen Maßnahmen, die von diesen Kontrollbehörden und Kontrollstellen durchgeführt werden (ABl. L 336 
vom 23.9.2021, S. 7. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj).
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(5) Ferner hat die Kommission einen von „Ecocert SAS“ übermittelten Antrag auf Ausweitung der Anerkennung im 
Einklang mit Artikel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1698 erhalten und geprüft. Auf der Grundlage der 
Angaben in ihrem technischen Dossier ist die Kommission zu dem Ergebnis gelangt, dass es gerechtfertigt ist, den 
Geltungsbereich ihrer Anerkennung für die entsprechenden Erzeugniskategorien in den entsprechenden 
Drittländern auf unbestimmte Zeit zu verlängern.

(6) Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 sollte daher entsprechend geändert werden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für 
ökologische/biologische Produktion —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II der Verordnung (EU) 2021/1378 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 31. Oktober 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Anhang II Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 wird wie folgt geändert:

(1) Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für A CERT European Organization for Certification S.A. eingefügt:

„ACO CERTIFICATION LIMITED

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

AU-BIO-107 Australien - x - x° x x x

FJ-BIO-107 Fidschi x - - x - - -

MY-BIO-107 Malaysia x - - x - - -

PG-BIO-107 Papua-Neuguinea x - - x - - -

TH-BIO-107 Thailand x - - x - - -

TW-BIO-107 Taiwan - - - x - - x

VU-BIO-107 Vanuatu x - - x x - -

2. Ausnahmen: Erzeugnisse aus den mit „°“ gekennzeichneten Erzeugniskategorien, die durch eine Vereinbarung 
über den Handel mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen gemäß Artikel 47 der Verordnung 
(EU) 2018/848 oder infolge der Anerkennung des betreffenden Drittlandes als gleichwertig mit Auflistung 
in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 der Kommission (*) abgedeckt sind.

_____________
(*) Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 der Kommission vom 16. Dezember 202116. Dezember 

2021 zur Erstellung — gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des 
Rates — des Verzeichnisses der Drittländer und des Verzeichnisses der Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen, die gemäß Artikel 33 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
für die Zwecke der Einfuhr ökologischer/biologischer Erzeugnisse in die Union anerkannt sind 
(ABl. L 465 vom 29.12.2021, S. 8. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj).“

(2) Nach dem Eintrag für Control Union Certifications B.V. werden folgende Einträge eingefügt:

„CTR ULUSLARARASI BELGELENDIRME VE DENETIM LTD. ŞTİ.

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

TR-BIO-199 Türkei x - x x - - x
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DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

BA-BIO-181 Bosnien und Herzegowina x - - x - - x

BR-BIO-181 Brasilien x - - x - - x

BY-BIO-181 Belarus x - - x - - x

CN-BIO-181 China x - - x - - x

ID-BIO-181 Indonesien x - - x - - x

IN-BIO-181 Indien - - - x - - x

KE-BIO-181 Kenia x - - x - - x

KZ-BIO-181 Kasachstan x - - x - - x

LB-BIO-181 Libanon x - - x - - x

MG-BIO-181 Madagaskar x - - x - - x

MX-BIO-181 Mexiko x - - x - - x

MY-BIO-181 Malaysia x - - x - - x

NG-BIO-181 Nigeria x - - x - - x

PH-BIO-181 Philippinen x - - x - - x

PK-BIO-181 Pakistan x - - x - - x

RS-BIO-181 Serbien x - - x - - x

RU-BIO-181 Russland x - - x - - x

TR-BIO-181 Türkei x - - x - - x

TW-BIO-181 Taiwan x - - x - - x

TZ-BIO-181 Tansania x - - x - - x

UA-BIO-181 Ukraine x - - x - - x

UZ-BIO-181 Usbekistan x - - x - - x

VN-BIO-181 Vietnam x - - x - - x

ZA-BIO-181 Südafrika x - - x - - x“

(3) In dem Eintrag für Ecocert SAS werden die folgenden Zeilen in der Reihenfolge der Codenummern in die Tabelle in 
Nummer 1 eingefügt:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

„JP-BIO-154 Japan x° - - - - - -

PG-BIO-154 Papua-Neuguinea x - - x - - -

SB-BIO-154 Salomonen x - - x - - -

TO-BIO-154 Tonga x - - x - - -
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2. Ausnahmen: Erzeugnisse aus den mit „°“ gekennzeichneten Erzeugniskategorien, die durch eine Vereinbarung 
über den Handel mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen gemäß Artikel 47 der Verordnung 
(EU) 2018/848 oder infolge der Anerkennung des betreffenden Drittlandes als gleichwertig mit Auflistung in 
Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 abgedeckt sind.“

(4) Der Folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für ETKO EKOLOJİK TARIM KONTROL ORGANİZASYONU LİMİTED 
ȘİRKETİ eingefügt:

„Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services 
(QCS)

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

AE-BIO-144 Vereinigte Arabische Emirate x - - x - - -

BS-BIO-144 Bahamas x - - x - - -

CL-BIO-144 Chile x° - x x° - - -

CR-BIO-144 Costa Rica - - - x° - - -

DO-BIO-144 Dominikanische Republik x - - x - - -

EC-BIO-144 Ecuador x - x x - - -

HN-BIO-144 Honduras x - x x - - -

IN-BIO-144 Indien - - - x - - -

ID-BIO-144 Indonesien x - x x - - -

JM-BIO-144 Jamaika x - - x - - -

NI-BIO-144 Nicaragua - - x - - - -

PA-BIO-144 Panama x - x x - - -

PE-BIO-144 Peru x - - x - - -

TT-BIO-144 Trinidad und Tobago x - - x - - -

TR-BIO-144 Türkei x - - x - - -

US-BIO-144 Vereinigte Staaten - - x - - - -

VE-BIO-144 Venezuela x - x x - - -

ZA-BIO-144 Südafrika x - - x - - -

ZM-BIO-144 Sambia x - - x - - -

2. Ausnahmen: Erzeugnisse aus den mit „°“ gekennzeichneten Erzeugniskategorien, die durch eine Vereinbarung 
über den Handel mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen gemäß Artikel 47 der Verordnung 
(EU) 2018/848 oder infolge der Anerkennung des betreffenden Drittlandes als gleichwertig mit Auflistung in 
Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 abgedeckt sind.“

(5) Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für IBD Certificações Ltda. eingefügt:
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„IMOCERT Latinoamérica Ltda.

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

AR-BIO-123 Argentinien - - - - - x -

BO-BIO-123 Bolivien x - - x - - -

BR-BIO-123 Brasilien x x - x - - x

BZ-BIO-123 Belize x - - x - - -

CO-BIO-123 Kolumbien x - - x - - -

DO-BIO-123 Dominikanische Republik x - - x - - -

EC-BIO-123 Ecuador x - - x - - -

GT-BIO-123 Guatemala x - - x - - -

HN-BIO-123 Honduras x - - x - - -

MX-BIO-123 Mexiko x x - x - - x

NI-BIO-123 Nicaragua x x - x - - x

PA-BIO-123 Panama x - - x - - -

PE-BIO-123 Peru x x - x - - x

PY-BIO-123 Paraguay x x - x - - x

SV-BIO-123 El Salvador x - - x - - -

UY-BIO-123 Uruguay - x - - - x x

VE-BIO-123 Venezuela x - - x - - -“

(6) Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für IMO Control Private Limited eingefügt:

„INDOCERT

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

IN-BIO-148 Indien - - x x x - x

LK-BIO-148 Sri Lanka x - - - - - -“

(7) Der folgende Eintrag wird nach Metrocert S.C. eingefügt:

„ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

AE-BIO-152 Vereinigte Arabische Emirate x - - x x - x

BD-BIO-152 Bangladesch x - - x - - -

BJ-BIO-152 Benin x - - x - - -

DE ABl. L vom 4.11.2024 

6/10 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2794/oj



Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

EG-BIO-152 Ägypten x - - x - - -

ET-BIO-152 Äthiopien x - - x x - -

GH-BIO-152 Ghana x - - x - - -

ID-BIO-152 Indonesien x - - x x - x

JO-BIO-152 Jordanien x - - x - - -

KH-BIO-152 Kambodscha x - - x - - x

LK-BIO-152 Sri Lanka x - - x - - -

MM-BIO-152 Myanmar/Birma x - - x - - -

MY-BIO-152 Malaysia x - - x - - -

MZ-BIO-152 Mosambik x - - x x - -

NG-BIO-152 Nigeria x - - x - - -

NP-BIO-152 Nepal x - - x - - x

OM-BIO-152 Oman x - - x - - -

PH-BIO-152 Philippinen x - - x - - -

QA-BIO-152 Katar x - - x - - -

SA-BIO-152 Saudi-Arabien x - - x x - x

SG-BIO-152 Singapur x - - x - - -

TG-BIO-152 Togo x - - x - - -

TH-BIO-152 Thailand x - - x - - x

TZ-BIO-152 Tansania x - - x - - -

UG-BIO-152 Uganda x - - x x - -

VN-BIO-152 Vietnam x - - x - - x

WS-BIO-152 Samoa x - - x - - -“

(8) Die folgenden Einträge werden nach dem Eintrag für Organic Control System LLC Subotica eingefügt:

„Organic Crop Improvement Association International Inc

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

GT-BIO-120 Guatemala x x - x - - -

JP-BIO-120 Japan - x - x° - - -

MX-BIO-120 Mexico x x - x - - -

NI-BIO-120 Nicaragua x x - x - - -

PE-BIO-120 Peru x x - x - - -
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2. Ausnahmen: Erzeugnisse aus den mit „°“ gekennzeichneten Erzeugniskategorien, die durch eine Vereinbarung 
über den Handel mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen gemäß Artikel 47 der Verordnung 
(EU) 2018/848 oder infolge der Anerkennung des betreffenden Drittlandes als gleichwertig mit Auflistung in 
Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 abgedeckt sind.

Organic Food Development and Certification Center of China

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

CN-BIO-191 China x - - x - - -

RU-BIO-191 Russland x - - x - - -“

(9) In dem Eintrag für Organización Internacional Agropecuaria S.A. werden die folgenden Zeilen in der Reihenfolge der 
Codenummern in die Tabelle in Nummer 1 eingefügt:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

„AR-BIO-110 Argentinien - - x - x - -

BO-BIO-110 Bolivien - x - - x - -

BR-BIO-110 Brasilien - x x - x - -

CL-BIO-110 Chile - x° x - x - -

CO-BIO-110 Kolumbien - x x - x - -

EC-BIO-110 Ecuador - x x - x - -

MX-BIO-110 Mexico - x x - x - -

PA-BIO-110 Panama - x x - x - -

PE-BIO-110 Peru - x x - x - -

PY-BIO-110 Paraguay - x - x - -

RU-BIO-110 Russland - - - - x - -

UY-BIO-110 Uruguay - x x - x - -

2. Ausnahmen: Erzeugnisse aus den mit „°“ gekennzeichneten Erzeugniskategorien, die durch eine Vereinbarung 
über den Handel mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen gemäß Artikel 47 der Verordnung 
(EU) 2018/848 oder infolge der Anerkennung des betreffenden Drittlandes als gleichwertig mit Auflistung in 
Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 abgedeckt sind.“
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(10) Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für Organska Kontrola d.o.o. Sarajevo eingefügt:

„ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

AZ-BIO-166 Aserbaidschan x x - x x x x

BA-BIO-166 Bosnien und Herzegowina x x - x x x x

GE-BIO-166 Georgien x x - x x x x

IR-BIO-166 Iran x x - x x x x

KG-BIO-166 Kirgisistan x x - x x x x

KZ-BIO-166 Kasachstan x x - x x x x

MD-BIO-166 Moldau x x - x x x x

RS-BIO-166 Serbien x x - x x x x

RU-BIO-166 Russische Föderation x x - x x x x

TR-BIO-166 Türkei x x - x x x x

UA-BIO-166 Ukraine x x - x x x x

UZ-BIO-166 Usbekistan x x - x x x x“

(11) Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für Southern Cross Certified Australia Pty Ltd eingefügt:

„SRS Certification GmbH

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

BF-BIO-195 Burkina Faso x - - x x - x

BI-BIO-195 Burundi x - - x x - x

BJ-BIO-195 Benin x - - x x - x

CD-BIO-195 Demokratische Republik Kongo x - - x x - x

CF-BIO-195 Zentralafrikanische Republik x - - x x - x

CG-BIO-195 Kongo x - - x x - x

CI-BIO-195 Côte d’Ivoire x - - x x - x

CM-BIO-195 Kamerun x - - x x - x

CN-BIO-195 China x - - x x x x

ET-BIO-195 Äthiopien x - - x x - x

GA-BIO-195 Gabun x - - x x - x

GH-BIO-195 Ghana x - - x x - x
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Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

GQ-BIO-195 Äquatorialguinea x - - x x - x

HK-BIO-195 Hongkong x - - x x - x

ID-BIO-195 Indonesien x - - x x - x

IN-BIO-195 Indien - - - x x - x

KE-BIO-195 Kenia x - - x x - x

KH-BIO-195 Kambodscha x - - x x - x

LA-BIO-195 Laos x - - x x - x

LK-BIO-195 Sri Lanka x - - x x - x

MG-BIO-195 Madagaskar x - - x x - x

MM-BIO-195 Myanmar/Birma x - - x x - x

MY-BIO-195 Malaysia x - - x x - x

NA-BIO-195 Namibia x - - x x - x

NE-BIO-195 Niger x - - x x - x

NG-BIO-195 Nigeria x - - x x - x

PH-BIO-195 Philippinen x - - x x - x

PK-BIO-195 Pakistan x - - x x - x

RW-BIO-195 Ruanda x - - x x - x

SG-BIO-195 Singapur x - - x x - x

SN-BIO-195 Senegal x - - x x - x

TD-BIO-195 Tschad x - - x x - x

TG-BIO-195 Togo x - - x x - x

TH-BIO-195 Thailand x - - x x - x

TR-BIO-195 Türkei x - - x x x x

TW-BIO-195 Taiwan x - - x x - x

TZ-BIO-195 Tansania x - - x x - x

UG-BIO-195 Uganda x - - x x - x

VN-BIO-195 Vietnam x - - x x - x

ZA-BIO-195 Südafrika x - - x x x x“
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2024/2797 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2024

zur vorübergehenden Genehmigung der von der Französischen Republik getroffenen Maßnahme 
zur Kennzeichnung von Erzeugnissen, die ausschließlich Distickstoffmonoxid enthalten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (1), insbesondere auf 
Artikel 52,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 16. Januar 2024 teilte die Französische Republik (im Folgenden „Frankreich“) der Kommission gemäß Artikel 52 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 mit, dass sie berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass 
Distickstoffmonoxid auch bei Übereinstimmung mit den Anforderungen der genannten Verordnung aus Gründen 
der Einstufung und Kennzeichnung von Behältnissen, die diesen chemischen Stoff enthalten, eine ernsthafte Gefahr 
für die menschliche Gesundheit darstellt.

(2) Am 20. Dezember 2023 hat Frankreich eine nationale Maßnahme zur Kennzeichnung von Verpackungseinheiten 
von Erzeugnissen, die ausschließlich Distickstoffmonoxid enthalten, angenommen. (2) Diese Maßnahme (im 
Folgenden „Dekret“) wurde am 21. Dezember 2023 im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht und 
soll sieben Monate nach ihrer Veröffentlichung anwendbar werden.

(3) Gemäß dem Dekret muss der Hinweis „schädigt das Nervensystem bei wiederholter oder längerer Inhalation“ 
entsprechend dem Muster und den Eigenschaften im Anhang des Dekrets (3) auf der Verpackung von Erzeugnissen, 
die ausschließlich Distickstoffmonoxid enthalten, bzw. bei einzeln verkauften Erzeugnissen, die ausschließlich 
Distickstoffmonoxid enthalten, auf deren Behältnis angebracht werden. Der im Anhang des Dekrets festgelegte 
Hinweis und das dazugehörige Piktogramm entsprechen dem Gefahrenhinweis H372 und dem 
Gefahrenpiktogramm für die Einstufung als spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Kategorie 1 
(STOT RE 1) gemäß Anhang I Tabelle 3.9.5 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

(4) Für Distickstoffmonoxid gelten derzeit keine harmonisierten Einstufungs- und Kennzeichnungsanforderungen. 
Durch die Festlegung verbindlicher Kennzeichnungsanforderungen, mit denen die Erzeugnisse unabhängig von der 
gemäß den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 durchgeführten Selbsteinstufung in die Kategorie 
STOT RE 1 eingestuft werden, beinhaltet das Dekret zusätzliche Anforderungen, die über die Bestimmungen der 
genannten Verordnung hinausgehen. Aus diesen Gründen können die im Dekret und seinem Anhang I festgelegten 
Kennzeichnungsvorschriften das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die den geltenden Vorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen, auf dem französischen Markt behindern.

(5) Frankreich hat im Einklang mit Artikel 52 berechtigte Gründe zu der Annahme vorgelegt, dass Distickstoffmonoxid 
eine ernsthafte Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt (negative Auswirkungen auf das Nervensystem bei 
Inhalation). Die Zahl der der französischen Behörde für Arzneimittelsicherheit (Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé) gemeldeten Vergiftungsfälle hat sich in einem Jahr verdoppelt und ist von 254 
Fällen im Jahr 2020 auf 472 Fälle 2021 angestiegen. Die Zahl der schweren Fälle hat sich zwischen 2020 (82 Fälle) 
und 2021 (265 Fälle) verdreifacht. Darüber hinaus wurden französische Giftnotrufzentralen im Jahr 2021 in 303 
Fällen kontaktiert, während dies 2020 noch 134 Mal der Fall war. Die Vergiftungen waren hauptsächlich auf die 
missbräuchliche Verwendung von Distickstoffmonoxid als Freizeitdroge, im Allgemeinen durch junge Erwachsene 
und in einigen Fällen Jugendliche zurückzuführen. Als häufigste Folgen wurden neurologische Auswirkungen sowie 
Herz-Kreislauf-Probleme und Entwicklungsstörungen gemeldet. Frankreich teilte der Kommission am 16. Januar 
2024 zudem mit, dass der Stoff in zunehmend großen Mengen und größeren Packungen verkauft werde.
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(1) ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1.
(2) Décret No 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l’apposition d’une mention sur chaque unité de conditionnement des produits 

contenant uniquement du protoxyde d’azote.
(3) Der Anhang enthält die vollständigen Kennzeichnungselemente, d. h. den Gefahrenhinweis und das Piktogramm in einem roten 

Rahmen für die Kennzeichnung der Kategorie STOT RE 1.



(6) Am 25. April 2022 reichte Frankreich bei der Europäischen Chemikalienagentur (im Folgenden „Agentur“) einen 
Vorschlag für die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung von Distickstoffmonoxid ein. Am 16. März 2023
nahm der Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) der Agentur gemäß Artikel 37 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 eine Stellungnahme an, in der er eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung von 
Distickstoffmonoxid auf Unionsebene vorschlug (4) (im Folgenden „Stellungnahme des RAC“), und legte der 
Kommission diese Stellungnahme zusammen mit Bemerkungen am 15. Juni 2023 vor. In der Stellungnahme des 
RAC wird unter anderem vorgeschlagen, Distickstoffmonoxid als STOT RE 1 einzustufen und dabei das 
Nervensystem als betroffenes Organ zu nennen, jedoch keinen Expositionsweg anzugeben.

(7) Die Aufnahme der harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung von Distickstoffmonoxid als STOT RE 1 in 
Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 gemäß Artikel 37 Absatz 5 der genannten Verordnung würde die 
Verpflichtung nach sich ziehen, Distickstoffmonoxid im Einklang mit den Anforderungen der genannten 
Verordnung einzustufen und zu kennzeichnen. Die verpflichtende Kennzeichnung mit dem Gefahrenhinweis H372 
und dem entsprechenden Gefahrenpiktogramm gemäß Anhang I Tabelle 3.9.5 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
ist ebenfalls im Dekret vorgesehen. Liegt keine harmonisierte Einstufung vor, müssen Hersteller, Importeure und 
nachgeschaltete Anwender jedoch gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Stoffe und 
Gemische vor dem Inverkehrbringen gemäß Titel II der genannten Verordnung einstufen; zudem sind in Artikel 15 
der genannten Verordnung die Anforderungen an die Überprüfung und Anpassung der Einstufung unter 
Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher oder technischer Informationen festgelegt.

(8) Wenn Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender beschließen, Erzeugnisse, die Distickstoffmonoxid 
enthalten, im Einklang mit der Stellungnahme des RAC als STOT RE 1 einzustufen und zu kennzeichnen, so sollten 
sie nicht verpflichtet sein, zusätzlich dazu die im Dekret aufgeführten damit verbundenen Gefahrenhinweise 
aufzubringen.

(9) Das Dekret sieht vor, dass der Hinweis, der auf der Verpackung von Erzeugnissen angebracht werden muss, die 
ausschließlich Distickstoffmonoxid enthalten, kein Hindernis für das Inverkehrbringen von Erzeugnissen darstellt, 
die ausschließlich Distickstoffmonoxid enthalten und in einem anderen Mitgliedstaat oder in der Türkei hergestellt 
und vermarktet wurden oder die in einem dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Staat rechtmäßig 
hergestellt wurden, der ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet wie das im Dekret vorgesehene. Im Dekret 
sind jedoch keine Bedingungen für eine solche Gleichwertigkeit vorgesehen. Daher sollte das Dekret das 
Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die ausschließlich Distickstoffmonoxid enthalten und in einem anderen 
Mitgliedstaat oder in der Türkei hergestellt und vermarktet wurden oder in einem dem Europäischen 
Wirtschaftsraum angehörenden Staat rechtmäßig hergestellt wurden und die gemäß den Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 per Selbsteinstufung als STOT RE 1 eingestuft und gekennzeichnet sind, nicht 
behindern.

(10) Das Dekret sollte daher als vorläufige Maßnahme gemäß Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
genehmigt werden, die für einen Zeitraum von 36 Monaten oder bis zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem eine 
harmonisierte Einstufung von Distickstoffmonoxid als STOT RE 1 nach Annahme einer Verordnung der 
Kommission gemäß Artikel 37 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 anwendbar wird, je nachdem, 
welcher der frühere Zeitpunkt ist. Frankreich sollte jedoch das Inverkehrbringen von Distickstoffmonoxid, das 
gemäß den Anforderungen der Titel II und III der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als STOT RE 1 eingestuft und 
gekennzeichnet ist, in Frankreich akzeptieren und — sofern eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung 
durch eine Verordnung der Kommission gemäß Titel V der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 per Eintrag in 
Anhang VI Teil 3 festgelegt wird — eine Doppelung der entsprechenden Gefahrenkommunikationselemente im 
Einklang mit diesem Eintrag vermeiden.

(11) Der Anwendungsbereich des Beschlusses ist auf die Stoffe und Gemische beschränkt, die unter die Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 fallen.

(12) Da die Maßnahme Auswirkungen auf den Binnenmarkt für Distickstoffmonoxid haben dürfte, sollte sie so bald wie 
möglich nach ihrer Annahme, d. h. am Tag ihrer Veröffentlichung, in Kraft treten.
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(4) European Chemicals Agency, Committee for Risk Assessment, Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level 
of dinitrogen oxide, 16. März 2023, EG-Nummer: 233-032-0, CAS-Nummer: 10024-97-2, CLH-O-0000007281-79-01/F.



(13) Die in diesem Durchführungsbeschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des mit 
Artikel 133 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) eingesetzten 
Ausschusses —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Dekret Nr. 2023-1224 vorgesehene Maßnahme zur Kennzeichnung von Verpackungseinheiten von Erzeugnissen, 
die ausschließlich Distickstoffmonoxid enthalten (6), die der Kommission am 16. Januar 2024 von Frankreich mitgeteilt 
wurde, wird für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Beschlusses oder bis zu dem 
Zeitpunkt genehmigt, zu dem eine Delegierte Verordnung der Kommission zur harmonisierten Einstufung und 
Kennzeichnung von Distickstoffmonoxid gemäß Artikel 37 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als STOT RE 1 
anwendbar wird, je nachdem, welcher der frühere Zeitpunkt ist.

Frankreich gestattet in Frankreich das Inverkehrbringen von Distickstoffmonoxid, das gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 als STOT RE 1 eingestuft und gekennzeichnet ist.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Brüssel, den 31. Oktober 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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(5) Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(6) Décret No 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l’apposition d’une mention sur chaque unité de conditionnement des produits 
contenant uniquement du protoxyde d’azote.
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LEITLINIE (EU) 2024/2798 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 10. Oktober 2024

zur Änderung der Leitlinie (EU) 2021/831 über die zu meldenden statistischen Daten zu 
Finanzinstituten mit Ausnahme monetärer Finanzinstitute (EZB/2021/12) (EZB/2024/27) 

DER EZB-RAT —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 127 Absatz 2,

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf 
die Artikel 5.1, 12.1 und 14.3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Angesichts der Tatsache, dass gemäß der Verordnung (EU) 2024/1988 der Europäischen 
Zentralbank (EZB/2024/17) (1) Investmentfonds ab dem Referenzzeitraum Dezember 2025 neuen und geänderten 
statistischen Berichtspflichten unterliegen werden, ist es erforderlich, die einheitlichen Regeln für die Erhebung und 
Behandlung statistischer Daten zu Investmentfonds durch die nationalen Zentralbanken (NZBen) zu aktualisieren.

(2) Die Nutzung der gemäß der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) erhobenen statistischen Daten über die 
Aktiva und Passiva der einzelnen Investmentfonds durch das Eurosystem ist erforderlich, um eine effektive Analyse 
für Aufgaben der Geldpolitik, Finanzstabilität und makroprudenziellen Politik durchzuführen. In dieser Hinsicht hat 
der Sektor Investmentfonds im Euroraum in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, und die Daten der 
einzelnen Investmentfonds ermöglichen es dem Europäischen System der Zentralbanken (ESZB), eingehendere 
Analysen dieses Sektors vorzunehmen. Die NZBen sollten deshalb verpflichtet werden, die notwendigen 
statistischen Daten zu einzelnen Investmentfonds an die Europäische Zentralbank (EZB) zu melden.

(3) Derzeit sind die NZBen verpflichtet, auf nationaler Ebene verfügbare statistische Daten über die von bestimmten 
sonstigen Finanzinstituten (SFIs) (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) gehaltenen 
und begebenen Aktiva und Passiva an die EZB zu melden. Da die NZBen der EZB gemäß der Leitlinie EZB/2013/24 
der Europäischen Zentralbank (2) nach deren Änderung im Jahr 2021 (3) vergleichbare statistische Daten zu diesen 
Unternehmen melden, sollten die NZBen zur Minimierung ihres Meldeaufwands nicht mehr verpflichtet sein, 
statistische Daten über SFIs gemäß der Leitlinie (EU) 2021/831 der Europäischen Zentralbank (EZB/2021/12) (4) zu 
melden.

(4) Es wird nicht länger als notwendig erachtet, dass die EZB statistische Daten über zentrale Gegenparteien erhebt, um 
die Korrekturen bezüglich MFI-Krediten an zentrale Gegenparteien und Einlagen von zentralen Gegenparteien in 
den monetären Aggregaten und ihren Gegenposten zu bestätigen. Die bislang erhobenen Daten haben die seit 
Langem bestehenden Korrekturen in den Geldmengenaggregaten und ihren Gegenposten bestätigt; auch können der 
EZB bereits zur Verfügung stehende alternative Quellen genutzt werden, um die von zentralen Gegenparteien 
getätigten Geschäfte zu überwachen und zu bestimmen, ob diese Korrekturen möglicherweise neu bewertet werden. 
Es ist daher angemessen, die regelmäßige Meldung dieser statistischen Daten gemäß der Leitlinie (EU) 2021/831 
(ECB/2021/12) einzustellen.

(5) Die Leitlinie (EU) 2021/831 (EZB/2021/12) sollte daher entsprechend geändert werden —

Amtsblatt 
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L 

2024/2798 4.11.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/2798/oj 1/9

(1) Verordnung (EU) 2024/1988 der Europäischen Zentralbank vom 27. Juni 2024 zur Statistik über Investmentfonds und zur Aufhebung 
des Beschlusses (EU) 2015/32 (EZB/2014/62) (EZB/2024/17) (ABl. L, 2024/1988, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/ 
1988/oj).

(2) Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 25. Juli 2013 über die statistischen Berichtsanforderungen der Europäischen Zentralbank 
im Bereich der vierteljährlichen Finanzierungsrechnungen (EZB/2013/24) (ABl. L 2 vom 7.1.2014, S. 34).

(3) Leitlinie (EU) 2021/827 der Europäischen Zentralbank vom 29. April 2021 zur Änderung der Leitlinie EZB/2013/24 über die 
statistischen Berichtsanforderungen der Europäischen Zentralbank im Bereich der vierteljährlichen Finanzierungsrechnungen 
(EZB/2021/20) (ABl. L 184 vom 25.5.2021, S. 4).

(4) Leitlinie (EU) 2021/831 der Europäischen Zentralbank vom 26. März 2021 über die zu meldenden statistischen Daten zu 
Finanzinstituten mit Ausnahme monetärer Finanzinstitute (EZB/2021/12) (ABl. L 208 vom 11.6.2021, S. 59).

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj


HAT FOLGENDE LEITLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Änderung der Leitlinie (EU) 2021/831 (EZB/2021/12)

Die Leitlinie (EU) 2021/831 der Europäischen Zentralbank (EZB/2021/12) wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 Absatz 2 werden die Buchstaben e und f gestrichen.

2. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) Artikel 2 der Verordnung (EU) 2024/1988 der Europäischen Zentralbank (EZB/2024/17) (*);

_____________
(*) Verordnung (EU) 2024/1988 der Europäischen Zentralbank vom 27. Juni 202427. Juni 2024 zur Statistik 

über Investmentfonds und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2015/32 (EZB/2014/62) (EZB/2024/17) 
(ABl. L, 2024/1988, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj).“

3. Artikel 2 Absatz 2 wird gestrichen;

4. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

Zu meldende statistische Daten zu von Investmentfonds gehaltenen bzw. begebenen Aktiva und Passiva

(1) Die NZBen melden der EZB die folgenden aggregierten statistischen Daten zu von Investmentfonds 
gehaltenen bzw. begebenen Aktiva und Passiva:

a) Tabelle 1 in Anhang I der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17);

b) Tabelle 1 in Teil 1 von Anhang I dieser Leitlinie auf der Grundlage bestmöglicher Schätzungen, soweit Daten 
vorhanden sind;

c) Ausgabe und Rücknahme von Investmentfondsanteilen in Anhang I Tabelle 2 Nummer 9 der Verordnung 
(EU) 2024/1988 (EZB/2024/17).

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten statistischen Daten umfassen Folgendes:

a) ausstehende Beträge

b) Bereinigungen infolge Neubewertung aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen und

c) Bereinigungen infolge Neuklassifizierung.

(3) Die in Absatz 2 genannten statistischen Daten zu Bereinigungen infolge Neubewertung und Bereinigungen 
infolge Neuklassifizierung werden nach Maßgabe des Anhangs II gemeldet. Stehen nach einzelnen Wertpapieren 
aufgegliederte Daten zur Verfügung, können die NZBen vom Betrag der Bereinigungen infolge der Neubewertung 
von Wertpapieren aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen Näherungswerte ableiten.

Die NZBen stellen auf Verlangen der EZB Erläuterungen zu den gemäß Anhang II gemeldeten Bereinigungen infolge 
Neuklassifizierung zur Verfügung.

(4) Die nach Absatz 1 gemeldeten statistischen Daten werden für jede der folgenden Arten von Investmentfonds 
auf der Grundlage ihrer Anlagepolitik gemäß Anhang II Teil 5 Tabelle E der Verordnung (EU) 2024/1988 
(EZB/2024/17) gemeldet:

a) Aktienfonds,

b) Anleihefonds,

c) gemischte Fonds,

d) Immobilienfonds,

e) Hedgefonds,

f) Kreditfonds,

g) Rohstofffonds,

h) Infrastrukturfonds,

i) sonstige Fonds,
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j) börsengehandelte Fonds (ETFs) als ‚darunter‘-Position der ‚Fonds insgesamt‘,

k) Private-Equity-Fonds (einschließlich Risikokapitalfonds) als ‚darunter‘-Position der ‚Fonds insgesamt‘.

Die im ersten Unterabsatz in den Buchstaben a) bis i) aufgeführten Investmentfonds werden aufgegliedert in i) offene 
Fonds und geschlossene Fonds und ii) OGAW- (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) sowie 
Nicht-OGAW-Fonds gemäß Anhang II Teil 5 Tabelle E der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17).

(5) Die NZBen melden der EZB statistische Daten über Inhaberanteile. Sofern von Investmentfonds, MFIs und/ 
oder SFIs gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) gemeldete Daten über 
Inhaberanteile unvollständig sind oder noch nicht zur Verfügung stehen, melden die NZBen der EZB diese 
statistischen Daten auf der Grundlage bestmöglicher Schätzungen unter Bezugnahme auf die geografische und 
sektorale Aufgliederung in Anhang I Tabelle 1 der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) und Anhang I Teil 1 
Tabelle 1 dieser Leitlinie.

(6) Soweit die NZBen Investmentfonds Ausnahmen (auch Ausnahmeregelungen genannt) gemäß Artikel 10 
Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) gewähren, führen sie eine Hochrechnung auf 
einen Deckungsgrad von 100 % der nach Absatz 1 dieses Artikels zu meldenden statistischen Daten durch.

Bei der Durchführung einer Hochrechnung nach dem ersten Unterabsatz können die NZBen das Verfahren zur 
Hochrechnung auf einen Deckungsgrad von 100 % der Berichtsanforderungen auf Grundlage der gemäß Artikel 10 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) erhobenen Daten wählen, wobei beide der folgenden 
Voraussetzungen zu erfüllen sind:

a) Für fehlende statistische Daten über Aufgliederungen werden Schätzungen erstellt. Diesen Schätzungen werden 
Verhältniszahlen zugrunde gelegt, die auf dem entsprechenden in Absatz 2 dieses Artikels genannten 
Investmentfonds-Teilsektor basieren.

b) Keiner der in Absatz 2 dieses Artikels genannten Investmentfonds-Teilsektoren ist auszuschließen.

(7) Soweit die NZBen Investmentfonds Ausnahmen gemäß Artikel 10 Absätze 5, 6, 7 oder 10 der Verordnung 
(EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) gewähren, führen sie eine Hochrechnung auf einen Deckungsgrad von 100 % der 
nach Absatz 1 dieses Artikels zu meldenden statistischen Daten durch.

(8) Die NZBen können jederzeit Revisionen der nach Absatz 1 gemeldeten statistischen Daten vornehmen, außer 
während des monatlichen Produktionszeitraums (des Zeitraums von der in Artikel 4 genannten Frist bis zu dem 
Datum, zu dem die EZB den Dateneingang für diesen Produktionszeitraum einstellt), in dem die NZBen lediglich 
Revisionen der aktuellen und der vorangegangenen monatlichen statistischen Daten vornehmen dürfen.

Für die Zwecke des ersten Unterabsatzes können die NZBen Revisionen der statistischen Daten zu vorangegangenen 
Referenzzeiträumen jederzeit vornehmen, sofern dadurch die Qualität der Daten erheblich verbessert wird.

Für die Zwecke dieses Absatzes stellen die NZBen der EZB in den beiden folgenden Fällen Erläuterungen zur 
Verfügung:

a) Revisionen, welche die Qualität der der EZB gemeldeten statistischen Daten erheblich verbessern.

b) Revisionen der statistischen Daten, die der EZB außerhalb der im ersten Unterabsatz genannten Produktions
zeiträume gemeldet wurden.“

5. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Übermittlungsfristen

Die NZBen melden der EZB die in Artikel 3 dieser Leitlinie genannten statistischen Daten gemäß Artikel 8 Absatz 2 
Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) bis Geschäftsschluss des 28. Arbeitstags nach Ablauf 
des Monats, auf den sie sich beziehen.“

6. Artikel 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Buchstabe a letzter Satz erhält folgende Fassung:

„Die NZBen leiten aggregierte, nach einzelnen Wertpapieren aufgegliederte Informationen zu Wertpapieren 
ohne öffentlich zugängliche Kennungen gemäß Anhang I Tabelle 3 Nummer 6 der Verordnung 
(EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) ab.“
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b) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„Die NZBen aggregieren die statistischen Daten über Wertpapiere, die gemäß Buchstabe a abgeleitet werden, für: 
i) Schuldverschreibungen, aufgegliedert nach Fälligkeit, Währung und Geschäftspartner; ii) von Investmentfonds 
gehaltene Aktien- und Investmentfondsanteile, aufgegliedert nach Instrument und Geschäftspartner; und iii) 
Gesamtbetrag der begebenen Investmentfondsanteile.“

c) In Absatz 1 wird der Unterabsatz nach Buchstabe d gestrichen.

d) Absatz 2 wird gestrichen.

e) In Absatz 3 wird die Bezugnahme auf „Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 1073/2013 (EZB/2013/38)“ durch die 
Bezugnahme auf „Artikel 9 der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17)“ ersetzt.

7. Folgender Abschnitt 2a wird eingefügt:

„ABSCHNITT 2a

STATISTIKEN ÜBER EINZELNE INVESTMENTFONDS

Artikel 5a

Bestimmung der Investmentfonds, für die einzelne statistische Daten zu melden sind

(1) Die NZBen melden der EZB die in Artikel 5b genannten statistischen Daten für ausgewählte, in ihren 
jeweiligen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets gebietsansässige Investmentfonds. Das Panel der in der 
Meldung abgedeckten Investmentfonds umfasst mindestens die größten Investmentfonds in jeder OGAW- und 
Nicht-OGAW-Kategorie gemäß Artikel 3 Absatz 4, auf die mindestens 60 % des Gesamtbetrags der Investmentfond
santeile entfallen, die in jeder OGAW- und Nicht-OGAW-Kategorie in jedem Mitgliedstaat begeben wurden. 
Investmentfonds, denen gemäß Artikel 10 Absätze 1, 2, 5 und 6 der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) 
Ausnahmen gewährt werden, sind aus dem Gesamtbetrag der begebenen Investmentfondsanteile herauszunehmen 
und aus dem Panel auszuschließen.

(2) Ungeachtet des prozentualen Schwellenwerts gemäß Absatz 1 können die NZBen bei Investmentfonds mit 
einem Gesamtbetrag an begebenen Investmentfondsanteilen von weniger als 50 Mio. EUR von einer Meldung an die 
EZB absehen.

(3) Die NZBen überprüfen die Zusammensetzung des Panels mindestens alle zwei Jahre.

(4) In das Panel aufgenommene Investmentfonds werden nur dann aus diesem ausgeschlossen, wenn sie aufgrund 
von Schließung, Verschmelzung oder Neuklassifizierung in einen anderen Sektor aus dem tatsächlichen Kreis der 
Investmentfonds ausscheiden, für die eine Meldung erforderlich ist.

Artikel 5b

Zu meldende statistische Daten zur Statistik über einzelne Investmentfonds

(1) Die NZBen melden der EZB die gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung 
(EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) erhobenen statistischen Daten zu den zum Monatsende ausstehenden Beträgen an 
Aktiva und Passiva sowie zur Ausgabe und Rücknahme von Investmentfondsanteilen der in Artikel 5a dieser 
Leitlinie genannten Investmentfonds gemäß Anhang I Teil 1 Tabelle 2 dieser Leitlinie.

(2) Nehmen die NZBen Revisionen der aggregierten statistischen Daten gemäß Artikel 3 Absatz 8 vor, so haben 
sie gegebenenfalls auch eine Revision der statistischen Daten zur Statistik über einzelne Investmentfonds 
vorzunehmen. Die NZBen übermitteln der EZB diese Revisionen innerhalb eines Monats nach der Übermittlung der 
Revisionen der aggregierten statistischen Daten gemäß Artikel 3 Absatz 8.

Artikel 5c

Übermittlungsfristen

(1) Die NZBen melden der EZB die statistischen Daten gemäß Artikel 5b Absatz 1 bis zu den folgenden Terminen:

a) für Referenzzeiträume im Jahr 2026 bis Geschäftsschluss des 50. Arbeitstags nach Ablauf des 
Referenzzeitraums, auf den sich die statistischen Daten beziehen;

b) für Referenzzeiträume in den Jahren 2027 und 2028 bis Geschäftsschluss des 35. Arbeitstags nach Ablauf des 
Referenzzeitraums, auf den sich die statistischen Daten beziehen;

c) für Referenzzeiträume ab dem Jahr 2029 bis Geschäftsschluss des 28. Arbeitstags nach Ablauf des 
Referenzzeitraums, auf den sich die statistischen Daten beziehen.
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(2) Wurden Investmentfonds Ausnahmen nach Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/1988 
(EZB/2024/17) gewährt, melden die NZBen der EZB die statistischen Daten gemäß Artikel 5b Absatz 1 bis zu den 
folgenden Terminen:

a) für Referenzzeiträume im Jahr 2026 bis Geschäftsschluss des 50. Arbeitstags nach Ablauf des letzten 
Referenzzeitraums, für den die statistischen Daten zur Verfügung stehen;

b) für Referenzzeiträume in den Jahren 2027 und 2028 bis Geschäftsschluss des 35. Arbeitstags nach Ablauf des 
letzten Referenzzeitraums, für den die statistischen Daten zur Verfügung stehen;

c) für Referenzzeiträume ab dem Jahr 2029 bis Geschäftsschluss des 28. Arbeitstags nach Ablauf des letzten 
Referenzzeitraums, für den die statistischen Daten zur Verfügung stehen“;

8. Die Abschnitte 6 und 7 werden gestrichen.

9. Artikel 19 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 2533/98, der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17), der 
Verordnung (EU) Nr. 1075/2013 (EZB/2013/40), der Verordnung (EU) Nr. 1374/2014 (EZB/2014/50) und der 
Verordnung (EU) 2018/231 (EZB/2018/2) überwachen und überprüfen die NZBen die Qualität und Zuverlässigkeit 
der gemäß dieser Leitlinie an die EZB gemeldeten statistischen Daten.“

10. Artikel 23 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die erstmalige Meldung der gemäß dieser Leitlinie zu übermittelnden monatlichen statistischen Daten erfolgt 
mit den statistischen Daten für Dezember 2021. Die erstmalige Meldung der gemäß dieser Leitlinie zu 
übermittelnden monatlichen statistischen Daten gemäß Abschnitt 2a erfolgt hingegen mit den statistischen Daten 
für Juni 2026.“

11. Die Anhänge der Leitlinie (EU) 2021/831 (EZB/2021/12) werden nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden 
Leitlinie geändert.

Artikel 2

Wirksamwerden

(1) Diese Leitlinie wird am Tag ihrer Bekanntgabe an die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung 
der Euro ist, wirksam.

(2) Die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und die EZB erfüllen diese Leitlinie 
ab dem 1. Dezember 2025. Die nationalen Zentralbanken erfüllen jedoch Artikel 1 Nummer 8 dieser Leitlinie ab dem Tag 
des Wirksamwerdens dieser Leitlinie.

Artikel 3

Adressaten

Diese Leitlinie ist an alle Zentralbanken des Eurosystems gerichtet.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 10. Oktober 2024.

Für den EZB-Rat
Die Präsidentin der EZB
Christine LAGARDE
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ANHANG 

Die Anhänge I und II der Leitlinie (EU) 2021/831 (EZB/2021/12) werden wie folgt geändert:

1. Anhang I wird wie folgt geändert:

a) In Teil 1 erhält Tabelle 1 folgende Fassung:

„Tabelle 1

Monatlich zu meldende statistische Daten: ausstehende Beträge, Bereinigungen infolge Neuklassifizierung und 
Bereinigungen infolge Neubewertung

D. Gesamt“;

AKTIVA

2 Schuldverschreibungen

darunter: aufgelaufene Zinsen

7 Sonstige Aktiva

darunter: aufgelaufene Zinsen auf Einlagen und Kreditforderungen

PASSIVA

11 Sonstige Passiva

darunter: aufgelaufene Zinsen auf entgegengenommene Kredite und 
Einlagen
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b) In Teil 1 erhält Tabelle 2 folgende Fassung:

„Tabelle 2

Monatlich zu meldende statistische Daten: Statistik zu einzelnen Investmentfonds, ausstehende Beträge, soweit nicht anders angegeben

A. Inland / B. Euro-Währungsgebiet außer Inland C. Übrige Welt D. Gesamt

Summe

MFIs Nicht-MFIs

AKTIVA

1 Einlagen und Kreditforderungen

2 Schuldverschreibungen

3 Anteilsrechte

4 Investmentfondsanteile

5 Finanzderivate

6 Nichtfinanzielle Vermögenswerte

7 Sonstige Aktiva

PASSIVA

8 Entgegengenommene Kredite und Einlagen

9 Investmentfondsanteile

Ausgabe von Investmentfondsanteilen(1)

Rücknahme von Investmentfondsanteilen(1)

10 Finanzderivate

11 Sonstige Passiva

(1) Transaktionen“;
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c) Die Teile 4 und 5 werden gestrichen.

2. Anhang II wird wie folgt geändert:

a) In Teil 1 Absätze 1 und 4 wird die Bezugnahme auf „Verordnung (EU) Nr. 1073/2013 (EZB/2013/38)“ durch die 
Bezugnahme auf „Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17)“ ersetzt.

b) In Teil 2 Abschnitt 1.1 erhält der letzte Satz von Nummer 3 folgende Fassung:

„In diesem Fall kann die EZB im Benehmen mit der betreffenden NZB nachträgliche Bereinigungen vornehmen.“

c) In Teil 2 Abschnitt 1.1 erhält der zweite Satz von Absatz 4 folgende Fassung:

„Dieser Schwellenwert dient den NZBen als Hilfestellung bei der Entscheidung, ob Bereinigungen erforderlich 
sind.“

d) In Teil 2 Abschnitt 1.1 erhält der erste Satz von Nummer 5 folgende Fassung:

„Innerhalb der Grenzen von Artikel 3 Absatz 8, Artikel 5b Absatz 2, Artikel 6 Absatz 6, Artikel 9 Absatz 5, 
Artikel 12 Absatz 5 und Artikel 15 Absatz 5 dieser Leitlinie müssen die NZBen Meldefehler in den Daten der 
ausstehenden Beträge unverzüglich nach Aufdeckung der Fehler korrigieren.“

e) In Teil 2 Abschnitt 2.2 Nummer 18 wird die Bezugnahme auf „Verordnung (EU) Nr. 1073/2013 (EZB/2013/38)“ 
durch die Bezugnahme auf „Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17)“ ersetzt.

f) In Anhang II Teil 2 Abschnitt 2.2 erhält die Nummer 19 folgende Fassung:

„Daraus folgt, dass zur Erfüllung der Anforderungen von Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und 
Altersvorsorgeeinrichtungen in Bezug auf ‚Bereinigungen infolge Neubewertung aufgrund von Preis- und 
Wechselkursänderungen‘ gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 9 Absatz 2 dieser Leitlinie die 
NZBen die entsprechenden Bereinigungen von statistischen Daten, die vom Kreis der Berichtspflichtigen nach 
einzelnen Wertpapieren bzw. auf Einzelpositionsbasis gemeldet werden, oder von statistischen Daten, die zu 
Transaktionen direkt gemeldet werden, möglicherweise ableiten müssen. Die NZBen müssen möglicherweise 
außerdem die Bereinigungen im Hinblick auf einige der Aufgliederungen schätzen, die nicht vom Kreis der 
Berichtspflichtigen gemeldet wurden, da sie nicht als ‚Mindestanforderungen‘ gelten, d. h. gemäß Anhang I 
Tabelle 2 der Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) und gemäß Anhang I Teil 3 Tabellen 3a und 3b der 
Verordnung (EU) Nr. 1374/2014 (EZB/2014/50).“

g) In Anhang II Teil 2 Abschnitt 2.2 Nummer 20 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:

„(20) Für die Ableitung der in Artikel 3 Absatz 3, Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 9 Absatz 3 dieser Leitlinie 
genannten Bereinigungen infolge Neubewertung bei Wertpapieren, für die Daten nach einzelnen Wertpapieren 
erhoben werden, gibt es die folgenden zwei Optionen:“

h) In Anhang II Teil 2 Abschnitt 2.2 Nummer 20 erhält der erste Gedankenstrich von Option 1 folgende Fassung:

„— Die Investmentfonds melden die gemäß Anhang I Tabelle 3 Nummern 1, 2 und 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1988 (EZB/2024/17) erforderlichen statistischen Daten nach einzelnen Wertpapieren.“

i) In Anhang II Teil 2 Abschnitt 2.2 Nummer 20 erhält der zweite Unterabsatz von Option 1 folgende Fassung:

„Diese Informationen ermöglichen den NZBen, genaue Informationen über die an die EZB zu übermittelnden 
‚Bereinigungen infolge Neubewertung aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen‘ zu erhalten. Eine 
Anleitung zur Ableitung von Näherungswerten gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 9 
Absatz 3 dieser Leitlinie ist im ‚Manual on investment funds statistics‘ (Handbuch zur Investmentfondsstatistik) 
verfügbar, das auf der Website der EZB veröffentlicht ist.“
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j) In Anhang II Teil 2 Abschnitt 2.2 Nummer 20 erhält der erste Gedankenstrich von Option 2 folgende Fassung:

„— Die Investmentfonds melden die betreffenden Daten gemäß Anhang I Tabelle 3 Absätze 1 und 3 der 
Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17).“

k) In Anhang II Teil 2 Abschnitt 2.2 Fußnote 4 in Nummer 22 wird die Bezugnahme auf „Verordnung (EU) 
Nr. 1073/2013 (EZB/2013/38)“ durch die Bezugnahme auf „Verordnung (EU) 2024/1988 (EZB/2024/17)“ ersetzt.

3. Im Glossar werden die Begriffsbestimmungen von „Anleihefonds“, „Geschlossene Investmentfonds“, „Aktienfonds“, 
„Börsengehandelte Indexfonds (ETFs)“, „Finanzielle Kapitalgesellschaften, die Kredite gewähren“, „Finanzierungsleasing
geschäfte“, „Dachfonds“, „Hedgefonds“, „Gemischte Fonds“, „Offene Investmentfonds“, „Sonstige Fonds“, 
„Private-Equity-Fonds“, „Immobilienfonds“, „Wertpapierhändler“, „Spezielle finanzielle Kapitalgesellschaften 
(Untergliederung von Teilsektor S.125)“ und „Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)“ 
gestrichen.
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VERORDNUNG (EU) 2024/2799 DER KOMMISSION 

vom 25. Oktober 2024

zur Schließung der Fischerei auf Sardelle im Gebiet 8 für Schiffe unter der Flagge Spaniens 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer Kontrollregelung 
der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) 
Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, 
(EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) 
Nr. 1966/2006 (1), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EU) 2024/257 des Rates (2) sind die Quoten für 2024 festgesetzt worden.

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben die Fänge aus dem Sardellenbestand im Gebiet 8 durch 
Schiffe, die die Flagge Spaniens führen oder in Spanien registriert sind, die für 2024 zugeteilte Quote erreicht.

(3) Daher sollte die Befischung dieses Bestands verboten werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ausschöpfung der Quote

Die Spanien für das Jahr 2024 zugeteilte Fangquote für den im Anhang genannten Sardellenbestand im Gebiet 8 gilt ab dem 
im Anhang festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft.

Artikel 2

Verbote

(1) Die Befischung des in Artikel 1 genannten Bestands durch Schiffe, die die Flagge Spaniens führen oder in Spanien 
registriert sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. Nach diesem Zeitpunkt verboten sind 
insbesondere das Aufspüren von Fisch, das Ausbringen, Aufstellen, Schleppen sowie das Einholen von Fanggerät mit dem 
Ziel, diesen Bestand zu befischen.

(2) Weiterhin zugelassen für Fänge, die vor diesem Zeitpunkt getätigt wurden, sind das Umladen, das Anbordbehalten, 
das Verarbeiten an Bord, der Transfer, das Umsetzen in Käfige, das Mästen sowie das Anlanden von Fisch bzw. Fischereier
zeugnissen dieses Bestands aus Fängen der genannten Schiffe.

(3) Unbeabsichtigte Fänge von Arten aus diesem Bestand durch diese Schiffe werden gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) an Bord der Fischereifahrzeuge gebracht und behalten, 
aufgezeichnet, angelandet und auf die Quoten angerechnet.

Amtsblatt 
der Europäischen Union 
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Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 25. Oktober 2024

Für die Kommission
im Namen der Präsidentin,

Maroš ŠEFČOVIČ
Exekutiv-Vizepräsident

DE ABl. L vom 4.11.2024 

2/3 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2799/oj



ANHANG 

Nr. 16/TQ257

Mitgliedstaat Spanien

Bestand ANE/08.

Art Sardelle (Engraulis encrasicolus)

Gebiet 8

Datum der Schließung 6. August 2024

ABl. L vom 4.11.2024 DE 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2799/oj 3/3



VERORDNUNG (EU) 2024/2800 DER KOMMISSION 

vom 25. Oktober 2024

über eine Schließung der Fischerei auf Seezunge in den Gebieten 8a und 8b für Schiffe unter der 
Flagge Belgiens 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer Kontrollregelung 
der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) 
Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, 
(EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) 
Nr. 1966/2006 (1), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EU) 2024/257 des Rates (2) sind die Quoten für 2024 festgesetzt worden.

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben die Fänge aus dem Bestand an Seezunge in den Gebieten 8a 
und 8b durch Schiffe, die die Flagge Belgiens führen oder in Belgien registriert sind, die für 2024 zugeteilte Quote 
erreicht.

(3) Daher sollte die Befischung dieses Bestands verboten werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ausschöpfung der Quote

Die Belgien für das Jahr 2024 zugeteilte Fangquote für den im Anhang genannten Bestand an Seezunge in den Gebieten 8a 
und 8b gilt ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft.

Artikel 2

Verbote

(1) Die Befischung des in Artikel 1 genannten Bestands durch Schiffe, die die Flagge Belgiens führen oder in Belgien 
registriert sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. Nach diesem Zeitpunkt verboten sind 
insbesondere das Aufspüren von Fisch, das Ausbringen, Aufstellen, Schleppen sowie das Einholen von Fanggerät mit dem 
Ziel, diesen Bestand zu befischen.

(2) Weiterhin zugelassen sind das Umladen, das Anbordbehalten, das Verarbeiten an Bord, der Transfer, das Umsetzen in 
Käfige, das Mästen sowie das Anlanden von Fisch bzw. Fischereierzeugnissen dieses Bestands aus Fängen der genannten 
Schiffe, die vor diesem Zeitpunkt getätigt wurden.

Amtsblatt 
der Europäischen Union 

DE 
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2024/2800 4.11.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2800/oj 1/3

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
(2) Verordnung (EU) 2024/257 des Rates vom 10. Januar 2024 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für 2024, 2025 und 2026 für 

bestimmte Fischbestände in Unionsgewässern sowie für Fischereifahrzeuge der Union in bestimmten Nicht-Unionsgewässern und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2023/194 (ABl. L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj


(3) Unbeabsichtigte Fänge von Arten aus diesem Bestand durch diese Schiffe werden gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) an Bord der Fischereifahrzeuge gebracht und behalten, 
aufgezeichnet, angelandet und auf die Quoten angerechnet.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 25. Oktober 2024

Für die Kommission
im Namen der Präsidentin,

Maroš ŠEFČOVIČ
Exekutiv-Vizepräsident

DE ABl. L vom 4.11.2024 

2/3 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2800/oj

(3) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame 
Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 
vom 28.12.2013, S. 22).



ANHANG 

Nr. 13/TQ257

Mitgliedstaat Belgien

Bestand SOL/8AB.

Art Seezunge (Solea solea)

Gebiet 8a und 8b

Datum der Schließung 1. Oktober 2024

ABl. L vom 4.11.2024 DE 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2800/oj 3/3



VERORDNUNG (EU) 2024/2801 DER KOMMISSION 

vom 25. Oktober 2024

über eine Schließung der Fischerei auf Grundfischarten im ICES-Gebiet VIII für Schiffe mit einer 
Länge über alles von 15 m oder mehr unter der Flagge Belgiens 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer Kontrollregelung 
der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) 
Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, 
(EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) 
Nr. 1966/2006 (1), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1415/2004 des Rates (2) ist der höchstzulässige jährliche Fischereiaufwand festgesetzt 
worden.

(2) Nach den der Kommission übermittelten Informationen gilt der höchstzulässige jährliche Fischereiaufwand für 
Grundfischarten im ICES-Gebiet VIII für Schiffe mit einer Länge über alles von 15 m oder mehr, die die Flagge 
Belgiens führen, für das Jahr 2024 als erreicht.

(3) Daher sollten bestimmte Fischereitätigkeiten auf diese Bestandsgruppe verboten werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Fischereiaufwand

Der Belgien für das Jahr 2024 zugeteilte höchstzulässige Fischereiaufwand für die im Anhang genannte Bestandsgruppe von 
Grundfischarten im ICES-Gebiet VIII gilt ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft.

Artikel 2

Verbote

Die Befischung der in Artikel 1 genannten Bestandsgruppe durch Schiffe mit einer Länge über alles von 15 m oder mehr, 
die die Flagge Belgiens führen oder in Belgien registriert sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. 
Insbesondere verboten sind das Aufbewahren an Bord, das Umsetzen, das Umladen und das Anlanden von Fängen aus 
diesem Bestand, die von den genannten Schiffen nach diesem Zeitpunkt getätigt werden.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Amtsblatt 
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L 

2024/2801 4.11.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2801/oj 1/3

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
(2) Verordnung (EG) Nr. 1415/2004 des Rates vom 19. Juli 2004 zur Festsetzung des höchstzulässigen jährlichen Fischereiaufwands für 

bestimmte Fanggebiete und Fischereien (ABl. L 258 vom 5.8.2004, S. 1).



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 25. Oktober 2024

Für die Kommission
im Namen der Präsidentin,

Maroš ŠEFČOVIČ
Exekutiv-Vizepräsident

DE ABl. L vom 4.11.2024 

2/3 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2801/oj



ANHANG 

Nr. 14/TQ1415

Mitgliedstaat Belgien

Bestand WWDM

Art Grundfischarten

Gebiet ICES-Gebiet VIII

Betroffene schiffe Schiffe mit einer Länge über alles von 15 m oder mehr

Datum der Schließung 1. Oktober 2024

ABl. L vom 4.11.2024 DE 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2801/oj 3/3



VERORDNUNG (EU) 2024/2802 DER KOMMISSION 

vom 25. Oktober 2024

über eine Schließung der Fischerei auf Seehecht in den Gebieten 8a, 8b, 8d und 8e für Schiffe unter 
der Flagge Belgiens 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer Kontrollregelung 
der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) 
Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, 
(EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) 
Nr. 1966/2006 (1), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EU) 2024/257 des Rates (2) sind die Quoten für 2024 festgesetzt worden.

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben die Fänge aus dem Bestand an Seehecht in den Gebieten 8a, 
8b, 8d und 8e durch Schiffe, die die Flagge Belgiens führen oder in Belgien registriert sind, die für 2024 zugeteilte 
Quote erreicht.

(3) Daher sollte die Befischung dieses Bestands verboten werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ausschöpfung der Quote

Die Belgien für das Jahr 2024 zugeteilte Fangquote für den im Anhang genannten Bestand an Seehecht in den Gebieten 8a, 
8b, 8d und 8e gilt ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft.

Artikel 2

Verbote

(1) Die Befischung des in Artikel 1 genannten Bestands durch Schiffe, die die Flagge Belgiens führen oder in Belgien 
registriert sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. Nach diesem Zeitpunkt verboten sind 
insbesondere das Aufspüren von Fisch, das Ausbringen, Aufstellen, Schleppen sowie das Einholen von Fanggerät mit dem 
Ziel, diesen Bestand zu befischen.

(2) Weiterhin zugelassen für Fänge, die vor diesem Zeitpunkt getätigt wurden, sind das Umladen, das Anbordbehalten, 
das Verarbeiten an Bord, der Transfer, das Umsetzen in Käfige, das Mästen sowie das Anlanden von Fisch bzw. Fischereier
zeugnissen dieses Bestands aus Fängen der genannten Schiffe.

(3) Unbeabsichtigte Fänge von Arten aus diesem Bestand durch diese Schiffe werden gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) an Bord der Fischereifahrzeuge gebracht und behalten, 
aufgezeichnet, angelandet und auf die Quoten angerechnet.

Amtsblatt 
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L 

2024/2802 4.11.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2802/oj 1/3

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
(2) Verordnung (EU) 2024/257 des Rates vom 10. Januar 2024 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für 2024, 2025 und 2026 für 

bestimmte Fischbestände in Unionsgewässern sowie für Fischereifahrzeuge der Union in bestimmten Nicht-Unionsgewässern und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2023/194 (ABl. L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(3) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame 
Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 
vom 28.12.2013, S. 22).
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Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 25. Oktober 2024

Für die Kommission
im Namen der Präsidentin,

Maroš ŠEFČOVIČ
Exekutiv-Vizepräsident

DE ABl. L vom 4.11.2024 

2/3 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2802/oj



ANHANG 

Nr. 12/TQ257

Mitgliedstaat Belgien

Bestand HKE/8ABDE (einschließlich HKE/*57-14)

Art Seehecht (Merluccius merluccius)

Gebiet 8a, 8b, 8d und 8e

Datum der Schließung 1. Oktober 2024

ABl. L vom 4.11.2024 DE 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2802/oj 3/3



VERORDNUNG (EU) 2024/2805 DER KOMMISSION 

vom 25. Oktober 2024

über eine Schließung der Fischerei auf Großaugenthun im Atlantik für Schiffe unter der Flagge 
Portugals 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer Kontrollregelung 
der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) 
Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, 
(EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) 
Nr. 1966/2006 (1), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EU) 2024/257 (2) des Rates sind die Quoten für 2024 festgesetzt worden.

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben die Fänge aus dem Bestand an Großaugenthun im Atlantik 
durch Schiffe, die die Flagge Portugals führen oder in Portugal registriert sind, die für 2024 zugeteilte Quote erreicht.

(3) Daher sollte die Befischung dieses Bestands verboten werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ausschöpfung der Quote

Die Portugal für das Jahr 2024 zugeteilte Fangquote für den im Anhang genannten Bestand an Großaugenthun im Atlantik 
gilt ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft.

Artikel 2

Verbote

Die Befischung des in Artikel 1 genannten Bestands durch Schiffe, die die Flagge Portugals führen oder in Portugal 
registriert sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. Insbesondere verboten sind das Aufbewahren an 
Bord, das Umsetzen, das Umladen und das Anlanden von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen 
nach diesem Zeitpunkt getätigt werden.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Amtsblatt 
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L 

2024/2805 4.11.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2805/oj 1/3

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
(2) Verordnung (EU) 2024/257 des Rates vom 10. Januar 2024 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für 2024, 2025 und 2026 für 

bestimmte Fischbestände in Unionsgewässern sowie für Fischereifahrzeuge der Union in bestimmten Nicht-Unionsgewässern und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2023/194 (ABl. L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj


Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 25. Oktober 2024

Für die Kommission
im Namen der Präsidentin,

Maroš ŠEFČOVIČ
Exekutiv-Vizepräsident

DE ABl. L vom 4.11.2024 

2/3 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2805/oj



ANHANG 

Nr. 09/TQ257

Mitgliedstaat Portugal

Bestand BET/ATLANT (einschließlich BET/*ATLLL und BET/*ATLPS)

Art Großaugenthun (Thunnus obesus)

Gebiet Atlantik

Datum der Schließung 19. September 2024

ABl. L vom 4.11.2024 DE 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2805/oj 3/3



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/2806 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2024

zur Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Metribuzin gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der 

Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 540/2011 und (EU) 2015/408 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des 
Rates (1), insbesondere auf Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 78 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Richtlinie 2007/25/EG der Kommission (2) wurde der Wirkstoff Metribuzin in Anhang I der 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates (3) aufgenommen.

(2) In Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommene Wirkstoffe gelten als gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 genehmigt und sind in Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der 
Kommission (4) aufgeführt.

(3) Die Genehmigung für den Wirkstoff Metribuzin gemäß Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011 läuft am 15. Februar 2025 aus.

(4) Ein Antrag auf Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Metribuzin wurde Estland, dem Bericht erstattenden 
Mitgliedstaat, und Deutschland, dem mitberichterstattenden Mitgliedstaat, gemäß Artikel 1 der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission (5) innerhalb der in dem genannten Artikel festgesetzten Frist 
übermittelt.

(5) Der Antragsteller hat dem Bericht erstattenden Mitgliedstaat, dem mitberichterstattenden Mitgliedstaat, der 
Kommission und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) die gemäß 
Artikel 6 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 erforderlichen ergänzenden Dossiers vorgelegt. Der 
Antrag wurde vom Bericht erstattenden Mitgliedstaat für zulässig befunden.

Amtsblatt 
der Europäischen Union 
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Reihe L 
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(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.
(2) Richtlinie 2007/25/EG der Kommission vom 23. April 2007 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme 

der Wirkstoffe Dimethoat, Dimethomorph, Glufosinat, Metribuzin, Phosmet und Propamocarb (ABl. L 106 vom 24.4.2007, S. 34, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/25/oj).

(3) Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 230 vom 
19.8.1991, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj).

(4) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABl. L 153 vom 11.6.2011, 
S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).

(5) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Festlegung der notwendigen 
Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 252 vom 19.9.2012, S. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/ 
reg_impl/2012/844/oj), die gemäß Artikel 17 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1740 der Kommission vom 20. November 
2020 zur Festlegung der notwendigen Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 
der Kommission für das Verfahren zur Erneuerung der Genehmigung für diesen Wirkstoff weiterhin gilt. (ABl. L 392 vom 
23.11.2020, S. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj).

http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2007/25/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj


(6) Der Bericht erstattende Mitgliedstaat hat in Absprache mit dem mitberichterstattenden Mitgliedstaat einen Entwurf 
des Berichts über die Bewertung der Erneuerung erstellt und ihn am 30. September 2019 der Behörde und der 
Kommission vorgelegt. In seinem Entwurf des Berichts über die Bewertung der Erneuerung schlug der Bericht 
erstattende Mitgliedstaat vor, die Genehmigung für Metribuzin nicht zu erneuern.

(7) Die Behörde hat die ergänzende Kurzfassung des Dossiers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie hat außerdem 
den Entwurf des Berichts über die Bewertung der Erneuerung an den Antragsteller und die Mitgliedstaaten zur 
Stellungnahme weitergeleitet und eine öffentliche Konsultation dazu eingeleitet. Die Behörde hat die eingegangenen 
Stellungnahmen an die Kommission weitergeleitet.

(8) Am 25. Juli 2023 übermittelte die Behörde der Kommission ihre Schlussfolgerung (6) dazu, ob angenommen werden 
kann, dass Metribuzin die Genehmigungskriterien gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllt.

(9) Die Behörde meldete Bedenken an. Sie kam insbesondere zu dem Schluss, dass Metribuzin die Kriterien für die 
Einstufung als endokriner Disruptor in Bezug auf die Schilddrüse beim Menschen erfüllt und dass nicht 
nachgewiesen wurde, dass die Exposition von Menschen gegenüber diesem Wirkstoff in einem Pflanzenschutzmittel 
unter realistisch anzunehmenden Verwendungsbedingungen vernachlässigbar ist. Darüber hinaus kam die Behörde 
zu dem Schluss, dass die Schätzungen der Exposition von Umstehenden und Anwohnern den festgelegten 
Grenzwert für alle bewerteten repräsentativen Verwendungszwecke überschreiten und dass die verfügbaren Studien 
nicht ausreichen, um ein hohes Risiko für Bienen auszuschließen.

(10) Die Behörde bewertete, ob Metribuzin zur Bekämpfung einer ernsten, nicht durch andere verfügbare Mittel 
einschließlich nichtchemischer Methoden abzuwehrenden Gefahr für die Pflanzengesundheit, notwendig ist. Diese 
Bewertung erstreckte sich nur auf Fälle, in denen Metribuzin als Herbizid zur Bekämpfung von Unkraut vor und 
nach dem Pflanzenaufgang verwendet wird. Die Behörde kam zu dem Schluss, dass zum Zeitpunkt der Bewertung 
nicht genügend chemische Alternativen für alle bewerteten Kulturen zur Verfügung standen und dass die 
Ausnahmeregelung daher in dieser Hinsicht in Bezug auf alle bewerteten Kulturen wissenschaftlich untermauert ist. 
Die Bewertung nichtchemischer Alternativen für die angegebenen Verwendungszwecke ergab, dass ein breites 
Spektrum nichtchemischer Methoden zur Verfügung steht, obwohl diese Methoden möglicherweise nicht die 
gleiche Wirksamkeit wie chemische Methoden oder wirtschaftliche Beschränkungen aufweisen. Daher vertritt die 
Kommission die Auffassung, dass die Kriterien für die Anwendung der Ausnahme gemäß Artikel 4 Absatz 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht erfüllt sind.

(11) Die Kommission legte dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel am 22. Mai 2024
einen Bericht im Hinblick auf die Erneuerung und am 10. Juli 2024 einen Entwurf der vorliegenden Verordnung vor.

(12) Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zur Schlussfolgerung der Behörde Stellung zu nehmen. Außerdem 
forderte die Kommission den Antragsteller im Einklang mit Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 844/2012 auf, zum Bericht im Hinblick auf die Erneuerung Stellung zu nehmen. Die daraufhin 
vom Antragsteller vorgelegte Stellungnahme wurde eingehend geprüft.

(13) Die Bedenken gegenüber dem Wirkstoff Metribuzin konnten jedoch trotz der vom Antragsteller vorgebrachten 
Argumente nicht ausgeräumt werden.

(14) Damit konnte nicht nachgewiesen werden, dass in Bezug auf einen oder mehrere repräsentative Verwendungszwecke 
mindestens eines Pflanzenschutzmittels, das Metribuzin enthält, die Genehmigungskriterien gemäß Artikel 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllt sind. Daher sollte die Genehmigung für den Wirkstoff Metribuzin gemäß 
Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b der genannten Verordnung nicht erneuert werden.

(15) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 sollte daher entsprechend geändert werden.
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(6) EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit), 2023. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 
metribuzin. EFSA Journal 2023;21(8):8140 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8140. 
Die Schlussfolgerung wurde am 13. Mai 2024 mit redaktionellen Korrekturen im Hauptteil des Textes und in Anhang B erneut 
vorgelegt, um den Ergebnissen einer zusätzlichen Konsultation von Sachverständigen Rechnung zu tragen. Die Korrekturen wirken 
sich nicht wesentlich auf den Inhalt oder das Resultat dieses wissenschaftlichen Ergebnisses aus.

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8140


(16) In der Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 der Kommission (7) wurde Metribuzin als Substitutionskandidat 
gelistet. Angesichts der Nichterneuerung der Genehmigung für Metribuzin ist diese Listung nicht mehr relevant. 
Dementsprechend sollte Metribuzin aus dem Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 gestrichen 
werden.

(17) Den Mitgliedstaaten sollte ausreichend Zeit für den Widerruf der Zulassungen für Metribuzin enthaltende 
Pflanzenschutzmittel eingeräumt werden.

(18) Gewährt ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 eine Aufbrauchfrist für 
Pflanzenschutzmittel, die Metribuzin enthalten, so sollte diese Frist spätestens 12 Monate nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung enden.

(19) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2023/918 der Kommission (8) wurde die Laufzeit der Genehmigung für 
Metribuzin bis zum 15. Februar 2025 verlängert, damit das Erneuerungsverfahren vor dem Auslaufen der 
Genehmigung für diesen Wirkstoff abgeschlossen werden kann. Da die Nichterneuerung der Genehmigung jedoch 
vor Ablauf dieser verlängerten Laufzeit beschlossen wird, sollte die vorliegende Verordnung ab einem früheren 
Datum gelten.

(20) Die vorliegende Verordnung steht der Einreichung eines weiteren Antrags auf Genehmigung von Metribuzin gemäß 
Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht entgegen.

(21) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen 
Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff

Die Genehmigung für den Wirkstoff Metribuzin wird nicht erneuert.

Artikel 2

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011

In Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird Zeile 152 zu Metribuzin gestrichen.

Artikel 3

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/408

Der Eintrag zu Metribuzin wird aus dem Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 gestrichen.
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(7) Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 der Kommission vom 11. März 2015 zur Durchführung des Artikels 80 Absatz 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Erstellung einer Liste mit Substitutionskandidaten (ABl. L 67 vom 12.3.2015, S. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/ 
2015/408/oj).

(8) Durchführungsverordnung (EU) 2023/918 der Kommission vom 4. Mai 2023 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011 hinsichtlich der Ausweitung des Genehmigungszeitraums für die Wirkstoffe Aclonifen, Ametoctradin, Beflubutamid, 
Benthiavalicarb, Boscalid, Captan, Clethodim, Cycloxydim, Cyflumetofen, Dazomet, Diclofop, Dimethomorph, Ethephon, Fenazaquin, 
Fluopicolid, Fluoxastrobin, Flurochloridon, Folpet, Formetanat, Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus, Hymexazol, Indolyl-But
tersäure, Mandipropamid, Metalaxyl, Metaldehyd, Metam, Metazachlor, Metribuzin, Milbemectin, Paclobutrazol, Penoxsulam, 
Phenmedipham, Pirimiphos-methyl, Propamocarb, Proquinazid, Prothioconazol, S-Metolachlor, Spodoptera littoralis Nucleopoly
hedrovirus, Trichoderma asperellum Stamm T34 und Trichoderma atroviride Stamm I-1237 (ABl. L 119 vom 5.5.2023, S. 160, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/918/oj).

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/408/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/408/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/918/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/918/oj


Artikel 4

Übergangsmaßnahmen

Die Mitgliedstaaten widerrufen spätestens am 24. Mai 2025 die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die Metribuzin als 
Wirkstoff enthalten.

Artikel 5

Aufbrauchfrist

Etwaige Aufbrauchfristen, die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 einräumen, enden 
spätestens am 24. November 2025.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 31. Oktober 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/2807 DER KOMMISSION 

vom 28. Oktober 2024

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2024/1143 des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich der Aufnahme einer geografischen Angabe in das Unionsregister der 

geografischen Angaben „Manisa Mesir Macunu“ (g. g. A.) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2024/1143 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 über 
geografische Angaben für Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse und über garantiert traditionelle 
Spezialitäten und fakultative Qualitätsangaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie zur Änderung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1308/2013, (EU) 2019/787 und (EU) 2019/1753 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 (1), 
insbesondere auf Artikel 21 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Antrag der Türkei auf Eintragung der geografischen Angabe „Manisa Mesir Macunu“, der vor dem Datum des 
Inkrafttretens der Verordnung (EU) 2024/1143 bei der Kommission eingegangen war, wurde gemäß Artikel 50 
Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) im 
Amtsblatt der Europäischen Union (3) veröffentlicht.

(2) Bei der Kommission ist kein Einspruch gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2024/1143 eingegangen, der gemäß 
Artikel 90 Absatz 2 der genannten Verordnung für den Antrag auf Eintragung gilt.

(3) Die geografische Angabe „Manisa Mesir Macunu“ sollte daher in das Unionsregister der geografischen Angaben 
aufgenommen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die geografische Angabe „Manisa Mesir Macunu“ (g. g. A.) wird in das Unionsregister der geografischen Angaben gemäß 
Artikel 22 der Verordnung (EU) 2024/1143 aufgenommen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 28. Oktober 2024

Für die Kommission,
im Namen der Präsidentin,

Janusz WOJCIECHOWSKI
Mitglied der Kommission

Amtsblatt 
der Europäischen Union 
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(1) ABl. L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.
(2) Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für 

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj).
(3) ABl. C, C/2024/4420, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4420/oj.

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj?locale=de
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RICHTLINIE (EU) 2024/2808 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 23. Oktober 2024

zur Änderung der Richtlinie 2014/62/EU hinsichtlich bestimmter Berichtspflichten

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 83 Absatz 1,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Berichtspflichten spielen bei der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Überwachung und Durchsetzung von 
Rechtsakten eine wichtige Rolle. Um sicherzustellen, dass diese Pflichten ihren ursprünglichen Zweck erfüllen, und 
um den Verwaltungsaufwand zu begrenzen, sollten sie jedoch gestrafft werden.

(2) Nach der Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2) müssen die Mitgliedstaaten der 
Kommission mindestens alle zwei Jahre statistische Daten über die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit 
gefälschten Banknoten und Münzen sowie über die Zahl der Personen, die wegen dieser Straftaten strafrechtlich 
verfolgt und verurteilt wurden, übermitteln.

(3) In Bezug auf die Fälschungen des Euro sieht die Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 (3) Berichtspflichten im Hinblick 
auf die Zahl der beschlagnahmten gefälschten Banknoten und Münzen vor. Der Umfang und die Entwicklung des 
Phänomens der gefälschten Banknoten und Münzen sind gut dokumentiert und den zuständigen nationalen 
Behörden bekannt. Für diesen spezifischen Bereich der Kriminalität ist die Verpflichtung zur Meldung statistischer 
Daten zu Strafverfahren daher nicht entscheidend, um sicherzustellen, dass die Ziele der Richtlinie 2014/62/EU 
erreicht und überwacht werden.

(4) Daher sollte die in der Richtlinie 2014/62/EU festgelegte Pflicht zur Übermittlung statistischer Daten an die 
Kommission im Einklang mit der Mitteilung der Kommission vom 16. März 2023 mit dem Titel „Langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit der EU: Blick über 2030 hinaus“ abgeschafft werden.

(5) Die vorliegende Richtlinie beruht auf einer sorgfältigen Prüfung der besonderen Umstände der Richtlinie 
2014/62/EU und beschränkt sich auf die Straftat der Fälschung von Banknoten und Münzen. Diese Richtlinie gilt 
unbeschadet der Notwendigkeit, für ein angemessenes Maß an Berichtspflichten im Bereich des Strafrechts der Union 
zu sorgen.

(6) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union („EUV“) und dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV“) beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt 
sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Richtlinie und ist weder durch diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer 
Anwendung verpflichtet.

(7) Nach Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position 
des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland 
mit Schreiben vom 13. Dezember 2023 mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung dieser Richtlinie 
beteiligen möchte.

(8) Die Richtlinie 2014/62/EU sollte daher entsprechend geändert werden. Da die gezielte Änderung der genannten 
Richtlinie ausschließlich die Aufhebung einer Berichtspflicht betrifft, besteht für die Mitgliedstaaten keine besondere 
Verpflichtung zur Umsetzung der vorliegenden Richtlinie —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 11 der Richtlinie 2014/62/EU wird gestrichen.
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(1) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 
10. Oktober 2024.

(2) Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro und 
anderer Währungen gegen Geldfälschung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des Rates (ABl. L 151 vom 
21.5.2014, S. 1).

(3) Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 des Rates vom 28. Juni 2001 zur Festlegung von zum Schutz des Euro gegen Geldfälschung 
erforderlichen Maßnahmen (ABl. L 181 vom 4.7.2001, S. 6).



Artikel 2

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 23. Oktober 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

R. METSOLA

Im Namen des Rates

Der Präsident

ZSIGMOND B. P.
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VERORDNUNG (EU) 2024/2821 DER KOMMISSION 

vom 29. Oktober 2024

über eine Schließung der Fischerei auf Leng in den norwegischen Gewässern von 4 für Schiffe unter 
der Flagge Frankreichs 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer Kontrollregelung 
der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik (1), insbesondere auf 
Artikel 36 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EU) 2024/257 des Rates (2) sind die Quoten für 2024 festgesetzt worden.

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben die Fänge aus dem Bestand an Leng in den norwegischen 
Gewässern von 4 durch Schiffe, die die Flagge Frankreichs führen oder in Frankreich registriert sind, die für 2024 
zugeteilte Quote erreicht.

(3) Daher sollte die Befischung dieses Bestands verboten werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ausschöpfung der Quote

Die Frankreich für das Jahr 2024 zugeteilte Fangquote für den im Anhang genannten Bestand an Leng in den norwegischen 
Gewässern von 4 gilt ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft.

Artikel 2

Verbote

(1) Die Befischung des in Artikel 1 genannten Bestands durch Schiffe, die die Flagge Frankreichs führen oder in 
Frankreich registriert sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. Nach diesem Zeitpunkt verboten sind 
insbesondere das Aufspüren von Fisch, das Ausbringen, Aufstellen, Schleppen sowie das Einholen von Fanggerät mit dem 
Ziel, diesen Bestand zu befischen.

(2) Weiterhin zugelassen sind das Umladen, das Anbordbehalten, das Verarbeiten an Bord, der Transfer, das Umsetzen in 
Käfige, das Mästen sowie das Anlanden von Fisch bzw. Fischereierzeugnissen dieses Bestands aus Fängen der genannten 
Schiffe, die vor diesem Zeitpunkt getätigt wurden.

(3) Unbeabsichtigte Fänge von Arten aus diesem Bestand durch diese Schiffe werden gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) an Bord der Fischereifahrzeuge gebracht und behalten, 
aufgezeichnet, angelandet und auf die Quoten angerechnet.
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(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
(2) Verordnung (EU) 2024/257 des Rates vom 10. Januar 2024 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für 2024, 2025 und 2026 für 

bestimmte Fischbestände in Unionsgewässern sowie für Fischereifahrzeuge der Union in bestimmten Nicht-Unionsgewässern und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2023/194 (ABl. L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(3) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame 
Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 
vom 28.12.2013, S. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj


Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. Oktober 2024

Für die Kommission
im Namen der Präsidentin,

Maroš ŠEFČOVIČ
Exekutiv-Vizepräsident
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ANHANG 

Nr. 30/TQ257

Mitgliedstaat Frankreich

Bestand LIN/04-N.

Art Leng (Molva molva)

Gebiet Norwegische Gewässer von 4

Datum der Schließung 24. August 2024
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Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/259 des Rates vom 10. Januar 2024 zur Festsetzung der 
Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen im Mittelmeer und im 

Schwarzen Meer für 2024

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/259, 11. Januar 2024)

1. Seite 17, Anhang I Tabelle 2, Kopfzeile, letzte Spalte:

Anstatt: „COL/GF 1-27“

muss es heißen: „(COF/GF1-27)“.

2. Seite 27, Anhang IV Nummer 1, erste Tabelle, Kopfzeile, letzte Spalte:

Anstatt: „(SP1/GF 17-18)“

muss es heißen: „(SP1/GF1718)“.

3. Seite 32, Anhang V Nummer 1 Buchstabe c, Tabelle, Kopfzeile, letzte Spalte:

Anstatt: „(DPS/GF 12-16)“

muss es heißen: „(DPS/GF12-16)“.

4. Seite 33, Anhang V Nummer 2 Buchstabe b, Tabelle, Kopfzeile, letzte Spalte:

Anstatt: „(ARS/GF 12-16)“

muss es heißen: „(ARS/GF12-16)“.

5. Seite 33, Anhang V Nummer 2 Buchstabe c, Tabelle, Kopfzeile, letzte Spalte:

Anstatt: „(ARA/GF 12-16)“

muss es heißen: „(ARA/GF12-16)“.

6. Seite 35, Anhang VI Nummer 1 Buchstabe b, Tabelle, Kopfzeile, letzte Spalte:

Anstatt: „(ARS/GF 19-21)“

muss es heißen: „(ARS/GF19-21)“.

7. Seite 35, Anhang VI Nummer 1 Buchstabe c, Tabelle, Kopfzeile, letzte Spalte:

Anstatt: „(ARA/GF 19-21)“

muss es heißen: „(ARA/GF19-21)“.

8. Seite 36, Anhang VI Nummer 2 Buchstabe b, Tabelle, Kopfzeile, letzte Spalte:

Anstatt: „(ARS/GF 24-27)“

muss es heißen: „(ARS/GF 24-27)“.

9. Seite 37, Anhang VI Nummer 2 Buchstabe c, Tabelle, Kopfzeile, letzte Spalte

Anstatt: „(ARA/GF 24-27)“

muss es heißen: „(ARA/GF24-27)“.

10. Seite 38, Anhang VII Nummer 2 Buchstabe a, Tabelle, Kopfzeile, letzte Spalte:

Anstatt: „(SRB/GF 1-3)“

muss es heißen: „(SRB/GF1-3)“.

Amtsblatt 
der Europäischen Union

DE 
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/corrigendum/2024-11-04/oj 1/1

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj

	OJ_L_202402689
	UN-Regelung Nr. 171 — Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich Fahrerassistenzsysteme (driver control assistance systems, DCAS) [2024/2689]
	ANHANG 1 Mitteilung (größtes Format: A4 (210 cm × 297 mm) 
	ANHANG 2 Anordnungen der Genehmigungszeichen 
	ANHANG 3 Besondere Anforderungen an das Audit/die Bewertung 
	Anlage 1 Musterbewertungsformular für elektronische Systeme und/oder komplexe elektronische Systeme 
	Anlage 2 Während des Audits/der Bewertung zu bewertender Systementwurf 
	Anlage 3 Musterklassifizierung der Systemerkennungsfähigkeiten und entsprechenden Systemgrenzen 
	Anlage 4 Erklärung über die Systemfähigkeit 
	ANHANG 4 Physische Prüfspezifikationen für die DCAS-Validierung 
	ANHANG 5 Grundsätze für die Glaubwürdigkeitsbewertung der Verwertung einer virtuellen Toolchain bei der DCAS-Validierung 


	OJ_L_202402777
	Durchführungsverordnung (EU) 2024/2777 der Kommission vom 31. Oktober 2024 zur Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Tritosulfuron gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 

	OJ_L_202402781
	Durchführungsverordnung (EU) 2024/2781 der Kommission vom 31. Oktober 2024 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der Genehmigungen für die Wirkstoffe 8-Hydroxychinolin, Aminopyralid, Azoxystrobin, Candida oleophila Stamm O, Chlorantraniliprol, Fluroxypyr, Imazalil, Kresoxim-methyl, Metobromuron, Oxyfluorfen, Paecilomyces fumosoroseus Stamm FE 9901, Tefluthrin und Terbuthylazin 
	ANHANG 


	OJ_L_202402794
	Durchführungsverordnung (EU) 2024/2794 der Kommission vom 31. Oktober 2024 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 in Bezug auf die Anerkennung bestimmter Kontrollstellen, die für die Durchführung von Kontrollen und die Ausstellung von Öko-/Bio-Zertifikaten in Drittländern für die Zwecke der Einfuhr ökologischer/biologischer Erzeugnisse in die Union zuständig sind, gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates 
	ANHANG 


	OJ_L_202402797
	Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2797 der Kommission vom 31. Oktober 2024 zur vorübergehenden Genehmigung der von der Französischen Republik getroffenen Maßnahme zur Kennzeichnung von Erzeugnissen, die ausschließlich Distickstoffmonoxid enthalten 

	OJ_L_202402798
	Leitlinie (EU) 2024/2798 der Europäischen Zentralbank vom 10. Oktober 2024 zur Änderung der Leitlinie (EU) 2021/831 über die zu meldenden statistischen Daten zu Finanzinstituten mit Ausnahme monetärer Finanzinstitute (EZB/2021/12) (EZB/2024/27) 
	ANHANG 


	OJ_L_202402799
	Verordnung (EU) 2024/2799 der Kommission vom 25. Oktober 2024 zur Schließung der Fischerei auf Sardelle im Gebiet 8 für Schiffe unter der Flagge Spaniens 
	ANHANG 


	OJ_L_202402800
	Verordnung (EU) 2024/2800 der Kommission vom 25. Oktober 2024 über eine Schließung der Fischerei auf Seezunge in den Gebieten 8a und 8b für Schiffe unter der Flagge Belgiens 
	ANHANG 


	OJ_L_202402801
	Verordnung (EU) 2024/2801 der Kommission vom 25. Oktober 2024 über eine Schließung der Fischerei auf Grundfischarten im ICES-Gebiet VIII für Schiffe mit einer Länge über alles von 15 m oder mehr unter der Flagge Belgiens 
	ANHANG 


	OJ_L_202402802
	Verordnung (EU) 2024/2802 der Kommission vom 25. Oktober 2024 über eine Schließung der Fischerei auf Seehecht in den Gebieten 8a, 8b, 8d und 8e für Schiffe unter der Flagge Belgiens 
	ANHANG 


	OJ_L_202402805
	Verordnung (EU) 2024/2805 der Kommission vom 25. Oktober 2024 über eine Schließung der Fischerei auf Großaugenthun im Atlantik für Schiffe unter der Flagge Portugals 
	ANHANG 


	OJ_L_202402806
	Durchführungsverordnung (EU) 2024/2806 der Kommission vom 31. Oktober 2024 zur Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Metribuzin gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 540/2011 und (EU) 2015/408 der Kommission 

	OJ_L_202402807
	Durchführungsverordnung (EU) 2024/2807 der Kommission vom 28. Oktober 2024 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2024/1143 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufnahme einer geografischen Angabe in das Unionsregister der geografischen Angaben Manisa Mesir Macunu (g. g. A.) 

	OJ_L_202402808
	Richtlinie (EU) 2024/2808 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur Änderung der Richtlinie 2014/62/EU hinsichtlich bestimmter Berichtspflichten

	OJ_L_202402821
	Verordnung (EU) 2024/2821 der Kommission vom 29. Oktober 2024 über eine Schließung der Fischerei auf Leng in den norwegischen Gewässern von 4 für Schiffe unter der Flagge Frankreichs 
	ANHANG 


	OJ_L_202490700.pdf
	Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/259 des Rates vom 10. Januar 2024 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen im Mittelmeer und im Schwarzen Meer für 2024 (ABl. L, 2024/259, 11.1.2024)


